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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
 

Abs.  Absatz 

Anh.  Anhang 

B  Bundesstraße 

BArtSchV Bundesartenschutzverordnung 

BauGB  Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BMK  Bemessungskreis  

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

Ca.  Circa 

DSchG  Denkmalschutzgesetz 

EEG  Erneuerbare-Energien-Gesetz      

EFÄ  Eingriffsflächenäquivalent 

eP  Erweiterter Prüfbereich 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

Fl-St.  Flurstück 

GGB   Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung 

GLRP  Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan   

ha  Hektar 

HzE  Hinweise zur Eingriffsregelung  

KFÄ  Kompensationsflächenäquivalent 

km  Kilometer 

LBR  Landschaftsbildraum 

LEP  Landesraumentwicklungsprogramm 

LFR  landschaftlicher Freiraum 

LK LUP  Landkreis Ludwigslust-Parchim 

LSG  Landschaftsschutzgebiet 

LUNG  Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

LWaldG Landeswaldgesetz 

m  Meter 

NatSchAG Naturschutzausführungsgesetz 

Nb  Nahbereich 
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Nr.  Nummer 

PROP  Regionales Raumordnungsprogramm 

RL  Rote Liste 

RREP  Raumentwicklungsprogramm 

SG  Schutzgut 

SPA  Special Protection Area 

u.a.  unter anderem 

UG  Untersuchungsgebiet 

Vgl.  Vergleiche 

VS-RL  Vogelschutz-Richtlinie 

WEA  Windenergieanlage(n) 

WHG  Wasserhaushaltsgesetz 

WindBG Windenergieflächenbedarfsgesetz       

WRRL  Wasserrahmenrichtlinie 

z. B.   zum Beispiel 

zP  Zentraler Prüfbereich 
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1 Einleitung 
Zur Einordnung des Vorhabens umfasst das Einleitungskapitel die Darstellung des Projektes sowie einen 

Überblick über das Untersuchungsgebiet und vorhandene Restriktionsbereiche in Form von Schutzgebie-

ten und Schutzobjekten. In den weiteren Kapiteln werden dann die genauen Inhalte und Ziele der 3. Ände-

rung des Flächennutzungsplans dargelegt, in dem rechtliche Rahmen aufgezeigt und die Einordnung im 

übergeordneten Planungsrahmen vorgenommen werden (Kapitel 0). Kapitel 3 dient der Darstellung der 

Methodik. Es folgt eine Beschreibung der anlage-, bau-, und betriebsbedingten Umweltauswirkungen und 

eine Betrachtung der potenziellen Entwicklung des Gebietes bei Nichtdurchführung der Planung (Kapitel 

4) sowie die Analyse und Bewertung der Auswirkungen in Bezug auf die Schutzgüter (Kapitel 5). Zur Ein-

ordnung und allgemeinen Gefährdungseinschätzung des Projektes in Bezug auf Abfälle und durch das 

Vorhaben ausgelöste Havarien, Brände oder Ähnliches dienen die Kapitel 6 und 7. Mögliche Planungsal-

ternativen werden in den Kapiteln 8 dargestellt. Es folgt die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung in Kapitel 

9 und die Ermittlung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Kompensation der Auswirkungen auf die 

Schutzgüter (Kapitel 10, 11). 

1.1 Veranlassung 
Die Gemeinde Pritzier beabsichtigt die 3. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plans), um aktiv den 

Ausbau erneuerbarer Energien voranzubringen. Die Änderung des F-Plans, dient der Ausweisung von Flä-

chen für Windenergie im Hoheitsgebiet der Gemeinde Pritzier. Es soll ein „sonstiges Sondergebiet“ mit der 
Zweckbestimmung „Windenergie / Landwirtschaft“ im Sinne des § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

auf einer Fläche von ca. 78 ha der Gemeinde Pritzier ausgewiesen werden. Das „sonstige Sondergebiet“ 
ist nordöstlich der Ortschaft Pritzier geplant. (PATT-PLAN 2024) 

Der wirksame Flächennutzungsplan für das Gebiet der Gemeinde Pritzier aus dem Jahr 2001 weist für den 

geplanten Bereich „Flächen für die Landwirtschaft“ aus. Zudem sind die östlich gelegenen Gehölzstruktu-

ren als linienförmige „Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutz-
rechts“ dargestellt und eine nun ebenfalls bewaldete Fläche als eine Fläche mit Boden, die erheblich mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet ist. Die Änderung des Flächennutzungsplans beinhaltet u.a. die An-

passung an das aktuelle Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) aus dem 

Jahr 2011 gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) und an die momentane und geplante Nutzung der 

Fläche (PATT-PLAN 2024). 

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ist der Flächennutzungsplan einer Umweltprüfung 

zu unterziehen. In diesem Zusammenhang wurde die Institut biota GmbH gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB 

mit der Erstellung eines Umweltberichtes als eigenständige Unterlage zur Begründung der 3. Änderung 

des Flächennutzungsplanes beauftragt. 

Zu betrachten und hinsichtlich möglicher Auswirkungen zu bewerten sind folgende Schutzgüter: 

̶ Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit 

̶ Tiere 

̶ Biotope 

̶ Lebensraumfunktion 

̶ Wasser 

̶ Fläche 

̶ Boden 

̶ Klima/Luft 

− Landschaft 
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̶ Kultur- und Sachgüter  

Zudem sind Wechselwirkungen dieser Schutzgüter untereinander zu berücksichtigen und Kumulationswir-

kungen mit anderen Plänen und Projekten in die Auswirkungsprognose mit einzubeziehen. Besonderes 

Augenmerk gilt gesetzlich geschützten Gebieten und den übergeordneten Planungen und Zielvorgaben 

von Landesentwicklungsprogramm, Regionalem Raumentwicklungsprogramm, Landschaftsplan und Flä-

chennutzungsplan. Der Umweltbericht dient dazu, die Auswirkungen auf die Schutzgüter zu bewerten, den 

Eingriff zu bilanzieren und gegebenenfalls Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen festzulegen. 

1.2 Lage und Charakterisierung des Untersuchungsgebietes 
Das sonstige Sondergebiet für „Windenergie und Landwirtschaft“ ist auf Ackerflächen und geringfügig auf 

einer Obstbaum- bzw. Beerstrauch-Plantage geplant, die sich nördlich von Pritzier, an der Bundesstraße 

B 321 befinden. Der räumliche Geltungsbereich des geplanten sonstigen Sondergebietes, mit einer Ge-

samtfläche von 78 ha, erstreckt sich folgendermaßen (vgl. Abbildung 1, Tabelle 1): 

Gemarkung Pritzier, Flur 1,  

Flurstücke 69/2, 69/3, 70/2, 70/3, 76/2, 77/4, 77/2, 136/1, 75, 125/1, 135 

 

 

Abbildung 1: Übersicht über die Lage des sonstigen Sondergebietes des F-Plans mit Standorten der geplanten 
Windenergieanlagen  



 Umweltbericht 3. ˜ nderung Fl chennutzungsplan der Gemeinde Pritzier 

Seite 10 | 106  Institut  
 

Tabelle 1: Standorte und Positionen der geplanten Windenergieanlagen (WEA) , grau hinterlegt sind WEA, die 
im Gemeindegebiet Warlitz – Ortsteil Goldenitz verortet sind und nicht zu dem F-Plan des Gemeinde-
bereichs Pritzier gehören (BIOCONSTRUCT 2024, LUNG M-V 2024a) 

# Gemarkung Flur Flurstück Koordinaten (UTM-33N ETRS 89) 

    Ostwert Nord 

WEA 01 Pritzier 1 77/4 240924,8 5923411,3 

WEA 02 Pritzier 1 77/4 240538,0 5923150,7 

WEA 03 Pritzier 1 77/4 240919,0 5923006,0 

WEA 04 Pritzier 1 77/4 240129,0 5922713,0 

WEA 05 Pritzier 1 77/4 240514,0 5922749,0 

WEA 06 Goldenitz 1 135 241809,0 5922891,0 

WEA 07 Goldenitz 1 7 240718,0 5921830,0 

WEA 08 Goldenitz 1 88/1 241028,3 5922141,3 

WEA 09 Goldenitz 1 115 241413,0 5922349,0 

WEA 10 Goldenitz 1 142/1 241946,0 5922440,0 

WEA 11 Warlitz 1 140/2 242417,0 5922201,2 

WEA 12 Warlitz 1 140/2 242665,9 5921958,1 

 

Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich in der Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgischen 

Seenplatte“, welche in der Großlandschaft „Südwestliches Altmoränen- und Sandergebiet“ und der gleich-

namigen Landschaftseinheit „Südwestliches Altmoränen- und Sandergebiet“ verortet ist (LUNG M-V 

2024a).  

Weiterhin ist das UG dem Landschaftsbildraum „Ackerlandschaft um Wittenburg“ mit mittlerer bis hoher 

Einstufung zuzuordnen. Das UG befindet sich auf Flächen mit erhöhter Schutzwürdigkeit in Bezug auf die 

Bodenfunktion (LUNG M-V 2024a). Die Ackerzahl bei WEA 01 liegt bei 27, die Ackerzahl bei WEA 02 bei 

39, die Ackerzahl bei WEA 03 liegt bei 37, die Ackerzahl bei WEA 04 liegt bei 39 und die Ackerzahl bei 

WEA 05 liegt bei 31 entsprechend Geodatenviewer GDI-MV (LAIV M-V 2024). Bei einer Einteilung von 7 

(sehr schlecht) bis 100 (sehr gut) liegt die Bedeutung der Ackerflächen in Bezug auf den Ertrag demnach 

bei mittel bis gering. 

Das UG wird für jedes Schutzgut (SG) spezifisch hinsichtlich potenzieller Auswirkungen angepasst. So 

ergeben sich die in Abbildung 2 dargestellten UG. Die Schutzgüter Fläche, Boden, Biotope, Klima/Luft 

werden ausschließlich im unmittelbaren Eingriffsbereich betrachtet und bewertet, da keine den Eingriffsbe-

reich überschreitenden Auswirkungen vom Projekt zu erwarten sind. Der Verlust an Fläche und Boden wird 

gleichermaßen über die Berechnung des Biotopverlustes kompensiert.  

Für das Schutzgut Klima/Luft sind während des Betriebes keine Auswirkungen durch Emissionen, Immis-

sionen oder lokale Veränderungen des lokalen Klimas zu erwarten. Die Rotorblätter führen zu Luftverwir-

belungen, welche geringe Effekte auf die örtlichen Windverhältnisse haben können. Zudem werden lokale 

Beschattungsverhältnisse durch die drehenden Rotorblätter beeinflusst.   

Das Schutzgut Wasser wird im 500 m-Umkreis um das Plangebiet betrachtet. Durch Versiegelungen sind 

geringfügige Effekte auf die Grundwasserneubildung und die Abflussregulation zu erwarten. Bau- und Be-

triebsbedingt ist bei Einhaltung des neusten Stands der Technik keine erhebliche Beeinflussung zu erwar-

ten.   
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Für die Betrachtung des Schutzgutes Tiere wurden Kartierungen durchgeführt (BIOTA 2024a). Anhand der 

Kartierergebnisse und anhand von Potentialabschätzungen kann eine Betroffenheit der Artengruppen Vö-

gel, Säugetiere (Fledermäuse) und Amphibien abgeleitet werden (vgl. BIOTA 2024a). Die Untersuchungs-

gebiete betragen u.a. für Großvögel 2.000 m, für Zug- und Rastvögel 1.000 m, für Brutvögel und Fleder-

mäuse (Quartierstrukturen) 500 m und für Fledermäuse (bedeutende Leitstrukturen / Jagdräume) 250 m 

(vgl. Abbildung 2). 

Die Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter und Mensch werden in einem Umkreis von 5.000 m um 

den Windpark betrachtet. Das Schutzgut Landschaft wird entsprechend der Bemessungskreise (15-fache 

Anlagenhöhe) der geplanten Windenergieanlagen (WEA) betrachtet, da die Veränderung der Landschaft 

weitreichend wahrnehmbare Wirkungen auf die Schutzgüter haben kann. Für Bodendenkmale gilt der di-

rekte Eingriffsbereich. Kultur- und Sachgüter und auch das Landschaftsbild können in gewissem Maß über-

prägt werden. 
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Abbildung 2: Übersicht über die Untersuchungsgebiete der unterschiedlichen Schutzgüter 
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1.3 Schutzgebiete 
Der F-Plan befindet sich im Umkreis von nationalen und internationalen Schutzgebieten, die im Folgenden 

aufgeführt werden (LUNG M-V 2024a, vgl. Abbildung 3): 

Das EU-Vogelschutzgebiet (Special Protection Area – SPA) „Mecklenburgisches Elbetal“ (DE 2732-473) 

befindet sich südlich, in ca. 2.500 m Entfernung zur F-Planfläche und umfasst 28.550 ha. Es sind 28 

Vogelarten des Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie in dem Gebiet als Brutvögel nachgewiesen worden und  

vier Vogelarten des Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie, die sich im SPA sammeln. Das SPA befindet sich in 

einer offenen, bis halboffenen Kulturlandschaft mit umfangreichen Grabensystemen und vielen 

Feldgehölzen in der Elbaue. Das Gebiet liegt im Norddeutschen Urstromtal der Elbe und ist mit 

Talsandflächen, Binnendünen und Schmelzwasserabflussbahnen der Nebengewässer, wie Elde, Rögnitz, 

Sude, Schaale und Boize ausgestattet (LUNG M-V 2017a). 

Das SPA „Schaale-Schildetal mit angrenzenden Wäldern und Feldmark“ (DE 2531-401) liegt nördlich zur 

F-Planfläche in ca. 5.300 m Entfernung. Es umfasst eine Fläche von 5.938 ha und weist Vorkommen von 

16 Brutvogelarten auf, die den Vogelarten des Artikels 4 VS-RL zugeordnet sind. Das Gebiet entspricht 

einer Ackerlandschaft, die offen bis halboffen ist. Die Landschaft wird von naturnahen Fließgewässern 

durchschnitten, an denen Laubmischwälder angrenzen. Im Zarrentiner Sander bzw. Talsand des 

Urstromtales der Elbe und der Altmoränenlandschaft entstanden Kastentäler durch die Sandflüsse Schaale 

und Schilde (LUNG M-V 2017b). 

Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Feldgehölze und Wälder im Raum Pritzier“ 
(DE 2632-301) liegt westlich ca. 400 m entfernt von der F-Planfläche. Die südlichen Bereiche des GGB 

überlagern das SPA „Mecklenburgisches Elbetal“ (DE 2732-473). Das GGB erstreckt sich auf einer Fläche 

von 273 ha. Es sind fünf Lebensraumtypen nach Anhang I und drei Arten gemäß Anhang II FFH-RL 

vorhanden. Das Gebiet ist landwirtschaftlich geprägt. Bedeutend im GGB sind die Alteichen und die 

Eichenalleen, die verstreut im Offenland vorkommen. Alte Eichen stellen einen potenziellen Lebensraum 

für den Heldbock und Eremiten dar (LUNG M-V 2020a). 

Das GGB „Die Rense“ (DE 2632-372) befindet sich südich der F-Planfläche in einem Abstand von ca. 3.600 

m. Das GGB besteht aus drei Teilflächen und überlagert das SPA „Mecklenburgisches Elbetal“ (DE 2732-

473). Das Schutzgebiet umfasst eine Fläche von 138 ha und weist einen Lebensraumtyp nach Anhang I 

FFH-RL auf. Das Gebiet ist von edellaubholzreichen Wäldern geprägt, die auf von grundwasserbestimmten 

Sanden des Elbeurstromtales wachsen (LUNG M-V 2020b).   

Ein weiteres GGB ist die „Sude mit Zuflüssen“ (DE 2533-301). Das Schutzgebiet befindet sich südöstlich 

der F-Planfläche in ca. 5.800 m Entfernung. Das GGB überlagert u.a. teilweise das SPA 

„Mecklenburgisches Elbetal“ (DE 2732-473) und das Landschaftsschutzgebiet „Mittlere Sude“ (LSG 140). 
Das Gebiet erstreckt sich auf einer Fläche von 2.520 ha. Es kommen sieben Lebensraumtypen nach 

Anhang I und acht Arten gemäß Anhang II FFH-RL vor. Das GGB ist ein verzweigtes Fließgewässersystem 

der Sude. Es breitet sich von der Landesgrenze bis zum Heidenholz aus, das nördlich von Mühlenbeck 

liegt. Die Nebenflüsse sind mit eingeschlossen. Es kommen unterschiedlich feuchte und trockene 

Lebensräume vor, die in den Talungen und an den Hängen vorzufinden sind. Des Weiteren gehört die 

Hagenower Heide zum GGB. Das Schutzgebiet zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Fauna aus 

(LUNG M-V 2020c). 

Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Mittlere Sude“ (LSG 140) liegt östlich des Windparks in ca. 3.700 m 

Entfernung und überlagert u.a. die „Sude mit Zuflüssen“ (DE 2533-301) und „Mecklenburgisches Elbetal“ 
(DE 2732-473). Das Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern“ (BRN 3) grenzt 

an die F-Planfläche im Westen an. Das Biosphärenreservat überlagert Schutzgebiete bzw. Flächen von 

Schutzgebieten, wie „Feldgehölze und Wälder im Raum Pritzier“ (DE 2632-301), „Mecklenburgisches 
Elbetal“ (DE 2732-473), „Die Rense“ (DE 2632-372) und „Sude mit Zuflüssen“ (DE 2533-301). Das Bio-
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sphärenreservat wurde von der UNESCO anerkannt und ist ein Teil des Biosphärenreservats „Flussland-
schaft Elbe“, das in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-An-

halt und Schleswig-Holstein liegt. Große Teile des Schutzgebietes „Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-

Vorpommern“ sind außerdem Natura 2000-Gebiete. Ab dem 01.02.2015 ist das Gesetz über das Biosphä-

renreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern (Biosphärenreservat-Elbe-Gesetz-BRElbeG 

M-V) und zur Änderung weiterer Gesetze vom 15.Januar 2015 gültig. „Das Biosphärenreservat umfasst 
naturräumlich das mecklenburgische Elbetal und angrenzende Teile der südwestlichen Talsandniederun-

gen mit Elbe, Sude und Rögnitz sowie des südwestlichen Altmoränen- und Sandergebietes.“ (§ 2 Abs. 1). 

Das Ziel des Biosphärenreservats ist entsprechend § 1 Abs. 4 „eine auf das Miteinander von Mensch und 
Natur ausgerichtete Erhaltung und nachhaltige Entwicklung des Gebiets mit seinen landschaftlichen, kul-

turellen, sozialen und ökonomischen Wetten, Potenzialen und Funktionen einschließlich der Hochwasser-

schutzsysteme sicherzustellen.“ 

Die Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Hagenow II (Warlitz) (MV_WSG_2632_04) befindet sich im 
Bereich der Windenergieanlagen 06 – 12 (nicht Bestandteil dieses F-Plans), die dauerhafte Zuwegung zu 

WEA 03 und teilweise zu WEA 05 grenzen an die Schutzzone an bzw. liegt ebenfalls in der Schutzzone. 

Überschwemmungsschutzgebiete befinden sich nicht in der Umgebung der F-Planfläche (LUNG M-V 

2024a). 
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Abbildung 3: Schutzgebiete im Umkreis von ca. 5 km um den Windpark „Pritzier-Goldenitz“ bzw. um das sonstige Sondergebiet der F-Planfläche der Gemeinde Pritzier 
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2 Vorhaben 

2.1 Inhalte und Ziele des F-Plans 
Gemäß § 2 EEG stellt der Ausbau erneuerbarer Energien neben Öffentlicher Sicherheit ein „überragendes“ 
und damit höchstrangiges öffentliches Interesse dar. Dieses Prinzip muss auf kommunaler Planungsebene 

umgesetzt werden. Um das Ziel der Bundesregierung 2,0 % der Landfläche der Bundesrepublik Deutsch-

land bis 2032 für Windenergie bereitzustellen, soll das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 2,1 % der 

Landfläche bis Ende 2032 für Windenergie ausweisen. Die Regionalen Planungsverbände weisen in Meck-

lenburg-Vorpommern Windvorranggebiete in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen (RREP) aus. 

Hierfür erfolgt eine Teilfortschreibung des Kapitel 6.5 Energie seit 2013 durch den Regionalen Planungs-

verband Westmecklenburg für die Planungsregion. Die Teilfortschreibung erfolgt nach den bundesgesetz-

lichen Vorgaben und rechtlichen Rahmenbedingungen, die durch das Land Mecklenburg-Vorpommern er-

gänzt und konkretisiert wurden. 2023 wurde ein „Planungskonzept für die Festlegung von Vorranggebieten 

für Windenergie in Westmecklenburg“ verabschiedet, das Ausweisungskriterien, die landesweit einheitlich 
und verbindlich sind, sowie Flächenbeitragswerte, die regionalisiert sind, beinhaltet (PATT-PLAN 2024). 

Die Gemeinde Pritzier und Warlitz planen eigenständig eine Windenergiefläche gemäß § 245e Absatz 5 

Baugesetzbuch (BauGB) in ihren Flächennutzungsplänen. Dies ist möglich, soweit der Raumordnungsplan 

an der Stelle, die für die Windenergiefläche vorgesehen wird, keine Nutzung oder Funktion vorsieht, die 

mit der Windenergie nicht vereinbar ist. Es werden durch die 3. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Gemeinde Pritzier eine Fläche von ca. 78 ha für Windenergie ausgewiesen. Die Fläche kann gemäß 

§ 4 WindBG zu 100 % angerechnet werden, da die Rotor-Out-Regelung greift. Die bisher landwirtschaftlich 

genutzten Flächen werden als sonstiges Sondergebiet, gemäß § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

ausgewiesen. Die Zweckbestimmung dieses Gebietes ist die „Windenergie und Landwirtschaft“, so kann 
die Sicherung und der Schutz der landwirtschaftlichen Fläche vor konkurrierenden Nutzungen erfolgen. Im 

Flächennutzungsplan wird die Darstellung der Bundesstraße übernommen, sowie die Waldfläche im südli-

chen F-Plangebiet. Die Fläche, die bisher als durch umweltgefährdende Stoffe belastet gekennzeichnet ist, 

wird als Waldfläche aufgrund des momentanen Bewuchses mit Waldbestand, gekennzeichnet. Die land-

wirtschaftliche Nutzung entfällt auf der Fläche. Des Weiteren wird der F-Plan an den aktuell gültigen Regi-

onalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) des Jahres 2011 angepasst und das 

Vorsorgegebiet Rohstoffsicherung gestrichen. In dem RREP des Jahres 2011 sind keine „Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffsicherung“ oder „Vorranggebiet Rohstoffsicherung“ im F-Plangebiet gekennzeichnet. Es wird dem 

§ 1 Abs. 4 BauGB entsprochen. Durch den Flächennutzungsplan will die Gemeinde Pritzier aktiv den not-

wendigen Ausbau der erneuerbaren Energien in ihrem Hoheitsgebiet voranbringen. (PATT-PLAN 2024) 

2.2 Rechtliche Grundlagen 
Als Grundlage der Erarbeitung des Umweltberichtes fanden folgende Gesetze und Verordnungen Berück-

sichtigung:  

− BauNVO: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 I 

Nr.176). 

− BArtSchV: Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzver-

ordnung - BArtSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 

896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95).  

− BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-

lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
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März 1998 (BGBI. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 

(BGBl. I S. 306). 

− BImSchG: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

3. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 225). 

− EG ArtSchVO: Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 

Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 S. 

1), zuletzt geändert durch VO (EU) 2023/966 der Kommission vom 15. Mai 2023 (ABI. L 133 vom 

17.05.2023). 

− FFH-RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206, 22.7.1992, S.7), zuletzt geändert 

durch RL 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193). 

− LWaG: Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 9 

des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 154,184). 

− MLUV (2007): Baumschutzkompensationserlass Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Land-

wirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz vom 15. Oktober 2007 – VI 6 - 5322.1-0, AmtsBl. M-V 

2007 S. 530. 

− WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 409).  

− WindBG (2022): „Windenergieflächenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 151). 

Nachfolgend werden die für den Umweltbericht vordergründig relevanten Gesetzesgrundlagen hinsichtlich 

ihrer Relevanz genauer beschrieben. 

1. Baugesetzbuch (BauGB) 

Der § 1 des BauGB definiert die Grundsätze der Bauleitplanung. In Absatz 5 des § 1 heißt es zur grund-

sätzlichen Intention von Bauleitplänen wie folgt: „Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche 

Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-

tung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemein-

heit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 

gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbe-

sondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vor-

rangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ In Absatz 6 Nr. 7 werden die zu berücksichti-

genden Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege konkretisiert. Dies 

betrifft u. a.:  

− die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

− umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

insgesamt, 

− umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

− die Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter 
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− die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-

schutzgesetzes. 

Ergänzend verweist § 1a BauGB auf die Vermeidung und den Ausgleich von voraussichtlich erheblichen 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

Der Umweltbericht wird als gesonderter Teil der Begründung zum F-Plan eingereicht und muss alle ermit-

telten und bewerteten Belange des Umweltschutzes berücksichtigen (siehe § 2a des BauGB). 

 

2. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

Als allgemeiner Grundsatz im Sinne des allgemeinen Schutzes von Natur und Landschaft formuliert der 

§ 13 des BNatSchG die vorrangige Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen in Natur und Land-

schaft. Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sind nur für nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 

zulässig. Sofern auch diese nicht zur Anwendung kommen können, hat ein finanzieller Ausgleich zu erfol-

gen. 

Eingriffe in Natur und Landschaft werden im BNatSchG definiert. Nach § 14 sind darunter: 

„Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 

Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können“  

zu verstehen. 

Damit sind auch die Inhalte des F-Plans als Eingriffe zu verstehen, da in die Gestalt und die ursprünglich 

ackerbaulich geprägte Flächennutzung eingegriffen wird und bedürfen einer Erheblichkeitsprüfung.  

 
3. Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) 

Das Naturschutzausführungsgesetz regelt die Eingriffe in Natur und Landschaft in M-V, indem es be-

stimmte Maßnahmen als Eingriffe definiert und eine Prüfung auf Umweltverträglichkeit vorschreibt. Somit 

sind laut § 12 NatSchAG M-V z. B. nach Absatz 5 die Errichtung oder wesentliche Änderung von Abfallent-

sorgungsanlagen und nach Absatz 8 die Beseitigung oder nachhaltige bzw. erhebliche Schädigung von 

Parkanlagen, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Feldgehölzen und Feldhecken als Eingriffe zu werten. 

Im Rahmen der Umsetzung des F-Plans sind keine Gehölzfällungen geplant. Bei der weiteren Planung der 

Zuwegungen und Kranstellflächen werden Eingriffe in Gehölzbiotope so gering wie möglich gehalten (BI-

OCONSTRUCT 2024). 

 
4. Landeswaldgesetz (LWaldG M-V) 

Im Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG) ist nach § 20 ein Abstand von 30 m 

zwischen baulichen Anlagen und Wald zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand gere-

gelt. Die geplanten Windenergieanlagen weisen einen Abstand größer 30 m zu Waldflächen auf. 

 

5. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz ist die Funktion des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzu-

stellen. Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 

auf den Boden zu treffen (§ 1 BBodSchG). Dies ist auch im Hinblick auf die Funktion des Bodens als Archiv 

der Natur- und Kulturgeschichte zu berücksichtigen. Demnach sind bei der Herstellung des Windparks 

bodenschützende Vorsorgemaßnahmen zu integrieren. Wenn Bodendenkmale während der Bauphase ge-

sichtet werden, sind diese anzuzeigen. 
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6. Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

Eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung zum Schutz des Wassers als Lebensgrundlage für den Men-

schen und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist Gegenstand des § 1 des WHG. § 26 erlaubt Privat-

eigentümern die Nutzung von Oberflächenwasser unter dem Verbot der Einleitung von Stoffen und der 

Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der Beschaffenheit. Durch den geplanten Windpark ist keine 

erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser zu erwarten. 

 

7. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Das BImSchG dient dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge. § 1 Absatz (1) schreibt den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen für alle 

Schutzgüter vor. § 40 legt entsprechende Verkehrsbeschränkungen und § 33 Auflagen für gewerbliche 

Betriebe fest. 

 
8. Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) 

Das Denkmalschutzgesetz gibt vor, dass nach § 1 Abschnitt 3 bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen 

die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu berücksichtigen sind. Dabei gilt die Erhaltung 

und sinnvolle Nutzung der Denkmale als prioritär. Eine frühzeitige Beteiligung der zuständigen Behörden 

ist unerlässlich. Sachen gelten als Denkmale, wenn an ihrer Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Inte-

resse besteht, wenn sie bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für 

die Entwicklung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind und wenn für die Erhaltung und Nutzung 

künstlerische, wissenschaftliche, geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen 

(§ 2 Absatz 1 DSchG M-V). Im Vorfeld der Umsetzung des Bauvorhabens werden daher die gemeldeten 

Bodendenkmale beim Landkreis Ludwigslust-Parchim Fachdienst Bauordnung, Straße- und Tiefbau abge-

fragt. Zudem sind nachträgliche Funde, die sich bei der Umsetzung der Planung während der Bautätigkeit 

ergeben, der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen und die mit dem Fund im Zusammenhang stehenden 

Arbeiten einzustellen, bis die fachgerechte Bergung des Fundes sichergestellt wurde. 
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2.3 Übergeordnete Planungen / landesplanerische Zielvorgaben 
Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP M-V) 

Im LEP werden Ziele mit (Z) gekennzeichnet, diese sind bindend. In Bezug auf die Energieentwicklung wird 

in Kapitel 5.3 Abschnitt (2) des LEP festgelegt, dass in der Regional- und Bauleitplanung und anderen 

kommunalen Planungen die Festlegung von Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen erfolgen 

soll. „Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erheblichen Beeinträch-
tigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prüfen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwin-

genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses angewendet werden könne. (Z)“ In Ab-

schnitt (1) wird die Zunahme an erneuerbaren Energien als essenziell genannt. Unter Abschnitt (10) wird 

auf die Festlegung geeigneter Gebiete für den Ausbau erneuerbarer Energien durch das Regionale Raum-

entwicklungsprogramm (RREP) verwiesen. So (11) sollen Eignungsgebiete (Entsprechend § 8 Abs. 7 

Raumordnungsgesetz i. V. m. § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch) für Windenergieanlagen in den RREP 

festgelegt werden. „Dabei sollen die hierfür geltenden Kriterien (gemäß Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke 

der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-

Vorpommern) berücksichtigt und eine Differenzierung in harte und weiche Kriterien vorgenommen werden. 

(12) In den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen ist der Errichtung und der Betrieb von Windenergie-

anlagen Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen einzuräumen. Soweit raumbedeut-

same Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen in diesen Gebieten die Errichtung 

und den Betrieb von Windenergieanlagen beeinträchtigen, sind diese auszuschließen. (Z)“ Unter Abschnitt 

15 wird darauf hingewiesen, dass die Befeuerung von Windenergieanlagen nicht über Tag stattfinden soll 

und in der Nacht eine bedarfsgerechte Befeuerung, eine Abschirmung nach unten sowie eine Reduzierung 

der Sichtweite nach Möglichkeit angewendet werden soll. (MEIL 2016). 

Das nächstgelegene Mittelzentrum ist Hagenow. Es befindet sich nordöstlich des geplanten Windparks, in 

ca. 6 km Entfernung. Die Bundesstraße B 321 verläuft nordwestlich durch das F-Plangebiet und die Bun-

desstraße B 5 befindet sich südlich der Planfläche in ca. 1.200 m Entfernung. Die Bundesstraßen werden 

als Überregionales Straßennetz im LEP beschrieben. Ein Internationales Eisenbahnnetz verläuft südlich 

von Pritzier und Warlitz und weiter östlich von Hagenow. Die Bahnstrecke verbindet Berlin mit Hamburg. 

Vorranggebiete und ein Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege befinden sich südlich der B 

5 bzw. der Eisenbahnschienen. Ein Vorbehaltsgebiet Tourismus umgibt das Plangebiet. Es verläuft west-

lich der Bundesstraße 321 und südlich der Bundesstraße 5. Das Vorbehaltsgebiet Tourismus verläuft nörd-

lich des Plangebiets in Höhe der Ortschaft Pätow und östlich des Plangebiets ungefähr angrenzend an die 

Kleine Sude. Ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft reicht in den Windpark auf westlicher Seite. Das F-Plan-

gebiet des Gemeindebereichs Pritzier befindet sich geringfügig in diesem Bereich. Ein Vorbehaltsgebiet 

Trinkwassersicherung befindet sich nördlich in ca. 1 km Entfernung zum geplanten Windpark (F-Planflä-

che).  

Die 3. Änderung des F-Plans der Gemeinde Pritzier steht den Zielen des Landesraumentwicklungspro-

grammes durch die Ausweisung eines sonstigen Sondergebiets Windenergie und Landschaft (§ 11 

BauNVO) nicht entgegen. 
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Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien für Windenergiegebiete an Land 

Entsprechend des „Erlasses zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien für Windener-

giegebiete an Land“ vom 07.02.2023 durch das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und 
Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind Vorgaben für die Festlegung von Windenergiegebieten 

an Land erlassen worden (WM M-V 2023). Diese werden für die Planung des F-Planes berücksichtigt. 

Ausschlussgebiete sind (WM M-V 2023): 

- Abstand zu Siedlungen: 

- 1000 m zu Bereichen mit Wohn-, Erholungs-, Tourismus- und der Gesundheitsfunktion 

§§ 30 und 34 des BauGB 

- 800 m zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

- Natur- und Landschaftsschutz, Wald, Moorschutz:  

- Naturschutzgebiete, Nationalparke  

- Biosphärenreservate  

- Waldgebiete mit hoher bis herausragender Bedeutung der Schutz- und Erholungsfunktion 

und zusammenhängende Waldgebiete mit einer Größe ab 500 ha, Waldkompensations-

pools und raumrelevante Flächen für Ersatzaufforstung 

- Gesetzlich geschützte Biotope mit einer Größe ab 5 ha 

- Europäische Vogelschutzgebiete 

- Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege 

- Tiefgründige Moore mit einer Größe ab 5 ha 

- Artenschutz:  - Nahbereiche der kollisionsgefährdeten Brutvogelarten  

- Zentrale Prüfbereich des Schreiadlers 

- Wasser: - Binnengewässer aller Ordnungen einschließlich Gewässerentwicklungskorridore 

- zu sichernde Überschwemmungsgebiete einschließlich Hochwasser- und Küstenschutz-

anlagen mit beidseitigen Schutzstreifen 

- Innere Schutzzonen (Zone I und II) von Trinkwasserschutzgebieten und Vorranggebieten 

Trinkwasser 

-Infrastruktur: - Militärische Liegenschaften und Anlagen einschließlich Schutzabstand 5 km 

- Flughäfen (Flughäfen und Landeplätze, einschließlich Bauschutzbereich) 

- Windradar und Windprofiler einschließlich Schutzabstand von 5.000 m 

- Vorranggebiete Rohstoffsicherung 

 
Regionales Raumentwicklungsprogramm der Planungsregion Westmecklenburg (RREP WM) 

In der Teilfortschreibung des RREP, Kapitel 6.5 Energie, wird zu erneuerbaren Energien, insbesondere der 

Windenergie, folgendes festgelegt (RPV WM 2024). 

(1) In Westmecklenburg soll in allen Teilräumen eine dauerhaft verfügbare, wirtschaftliche, umwelt- 

und sozialverträgliche Energieversorgung sichergestellt werden. 

(2) Das Klima soll geschützt werden und die Emission von Treibhausgasen soll reduziert werden. Dies 

soll u. a. durch die weitere Erschließung, den Ausbau und die regionale Nutzung von erneuerbaren 

Energien ermöglicht werden. 
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(4) Auf erneuerbare Energien soll die regionale Strom- und Wärmeerzeugung und der Verkehr umge-

stellt werden. Die Planung der Gemeinde soll berücksichtigen, dass durch den Umbau eine dezentrale 

Produktion und Versorgung erreicht werden soll. 

(7) In der Regel sollen innerhalb der Vorranggebiete Windenergie raumbedeutsame Windenergieanla-

gen errichtet werden. Es dürfen innerhalb dieser Gebiete keine Nutzungen zugelassen werden, die der 

Windenergienutzung entgegenstehen. Die Windenergieanlagen dürfen innerhalb der Vorranggebiete 

planerisch nicht in ihrer Höhe begrenzt werden. Die Windenergieanlagen dürfen in den Vorranggebie-

ten so aufgestellt werden, dass ihre Rotorblätter Flächen außerhalb des Gebiets überstreichen können. 

(Z) 

(13) Kompensationsmaßnahmen der Errichtung von Anlagen erneuerbarer Energien sollen in der Zu-

kunft möglichst im vom Eingriff betroffenen Raum umgesetzt werden. 

Des Weiteren werden in der Teilfortschreibung Kriterien zur Festlegung von Vorranggebieten Windenergie 

beschrieben. Zu diesen zählen Kriterien für Ausschlussgebiete (Ausschlusskriterien), Abwägungskriterien 

und die Flächenauswahl (Regionaler Handlungsspielraum) (vgl. RPV WM 2024). 

Durch § 245e Absatz 5 BauGB können Windflächen seit 14.01.2024 im Flächennutzungsplan ausgewiesen 

werden, die nicht im RREP festgeschrieben sind. Es dürfen hierbei keine unvereinbaren Nutzungs- und 

Funktionskonflikte auftreten. Die durch die Gemeinde Pritzier geplante Fläche für Windenergie und Land-

wirtschaft ist nicht im RREP, bzw. der Teilfortschreibung als Windvorranggebiet ausgeschrieben worden. 

Somit liegt der Planung der Gemeinde § 245e Absatz 5 BauGB zugrunde. Für die Umsetzung der Planung 

ist ein Zielabweichungsverfahren nötig. Die multifunktionale Kompensation ist im direkten Umfeld des Ein-

griffes geplant. Dies entspricht Absatz 13 der Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 des RREPs (vgl. Kapitel 

10.1, BIOTA 2024b). 

Gemäß Festlegungskarten des RREP WM sind auf der Planfläche bzw. in der Umgebung die folgenden 

raumordnerischen Festlegungen getroffen worden (RPV WM 2011). 

Eine Hochspannungsleitung verläuft nördlich des Windparks zwischen Pätow und Gramnitz in Ost-West-

Richtung. Bei Hagenow befindet sich ein Umspannwerk. Ein Tourismusraum / Tourismusentwicklungsraum 

umgibt den geplanten Windpark. Ein Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege befindet sich 

westlich von Pritzier südlich der Bahnstrecke und östlich von Warlitz. Vorranggebiete für Trinkwasser be-

finden sich (süd)östlich in ca. 2.400 m Entfernung zum F-Plan bei Warlitz und nordöstlich des Plangebietes 

nordwestlich von Pätow. Ein Vorbehaltsgebiet Trinkwasser liegt auf der Fläche des Teilflächennutzungs-

plans „Windenergie“ der Gemeinde Warlitz – Ortsteil Goldenitz, der an den Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Pritzier angrenzet. Hier hat der Schutz des Wassers ein besonderes Gewicht. Raumbedeutsame 

Planungen, Vorhaben sowie Maßnahmen sind so abzustimmen, dass der Schutz des Trinkwassers in dem 

Vorbehaltsgebiet möglichst nicht beeinträchtigt wird. Durch die Errichtung, die WEA und den Betrieb sind 

keine Beeinträchtigungen des Trinkwassers zu erwarten. Somit bleibt der Schutz des Trinkwassers ge-

wahrt. Ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ist im Bereich der 3. Änderung des F-Plans gekennzeichnet. 

Somit ist der Erhalt und die Entwicklung von landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren und -stätten auf der 

Fläche sowie in den Bereichen, die vor- und nachgelagert sind, von besonderer Bedeutung. Bei Abwä-

gungsentscheidungen von raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben und Maßnahmen ist dies besonders 

zu berücksichtigen. Der F-Plan sieht ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergie 

und Landwirtschaft auf der Fläche vor. Es werden durch die Windenergieanlagen, Kranstellflächen und 

Zuwegungen kleine Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Die unversiegelten Flächen kön-

nen weiter uneingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden. Des Weiteren ist eine Freizeitnutzung wei-

terhin auf der Planfläche möglich. 
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Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Westmecklenburg (GLRP WM) 

Das F-Plangebiet befindet sich im Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte. An das F-Plangebiet des 

Gemeindebereichs Pritzier grenzt eine Agrarfläche an, die zur Gemeinde Warlitz Ortsteil Goldenitz gehört. 

Diese Fläche ist für Strukturanreicherung durch den GLRP vorgesehen. Die südliche Waldfläche, die für 

den Sonderbau (Windenergie - Landwirtschaft) ausgespart ist, wird als naturnaher Wald W.1. beschrieben. 

Es befinden sich potentiell Wassererosionsgefährdete Bereiche (mittel) auf der Fläche des F-Plans (LUNG 

M-V 2008). Die Planung eines Windparks steht dem GLRP nicht entgegen. 

 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Pritzier 

Der Flächennutzungsplan wird für einen Bereich der Gemeinde Pritzier angepasst. Im rechtsgültigen Flä-

chennutzungsplan von 2001 wird im Plangebiet, landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. Es wird die Bun-

desstraße B 321 als „sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße“ gekennzeichnet und die süd-

liche Waldfläche im Plangebiet als „Wald“. Durch eine linienförmige „Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes“ werden die östlich im Planungsgebiet befindlichen Ge-
hölzstrukturen gekennzeichnet. Des Weiteren ist im wirksamen Flächennutzungsplan eine nun als Wald 

ausgewiesene Fläche als eine Fläche mit einem erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belasten Boden 

dargestellt. Ein „Vorsorgegebiet – Rohstoffsicherung (Setzin 2; KS) lt. PROP Westmecklenburg“ ist in den 

oberen drei Viertel des Plans vermerkt. (PATT-PLAN 2024).  

 

3 Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der Daten 

Die Bearbeitung des Umweltberichtes erfolgt basierend auf Kartierungen zu Groß- und Brutvögeln sowie 

einer Biotopkartierung. Ergänzend hierzu erfolgte ein Abgleich mit allgemein zugänglichen Daten, Daten-

abfragen (Ausschlussgebiete Windenergieanlagen aufgrund von Großvögeln [LUNG M-V 2023], Verbrei-

tungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands inklusive der Steckbriefe der Arten [DGHT 2024], 

Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern [LUNG M-V 2024a], Steckbriefe der in M-V vorkommen-

den Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie [LUNG M-V 2024b], Floristische Datenbank Mecklen-

burg-Vorpommern [FLORA M-V 2024], Verbreitungsatlas der Fische, Rundmäuler, Großmuscheln und 

Großkrebse in Mecklenburg-Vorpommern [WINKLER et al. 2007], Internethandbuch zu den Arten der FFH-

Richtlinie Anhang IV [BFN 2024], AAB-WEA Teil Fledermäuse und Vögel [LUNG M-V 2016a, b]) sowie 

einer fachgutachterlichen Bewertung.  

Die Kartierergebnisse dienen als Grundlage der Beschreibung und Bewertung der entsprechenden Arten-

gruppen. Die Bewertung aller weiteren Artengruppen basiert auf einer Potentialabschätzung. Vorhandene 

Bodendenkmale wurden ebenfalls behördlich abgefragt. Eine Vor-Ort-Analyse im Anschluss an die Daten-

abfrage über das LUNG-Kartenportal und der Abgleich mit Luftbildern komplettieren die Grundlagen der zu 

bewertenden Daten des Umweltberichtes.  

4 Beschreibung der projektbezogenen Umweltauswirkungen 
In Tabelle 2 sind die möglichen projektspezifischen Wirkfaktoren für die geplanten Maßnahmen im Zuge 

des sonstigen Sondergebiets der 3. Änderung des F-Plans der Gemeinde Pritzier dargestellt. Unterschie-

den wird zwischen Wirkungen, die während der Bauphase entstehen und temporär begrenzt sind (baube-

dingte Wirkungen), zwischen Wirkungen, die von den Windenergieanlagen als Bauwerk ausgehen (anla-

gebedingte Wirkungen) und Wirkungen, die durch den Betrieb der Windenergieanlagen entstehen (be-

triebsbedingte Wirkungen).  
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Tabelle 2: Übersicht über die durch die Planung hervorgerufenen Wirkungen und ihre Erheblichkeiten 

Wirkung 
Ursachenbereich 

baubedingt anlagenbedingt betriebsbedingt 

Kollisionsrisiko, Schlaggefährdung   X 

Biotopverlust, Habitatveränderung (direkte Ver-

änderung, Änderung der charakteristischen Dyna-

mik, kurz- oder langzeitige Aufgabe der Nutzung) 

X X  

Barriere- und Fallenwirkung  X  

Nicht stoffliche Einwirkungen (akustische und 

optische Wirkungen, Erschütterungen) 
X X X 

Stoffliche Einwirkungen (Stickstoff- u. Phosphat-

verbindungen, Nährstoffeintrag, organische Ver-

bindungen, Schwermetalle, sonstige Schadstoffe 

aus Verbrennungs- u. Produktionsprozessen, Salz, 

Staub, Schwebstoffe, Duftstoffe, endokrine Stoffe) 

Schadstofffreisetzung 

X   

 

4.1 Baubedingte Wirkungen 
Baubedingte Wirkfaktoren umfassen den Geltungsbereich des F-Plans und treten zeitlich begrenzt wäh-

rend der Bauphase des Vorhabens auf. Die Wirkfaktoren umfassen sowohl die Anlieferung der notwendi-

gen Materialien für die WEA, die Ablage derer und den Anlagenbau am Standort.  

− Transport- und baubedingte Schadstoffemissionen (Luftschadstoffe, Staub, auslaufende Betriebs-

mittel der Baufahrzeuge, Baustellenabwässer) können umliegende Flächen sowie das Grundwas-

ser und Oberflächengewässer (Gräben, Kleingewässer in Söllen) im UG zeitweise beeinträchti-

gen. 

Emissionen dieser Art können aufgrund ihrer Wirkreichweite über den Baustellenbereich hinaus-

wirken. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung auf die Bauphase ist von geringen Wirkungen aus-

zugehen. 

− Optische und akustische Wirkungen sowie Erschütterungen in der Bauphase wirken sich auf die 

Schutzgüter Mensch und Tier aus. In Bezug auf die Tiere entstehen Vergrämungseffekte, die sich 

langfristig auf Verhaltensweisen von Arten auswirken können. Die Windparkfläche (F-Plan mit 

WEA 01 – 05) ist aufgrund der lokalen Begrenztheit mit geringer Auswirkungsintensität zu bewer-

ten. In Bezug auf den Menschen sind die Wirkungen aufgrund des temporären Charakters eben-

falls geringen Ausmaßes.  

− Die Überbauung der Ackerflächen hat den Verlust von Boden- und Biotopfunktionen zur Folge, 

woraus auch eine Betroffenheit bestimmter Arten in Bezug auf Habitatverlust resultieren kann. Die 

temporären Auswirkungen sind von geringer Dauer und haben keinen großen Einfluss, da die tem-

porären Bauflächen größtenteils auf Ackerstandorten geplant sind. Gegebenenfalls sind Eingriffe 

in Gehölze im Bereich der Zuwegungen, Schwenkbereiche und Kranstellfläche (WEA 03) notwen-

dig, dadurch sind ebenfalls Verluste von Habitaten, wie Bruthabitate möglich. Die Auswirkungen 

werden als hoch eingestuft. Bodendenkmale sind nicht bekannt (LK LUP 2024). Es ist daher von 

keiner Beeinträchtigung auszugehen. 
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4.2 Anlagebedingte Wirkungen 
Dauerhafte Wirkungen, die von den Windenergieanlagen als Bauwerk ausgehen, werden als anlagebe-

dingte Wirkungen definiert. Zu erwartende Einflüsse sind Biotopverlust bzw. Habitatveränderung und Bar-

rierewirkung sowie nicht stoffliche Einflüsse durch akustische und optische Wirkungen. 

− Die Planung des Windparks geht mit Veränderungen von Biotopen und potentiellen Habitaten ein-

her. Eine Vollversiegelung von Flächen erfolgt kleinräumig durch die Fundamente der WEA. Die 

betroffenen Biotope reduzieren sich auf Ackerflächen. Gräben und Kleingewässer werden von der 

Bebauung ausgespart und ein Pufferstreifen bleibt erhalten. Es kommt zu Rodungen von Gehölzen 

infolge der Erschließung (dauerhafte Zuwegungen, Kranstellfläche WEA 03). Die Auswirkungsin-

tensität wird aufgrund des hauptsächlichen Eingriffs in Ackerflächen als gering eingestuft. Die Aus-

wirkungen der Rodungen sind als hoch einzustufen. Durch die Windenergieanlagen, die Vertikal-

strukturen darstellen, fallen Habitate von z.B. Feldlerchen weg. 

− Die anlagebedingte Barrierewirkung wird mit gering eingestuft. Die WEA stellen eine Vertikalstruk-

tur mit einer Gesamthöhe von 266,5 m dar, die jedoch z.B. von Vogelarten mit großem Aktionsra-

dius umflogen werden können. 

− Optische Störungen gehen von den Anlagen aufgrund der weiten Sichtbarkeit aus. Das Schutzgut 

Mensch, u.a. Anwohner umliegender Ortschaften (wie Goldenitz, Pritzier, Warlitz, Pätow, Hof 

Gramnitz, Gramnitz, Setzin) sind hier betroffen. Das Schutzgut Landschaft wird durch die WEA 

ebenfalls beeinträchtigt. Der Eingriff ist nicht quantifizierbar. Die Schwere des Eingriffs in das Land-

schaftsbild wird auf Grundlage des Kompensationserlass Windenergie MV (LM M-V 2021) anhand 

des jeweiligen Bemessungskreises (BMK) bestimmt. Die Kompensationszahlung ist nach § 12 Abs. 

4 NatSchAG M-V an das Land zu zahlen. 

 

4.3 Betriebsbedingte Wirkungen 
Alle Wirkungen, die nach Fertigstellung des Windparks durch die Nutzung dieser hervorgerufen werden, 

werden als betriebsbedingte Wirkungen zusammengefasst. Im Rahmen der Planung beschränkt sich dies 

auf zwei Auswirkung.  

− Der WEA-Betrieb birgt eine Kollisionsgefahr und Schlagopfergefährdung für durchziehende Vögel, 

Großvogelarten sowie Fledermäuse. Es besteht neben dem Kollisionsrisiko mit den Rotorblättern 

die Gefahr eines Barotraumas. Die Intensität der Auswirkungen ist als hoch einzustufen. 

− Akustische und optische Störwirkungen entstehen durch den Betrieb für Menschen und durchzie-

hende Vögel und Fledermäuse. Die Auswirkungen der akustischen und optischen Störwirkungen 

können für den Menschen bei Einhaltung der rechtlichen Vorgaben durch die Maßnahmen, die in 

der Schallimmissions- und Schattenwurfprognose dargestellt sind (PLANGIS 2024 a, b), als sehr 

gering eingestuft. Die Störwirkung für Vögel und Fledermäuse sind ebenfalls als gering (hoch für 

Feldlerchen) einzustufen. 

4.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung („Nullvariante“)  

Bei Nichtdurchführung der Planung ist die Fortführung der landwirtschaftlichen Nutzung anzunehmen, wel-

che mit intensiver Ackerbewirtschaftung einhergeht. Die intensive Bodenbearbeitung, im Zusammenhang 

mit der Ausbringung von Düngern und Pestiziden, könnte sich langfristig negativ auf die Boden- und Grund-

wasserqualität auswirken. Es kann zudem zu steigender Bodenverdichtung durch schwere landwirtschaft-
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liche Geräte kommen. Das Mikroklima ist bereits anthropogen vorgeprägt. Die Artenvielfalt würde wahr-

scheinlich in aktueller Ausprägung erhalten bleiben. Gleiches gilt für die Verbundlebensraumqualität. Eine 

technische Überprägung der Landschaft würde vermieden werden. Der Fortschritt der Erzeugung regene-

rativer Energien würde aber stagnieren, was sich negativ auf das Klima auswirken würde. Die Nullprognose 

für Fläche und Boden beinhaltet eine geringere Menge versiegelter Flächen.  

Bei der Durchführung alternativer Bauvorhaben (Photovoltaik, Siedlungserweiterung, Erweiterung des tou-

ristischen Angebots etc.) kann es zum Anstieg von Versiegelungen und Flächenverlust kommen. Im Be-

reich der Planfläche und deren Umgebung sind Einflüsse auf Habitate, Habitatstrukturen, Biotope und des-

sen Qualität, auf die Lebensraumfunktion und -qualität sowie auf die Wasserqualität und -quantität der 

umliegenden Oberflächengewässer sowie den Grundwasserhaushalt möglich. Bauprojekte können einen 

Einfluss auf die Sichtbarkeit von Kultur- und Sachgüter haben. Auch ist eine weitere Zersiedelung der 

Landschaft durch weiteres Wachsen von Siedlungsräumen möglich. 

 

5 Bestandsbeschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf 
die Schutzgüter 

Nachfolgend werden die vorgenannten Wirkungen mit den Schutzgütern in Zusammenhang gebracht. Es 

erfolgt eine schutzgutspezifische Bewertung unter Berücksichtigung der bau-, anlage- und betriebsbeding-

ten Beeinträchtigungen.  

5.1 Menschen und menschliche Gesundheit 
In Bezug auf die menschliche Wahrnehmung gilt es das subjektive Empfinden zu berücksichtigen, was 

keine allgemein gültige Bewertung zulässt. Neben touristischen Belangen sind auch Wohnqualität, Arbeits-

platzangebot und Erholungsraum bei der Beurteilung des Schutzgutes Mensch von Bedeutung. Diesbe-

züglich stehen die Emissionsbelastung durch Verkehr und Industrie, die Schallbelastung und die Wahrneh-

mung von Natur und Landschaft in engem Zusammenhang mit der Beschreibung des Schutzgutes.  

Zur Analyse des Schutzgutes Menschen und menschliche Gesundheit werden vorhandene Datenportale, 

wie das Kartenportal Umwelt des Landesamtes für Naturschutz und Geologie (LUNG M-V) und Informati-

onsgrundlagen wie Schall- und Schattengutachten (PLANGIS 2024 a, b) sowie das Regionale Raument-

wicklungsprogramm (RREP) Westmecklenburg (RPV WM 2011) genutzt. Das Schutzgut wird in einem 

5 km-Umkreis (Untersuchungsgebiet - UG) betrachtet. 

Die Bestandsbeschreibung und -bewertung des Schutzgutes „Menschen, insbesondere die menschliche 

Gesundheit“ erfolgt anhand von mehreren Teilschutzgütern mit dazugehörigen Parametern, die sowohl die 

menschliche Wahrnehmung als auch gesundheitliche Aspekte betreffen: 

Erholungsfunktion 

- landschaftlicher Freiraum (LFR) → prozentualer Anteil der vier Stufen der LFR im Untersu-

chungsraum wird rechnerisch ermittelt. 

- Tourismusräume → Vorbehaltsgebiete Tourismus, Vorranggebiet Tourismus oder urbaner Raum 

sind im Untersuchungsraum vorhanden oder werden angeschnitten 

- Erlebniswirksamkeit → Anzahl der Sehenswürdigkeiten bzw. Ausflugsziele im Untersuchungs-

raum. Dabei erfolgt die Fokussierung auf Sehenswürdigkeiten als Kulturerlebnis (Parks, Gärten, 

Schlösser, Herrenhäuser, Denkmale in M-V), Naturerlebnis (naturräumliche Besonderheiten bzw. 

erschlossene Schutzgebiete wie Biosphärenreservate, Naturschutzgebiete) und Freizeiterlebnis 

(Freizeitanlagen) 
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Wohnfunktion → Freiraumstruktur: Anzahl der LFR im Untersuchungsraum, um die Wohnfunktion 

zu bewerten. Je höher die Anzahl LFR, desto zersiedelter ist das Gebiet und desto schlechter ist 

das Landschaftserleben bezüglich der Naturnähe zu bewerten. 

Arbeitsfunktion → Betriebsstätten Anzahl im Untersuchungsraum. Anhand der Orte mit anzuneh-

menden Betriebsstätten wird die Anzahl unterteilt (Dorf = sehr gering  Oberzentrum = sehr 

hoch). Die Kategorien Grund-, Mittel- und Oberzentrum bestimmen sich durch Festlegungen des 

Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern und werden u. a. anhand der 

Kriterien Einrichtungen des Grundbedarfs oder Bevölkerungszahl gemessen. 

 

Das UG für das Schutzgut „Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit“ wird weiträumig be-

trachtet, da die Störwirkungen von Windenergieanlagen (WEA) auf dieses Schutzgut nicht ausschließlich 

auf die festgelegten Ausschlussbereiche und Abstandskriterien reduziert werden können. Der Einfluss von 

WEA auf den Menschen ist weiträumig und zum Teil nur subjektiv bewertbar, weshalb die genannten Kri-

terien lediglich einen Rahmen zur Bewertung vorgeben sollen. Die Beeinträchtigung der menschlichen Ge-

sundheit wird in Bezug auf die Planung von WEA vor allem über die Beeinflussung durch Schatten- und 

Schallbelastungen definiert. Dies wird in den jeweiligen Bewertungskategorien Erholungsfunktion, Wohn-

funktion und Arbeitsfunktion mitberücksichtigt. 

 

Erholungsfunktion (LFR, Tourismusräume, Erlebniswirksamkeit) 

Das UG befindet sich in einer von Landwirtschaft geprägten Landschaft, mit Ackerflächen und Obstbaum- 

bzw. Beerstrauch-Plantagen. Die nächstgelegene Stadt ist Hagenow in ca. 6 km Entfernung zu den ge-

planten WEA. Als Vorbelastungen sind die südlich querende Bahntrasse zwischen Boizenburg und Ha-

genow sowie die von Westen nach Südosten verlaufende Bundesstraße B 5 und die zwischen Pritzier und 

Hagenow verlaufende Bundesstraße B 321 zu nennen. Dazu kommen weitere kleine Wegeverbindungen 

zwischen den Ortslagen. 

Landschaftliche Freiräume (LFR) sind im UG in vier Stufen vertreten. Der Landschaftliche Freiraum der 

Stufe 3 „hoch - 1200 bis 2300 ha“ nimmt den größten Flächenanteil im UR ein. Danach folgt Stufe 2 „mittel 
- 600 bis 1199 ha“ und Stufe 4 „sehr hoch ->= 2400 ha“. Die geringste Bewertung mit Stufe 1 „gering < 600 
ha“ nimmt flächenmäßig die geringsten Ausmaße des UR ein (vgl. Abbildung 4). 

Gemäß RREP WM (RPV WM 2011) umgibt ein Tourismusraum / Tourismusentwicklungsraum das Plan-

gebiet.  

Nächstgelegenes Grundzentrum ist die Stadt Lübtheen (knapp 10 km Entfernung von den WEA). Hagenow 

liegt in einer Entfernung von ca. 6 km zu den WEA und nimmt die Funktion des nächstgelegenen Mittel-

zentrums ein. Schwerin als Oberzentrum befindet sich ca. 30 km nordöstlich der WEA (LUNG M-V 2024a). 

Pritzier weist eine mittlere touristische Prägung auf. Im Südwesten des UR befindet sich das Biosphären-

reservat Flusslandschaft Elbe. Zwischen Jesow und Setzin befinden sich zudem einige Höhenzüge, wie 

der Forstberg, welche zu Wanderungen einladen (LUNG M-V 2024a). Als touristischer Anziehungspunkt 

gilt zudem die Dorfkirche in Warlitz. Unterkunftsmöglichkeiten sind beispielsweise im Gasthof Pritzier und 

im Landhotel Pätow-Steegen vorhanden. 

Aufgrund der Nähe zum Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe, jedoch der insgesamt übersichtlichen 

touristischen Anziehungspunkte und lediglich sporadisch vorkommenden Übernachtungsmöglichkeiten ist 

die Bedeutung als Erholungsraum „mittel“.  

Im Weiteren wird nur das Teilschutzgut Erholungsfunktion betrachtet, ohne die Unterparameter aufzu-

schlüsseln. 
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Wohnfunktion (Freiraumstruktur) 

Die benachbarten Ortslagen im 5 km-Umkreis um die geplanten WEA sind: Schwechow, Pritzier, Goldenitz, 

Setzin, Gramnitz, Pätow, Steegen, Toddin, Schwaberow, Ruhetal, Grünhof, Jesow, Neuenrode und Warlitz 

(vgl. Abbildung 4). 

Arbeitsfunktion (Betriebsstätten Anzahl) 

Industrie spielt im UG eine untergeordnete Rolle. Das Umfeld des Flächennutzungsplans zeichnet sich 

durch vereinzelte Landwirtschafts- sowie Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe aus. In Schwechow gibt 

es beispielsweise eine Obstbrennerei. 
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Abbildung 4: Übersicht über die landschaftlichen Freiräume und die umliegenden Ortschaften im 5.000 m Radius um die geplanten Windenergieanlagen (WEA)
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Wirkungsprognose 

Während der Anlagenerrichtung kommt es verstärkt zu Lärm- und Staubemissionen im Zuge der Bautätig-

keit, Schadstofffreisetzungen durch die Schwerlasttransporte sowie die Entstehung von Abfällen. Tempo-

räre Beeinflussung besteht zudem durch die, als negativ wahrzunehmende, optische Störung der Baustel-

leneinrichtung. Das Einhalten bestehender Richtlinien im Umgang mit Abfällen und die fachgerechte Ent-

sorgung für die entstehenden Abfälle, wassergefährdende Stoffe sowie von Emissionsbelastungen be-

schränken die Beeinträchtigungen auf ein für den Menschen unbedenkliches Maß. Während der Bauphase 

ist aufgrund von Transport- und Baufahrzeugen mit einem geringfügig erhöhten Abgas- und damit Fein-

staubausstoß im Eingriffsgebiet zu rechnen. Für eine Minimierung der gesundheitlichen Gefahren sollte 

eine Einhaltung der seit dem 1. Januar 2005 europaweit geltenden Grenzwerte für die Feinstaubfraktion 

PM10 beachtet werden. Der Tagesgrenzwert von 50 µg m³ darf nicht öfter als 35-Mal im Jahr überschritten 

werden (UBA 2022). Allgemein sind die akustischen, feinstaublichen und optischen Belastungen der Bau-

stelle nur temporär und demnach nur in geringem Maße schädigend. Zusätzlich liegen die Baustellenein-

richtungen in ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung, was aus dem allgemein geltenden Grundsatz 

der Raumordnung für die Planung von WEA resultiert, welcher einen Abstand von 1.000 m zu Siedlungen 

vorschreibt (RPV WM 2011). Daher werden die Auswirkungen für die Arbeits-, Erholungs- und Wohn-

funktion für alle Parameter als „gering“ bewertet. 

Die anlagebedingten Auswirkungen begründen sich in erster Linie durch die große Höhe und damit weite 

Sichtbarkeit der WEA. Aufgrund der technisch hohen Bauwerke kann es zu einer optischen Bedrängungs-

wirkung für die menschliche Wahrnehmung kommen. Das durch die vertikal herausragenden Bauwerke 

veränderte Landschaftsbild kann eine negative Landschaftswahrnehmung hervorrufen und den ungestör-

ten Blick auf die Natur mindern. Die geplanten WEA können somit auch eine beeinträchtigende Wirkung 

auf die Erholungsfunktion des Gebietes haben. Jedoch beruht die Landschaftsbildwahrnehmung auf sub-

jektivem Empfinden und ist damit schwer zu bewerten. Das veränderte Erleben des Landschaftsbildes ist 

letztlich eine subjektive Empfindung, die unter anderem auch von der Einstellung zur Windenergie im All-

gemeinen abhängig ist. Auf etwa der Hälfte der Fläche des UR befinden sich. Als touristischer Anziehungs-

punkt ist vor allem das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe zu nennen. Insgesamt liegen aber, abge-

sehen von der Dorfkirsche Warlitz wenig Ausflugsziele im UR vor. Demzufolge wird die Beeinträchtigungs-

intensität der Erholungsfunktion mit „mittel“ bewertet. Der Einfluss optischer Reize durch die WEA in 

Bezug auf die Arbeitsfunktion wird als „sehr gering“ eingestuft, da die Betriebsauslastung in der Region 

nicht hoch ist und die Landschaftsbildwahrnehmung für den Parameter von geringer Bedeutung ist. Das 

Umland ist dörflich geprägt mit Einzelhausbebauungen, Splittersiedlungen und Dorfgebieten mit jeweils 

weniger als 1.000 Einwohnern, weshalb die Wohnfunktion als „mittel“ eingestuft wird.  

Die betriebsbedingten Auswirkungen sind die für den Menschen relevantesten Auswirkungen, da sie dau-

erhaft einwirken und Einfluss auf Wohn-, Arbeits- und Erholungsfunktion nehmen. Betriebsbedingte Aus-

wirkungen umfassen alle Emissionen des Anlagenbetriebes sowie optische Störeffekte. Dies sind Lärm 

(Schallemission) und optische Reize (Schattenwurf) sowie Schadstoffemissionen durch Befahrung des Ge-

bietes im Rahmen der betriebsbedingten Wartungsarbeiten an den WEA. Zudem ist saisonal mit Eisabwurf 

zu rechnen. Das Einhalten bestehender Richtlinien im Umgang mit Abfällen und die fachgerechte Entsor-

gung für die entstehenden Abfälle, wassergefährdende Stoffe sowie von Emissionsbelastungen beschrän-

ken die Beeinträchtigungen auf ein für den Menschen unbedenkliches Maß. Um gesundheitsschädigende 

Wirkungen auf den Menschen zu vermeiden, müssen Richtwerte eingehalten und Vorsorgemaßnahmen 

getroffen werden. Hierzu gehört bspw. der Einbau von Eiserkennungssystemen in die WEA, die eine Ab-

schaltung der Rotorbewegung bei verstärkter Eisbildung bewirken. Eine weitere ernstzunehmende Gefahr 

für die Gesundheit von Menschen ist das Eintreten einer Havarie der WEA. Bei dokumentierten Havarie-

Fällen handelt es sich um das Abbrechen von Flügeln, der Gondel oder anderen Teilen, Turmversagen 

oder Bränden in den Anlagen. Mögliche Gründe können technische Defekte sein, die insbesondere bei 

älteren Anlagen auftreten (BWE 2022). Gegen Havarien sowie der Bildung von Bruchstücken sorgt im 
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Allgemeinen eine regelmäßige technische Wartung vor, die bspw. einen Ausfall der Pitch-Regelung ver-

hindern kann. Ein gewisses Restrisiko ist hier, wie bei allen technisch-baulichen Anlagen, jedoch immer 

gegeben. Zu einem gesundheitlichen Risiko gehört die Geräuschbelastung. Insbesondere das Auftreten 

von Infra-schall durch WEA und eine Auswirkung auf die menschliche Gesundheit wird dabei diskutiert. 

Bislang vorgelegte Studien zeigen jedoch laut eines Faktenpapiers von der Landesenergie Agentur Hessen 

(LEA 2021) keine Hinweise, dass eine Beeinträchtigung auf Menschen außerhalb der Schutzabstände 

stattfindet (UBA 2020, MAIJALA et al. 2020, POULSEN et al. 2018, VAHL et al. 2018 & KUDELLA et al. 2020). 

Es kommt im Nah- und Fernbereich von WEA zu einer Unterschreitung der Grenzwerte für menschliche 

Hör- und Wahrnehmbarkeit (LEA 2021). Weiterhin konnte ein Nachweis auf gesundheitliche Beeinträchti-

gungen in Studien nicht ermittelt werden (UBA 2020, MAIJALA et al. 2020, POULSEN et al. 2018, VAHL et al. 

2018 & KUDELLA et al. 2020). 

Schall und Schattenwurf 

Für die geplanten zwölf Windenergieanlagen, deren Errichtung u.a. innerhalb des Flächennutzungsplans 

vorgesehen ist, liegen Schall- und Schattenprognosen vor (PLANGIS 2024a, b):  

Schallvorbelastungen in Form von Bestandswindparks sind in der Umgebung nicht vorhanden. Allerdings 

befinden sich einige Rinderanlagen im Umkreis. Die Richtwerke durch die Vorbelastungen werden an allen 

Immissionsorten eingehalten. Bezüglich der Zusatzbelastung ist eine schallinduzierte Betriebsweise wäh-

rend der Nachtstunden erforderlich. In der Gesamtbelastung werden die Richtwerte überwiegend einge-

halten. Eine Schallreduzierung für den Nachtzeitraum ist für die neu geplanten Anlagen aber erforderlich. 

Durch die reduzierte Zusatzbelastung werden die Richtwerte und Gemengelagenwerte an allen Immissi-

onsorten teilweise deutlich eingehalten. In der Gesamtbelastung inkl. reduzierter Zusatzbelastung werden 

die Richtwerte an allen Immissionswerten eingehalten bzw. ausgeschöpft. Die Errichtung der geplanten 

Windenergieanlagen sind daher aus Sicht von Schallimmissionen als unbedenklich einzuschätzen.  

Bezüglich der Schattenemissionen wurde die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer für die 

geplanten WEA errechnet. Vorbelastungen bezüglich des Schattenwurfs existieren nicht. Die neu zu er-

richtenden Anlagen sind mit Abschaltungseinrichtungen zu versehen, da die Beschattungszeiten im Unter-

suchungsgebiet teilweise als hoch bewertet werden. Die Abschaltautomatik reduziert die Überschreitungen 

auf zulässige Grenzwerte. Der Abschaltmechanismus erfolgt an allen WEA, außer WEA 4 und 5.  

 

5.2 Tiere 
Anhand des Artenschutzfachbeitrags (BIOTA 2024a) und der Bestandserfassung der Brutvögel sowie 

Horste im UG (BARKOWSKI & ENGEL 2023), sind die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Amphibien re-

levant.  

Das UG ist von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Die ausgeräumte Landschaft wird strukturell von Ge-

hölzstrukturen, in Form von Baumreihen und Hecken, Altbäumen und Feldgehölzen, aufgewertet. Weiter-

hin sind Ackerhohlformen unterschiedlicher Ausprägung vorzufinden. Größere zusammenhängende Wald-

gebiete befinden sich südlich Setzin sowie nördlich der Ortslage Gramnitz. Zudem sind Obstbaumplanta-

gen angrenzend zum Projektgebiet verortet. 

5.2.1 Europäische Vogelarten 

5.2.1.1 Brutvögel 
Folgend in Tabelle 3 sind alle im Gebiet kartierten Vogelarten aufgelistet und hinsichtlich ihrer Beeinträch-

tigung durch Projektwirkungen eingestuft. Im Zuge der Erfassungen im Jahr 2023 wurden insgesamt 54 

Vogelarten kartiert (BARKOWSKI & ENGEL 2023).  
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Tabelle 3: Liste aller in den jeweiligen Untersuchungsgebieten festgestellten Europäischen Brutvogelarten mit An-
gaben zu Gefährdungsgrad, Schutzstatus (b.g. nach § 10, Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG gelten darüber hinaus 
alle europäischen Vogelarten) und Nachweisstatus im UG, grau hervorgehoben= Arten mit Gefährdungs-
grad  

Legende:  RL D = Rote Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2020); RL MV = Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern (VÖKLER 
et al. 2014), RL- Kategorien: 0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefähr-
det, 3 = Gefährdet, R = extrem selten, V = Vorwarnliste, *= ungefährdet. 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
Reviere 

VSRL 

Anh.1 
RL D RL MV 

mögliche Beeinträchtigung 

(Relevanz) 

Amsel Turdus merula 21 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, Verlust von Fort-

pflanzungsstätten im Zuge des Ge-

hölzrückschnittes 

Bachstelze Motacilla alba 3  * * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Baumpieper Anthus trivialis 3  V 3 Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

Verlust von Fortpflanzungsstätten 

im Zuge des Gehölzrückschnittes 

Blaumeise Parus caeruleus 15  * * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

Verlust von Fortpflanzungsstätten 

im Zuge des Gehölzrückschnittes 

Bluthänfling Carduelis cannabina 8  3 V Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Buchfink Fringilla coelebs 36 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

Verlust von Fortpflanzungsstätten 

im Zuge des Gehölzrückschnittes 

Buntspecht Dendrocopos major 1 
 

* * nein 

Reviere ˃ 200 m von Eingriffsflä-
chen entfernt 

Dorngrasmücke Sylvia communis 22 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Eichelhäher Garrulus glandarius 1 
 

* * nein 

Reviere ˃ 200 m von Eingriffsflä-
chen entfernt 
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Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
Reviere 

VSRL 

Anh.1 
RL D RL MV 

mögliche Beeinträchtigung 

(Relevanz) 

Feldlerche Alauda arvensis 126 
 

3 3 Störung durch Lärm und optische 

Bewegungsreize während der Bau-

arbeiten, potenzielle Schädigung 

der Fortpflanzungsstätte, mögliche 

Vergrämung durch WEA (Vertikal-

strukturen) 

Feldsperling Passer montanus 7 
 

V 3 Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

Verlust von Fortpflanzungsstätten 

im Zuge des Gehölzrückschnittes. 

Fitis Phylloscopus trochi-

lus 

8 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Gartenbaumläufer Certhia brachyda-

ctyla 

11 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Gartengrasmücke Sylvia borin 4 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten,  

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoeni-

curus 

6 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Gelbspötter Hippolais icterina 11 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Goldammer Emberiza citrinella 34 
 

* V Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Grauammer Emberiza calandra 8 
 

V V Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 
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Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
Reviere 

VSRL 

Anh.1 
RL D RL MV 

mögliche Beeinträchtigung 

(Relevanz) 

Grauschnäpper Muscicapa striata 5 
 

V * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Grünfink Carduelis chloris 1 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Grünspecht Picus viridis 1 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Heckenbraunelle Prunella modularis 4 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Heidelerche Lullula arborea 1 x V * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Kernbeißer Coccothraustes coc-

cothraustes 

2 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Klappergrasmü-

cke 

Sylvia curruca 12 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten,  

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Kleiber Sitta europaea 3 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Kohlmeise Parus major 13 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 
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Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
Reviere 

VSRL 

Anh.1 
RL D RL MV 

mögliche Beeinträchtigung 

(Relevanz) 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Kranich Grus grus 2 x * * nein 

erfasste Brutplätze > 500 m von 

Bau-/Eingriffsflächen entfernt, bau-

bedingte Störung sind auszuschlie-

ßen. Nach § 45b BNatSchG nicht 

kollisionsgefährdet. 

Kuckuck Cuculus canorus 2 
 

3 * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Mäusebussard Buteo buteo     nein 

nach § 45b BNatSchG nicht kollisi-

onsgefährdet, erfasste Brutplätze  

Mönchsgrasmü-

cke 

Sylvia atricapilla 20 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Nachtigall Luscinia megarhyn-

chos 

25 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Neuntöter Lanius collurio 12 x * V Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Ortolan Emberiza hortulana 7 x 2 3 Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Pirol Oriolus oriolus 1 
 

V * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Rabenkrähe Corvus corone 13 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 
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Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
Reviere 

VSRL 

Anh.1 
RL D RL MV 

mögliche Beeinträchtigung 

(Relevanz) 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, möglicher Verlust 

von Fortpflanzungsstätten im Zuge 

des Gehölzrückschnittes 

Raubwürger Lanius excubitor 1 
 

1 3 Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Rebhuhn Perdix perdix 3 
 

2 2 Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Ringeltaube Columba palumbus 5 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten,  

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Rohrammer Emberiza schoenic-

lus 

1 
 

* V Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 7 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, möglicher Verlust 

von Fortpflanzungsstätten im Zuge 

des Gehölzrückschnittes 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus 1 
 

* * nein 

Reviere ˃ 200 m von Eingriffsflä-
chen entfernt 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 1 
 

* * nein 

Reviere ˃ 200 m von Eingriffsflä-
chen entfernt 

Singdrossel Turdus philomelos 8 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Sprosser Luscinia luscinia 1 
 

V * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten. 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 
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Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
Reviere 

VSRL 

Anh.1 
RL D RL MV 

mögliche Beeinträchtigung 

(Relevanz) 

Sommergold-

hähnchen 

Regulus ignicapilla 1  * * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten. möglicher Verlust 

von Fortpflanzungsstätten im Zuge 

des Gehölzrückschnittes 

Star Sturnus vulgaris 6 
 

3 * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten. 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Stieglitz Carduelis carduelis 3 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten. 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Stockente Anas platyrhynchos 5 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Sumpfmeise Parus palustris 2 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Wacholderdrossel Turdus pilaris 1 
 

* * nein 

Reviere ˃ 200 m von Eingriffsflä-
chen entfernt 

Wachtel Coturnix coturnix 1 
 

V * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Wendehals Jynx torquilla 1 
 

3 2 Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

Verlust von Fortpflanzungsstätten 

im Zuge des Gehölzrückschnittes 

Wiesenpieper Anthus pratensis 7 
 

2 2 Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten 

Zaunkönig Troglodytes tro-

glodytes 

5 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 
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Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
Reviere 

VSRL 

Anh.1 
RL D RL MV 

mögliche Beeinträchtigung 

(Relevanz) 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

Zilpzalp Phylloscopus col-

lybita 

25 
 

* * Störung durch Lärm, Erschütterung, 

optische Bewegungsreize sowie 

Schadstofffreisetzungen während 

der Bauarbeiten, 

möglicher Verlust von Fortpflan-

zungsstätten im Zuge des Gehölz-

rückschnittes 

 

In Tabelle 4 werden die im Rahmen der Brutvogelerfassung nachgewiesenen Kleinvogelarten aufgeführt, 

für die das Tötungs- und Verletzungsrisiko in Verbindung mit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten 

bzw. das Störungsverbot durch das Bauvorhaben nicht ausgeschlossen werden kann. Die Arten gelten 

demnach als prüfungsrelevant. Die Betrachtung erfolgt in Artengilden, die entsprechend der ökologischen 

Lebensweise der Arten gebildet werden.  

Tabelle 4: Zusammenfassung der in gleichem Maße betroffenen Einzelarten der Kleinvögel in Artengilden 

Artengilde Arten 

Bodenbrüter* Baumpieper, Fitis, Goldammer, Grauammer, Heidelerche, Ortolan, Rebhuhn, Rohram-

mer, Rotkehlchen, Stockente, Wachtel, Wiesenpieper, Zilpzalp 

Frei /- Gebüsch- und Ni-

schenbrüter 

Amsel, Bachstelze, Bluthänfling, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Gelbspötter, 

Grauschnäpper, Grünfink, Heckenbraunelle, Kernbeißer, Klappergrasmücke, Kuckuck, 

Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Neuntöter, Rabenkrähe, Raubwürger, Ringeltaube, 

Singdrossel, Sprosser, Stieglitz, Zaunkönig.   

Baum- und Höhlenbrüter Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Feldsperling, Gartenbaumläufer, Gartenrotschwanz, 

Grünspecht, Kleiber, Star, Sumpfmeise, Wendehals 

* bodenbrütende Arten und Arten mit Bindung an Röhricht/ Gewässer und Gehölzstrukturen 

 

Der einzige nicht gruppiert betrachtete Kleinvogel ist die Feldlerche. Diese kommt mit insgesamt 126 er-

fassten Revieren auf den Ackerflächen vor und wird - im Gegensatz zu den übrigen Bodenbrütern – auf-

grund ihrer Bindung an Ackerstandorte deutlich stärker durch den Bau und Betrieb der WEA beeinträchtigt. 

5.2.1.2 Windkraftsensible Großvogelarten nach § 45b BNatSchG 
Nachfolgend werden die kollisionsgefährdeten Großvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b 

BNatSchG aufgeführt und ihre Relevanz hinsichtlich des geplanten Vorhabens geprüft. 

Tabelle 5: Vorkommen relevanter Groß und Greifvögel sowie deren Prüfbereiche gemäß Anlage 1 BNatSchG , 
grau hervorgehoben: Arten mit Prüfrelevanz 

Groß und Greifvögel Nahbereich* 

(Nb) 

Zentraler  

Prüfbereich* 

(zP)  

Erweiterter  

Prüfbereich* 

(eP)  

Relevanz 

Seeadler  

(Haliaeetus albicilla) 

500 2.000 5.000 keine 

nach LUNG M-V (2023) gelisteter 

Brutplatz im abgefragten Umkreis, 

Nachweis lediglich als Überflieger, 

keine genutzten Fortpflanzungsstätten 
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Groß und Greifvögel Nahbereich* 

(Nb) 

Zentraler  

Prüfbereich* 

(zP)  

Erweiterter  

Prüfbereich* 

(eP)  

Relevanz 

im Umkreis von 2 Kilometern erfasst 

(BARKOWSKI & ENGEL 2023),  

Die Vorhabenfläche selbst stellt auf-

grund der Nutzungsform, der Entfer-

nung zu den Horsten und fehlender 

Gewässerstrukturen kein bedeuten-

des Nahrungshabitat dar. Über- und 

Transferflüge durch den Windpark 

sind als selten einzustufen. Eine er-

höhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit 

und demzufolge erhöhte Verletzungs-

/Tötungsgefährdung ist mit Umset-

zung des Vorhabens auszuschließen. 

Fischadler 

(Pandion haliaetus) 

500 1.000 3.000 keine 

keine Horste im abzufragenden Um-

feld vorhanden (LUNG M-V 2023), 

keine Nachweise im Zuge der Kartie-

rungen erbracht (BARKOWSKI & ENGEL 

2023) 

Schreiadler 

(Clanga pomarina) 

1.500 3.000 5.000 keine 

keine Horste im abzufragenden Um-

feld vorhanden (LUNG M-V 2023), 

keine Nachweise im Zuge der Kartie-

rungen erbracht (BARKOWSKI & ENGEL 

2023) 

Steinadler 

(Aquila chrysaetos) 

1.000 3.000 5.000 keine 

kein Vorkommen in M-V (VÖKLER 

2014) 

Wiesenweihe1 

(Circus pygargus) 

400 500 2.500 keine 

Aufgrund der Höhe der Rotorunter-

kante von über 30 Metern außerhalb 

der artbezogenen normalen Flughö-

hen und fehlender Brutnachweise im 

Untersuchungsraum nicht prüfrele-

vant. Einmalige Sichtung eines nah-

rungssuchenden Altvogels (BAR-

KOWSKI & ENGEL 2023). 

Kornweihe 

(Circus cyaneus) 

400 500 2.500 keine 

keine Horste im abzufragenden Um-

feld vorhanden (LUNG M-V 2023), 

keine Nachweise im Zuge der Kartie-

rungen erbracht (BARKOWSKI & ENGEL 

2023) 

Rohrweihe1 

(Circus aeruginosus) 

400 500 2.500 keine 

Keine erfassten Brutplätze im Untersu-

chungsraum, lediglich als Nahrungs-

gast erfasst (BARKOWSKI & ENGEL 
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Groß und Greifvögel Nahbereich* 

(Nb) 

Zentraler  

Prüfbereich* 

(zP)  

Erweiterter  

Prüfbereich* 

(eP)  

Relevanz 

2023). Aufgrund der Höhe der Rotor-

unterkante von über 30 m für Tötungs-

risiko nicht relevant.  

Rotmilan 

(Milvus milvus) 

500 1.200 3.500 ja 

Vier erfasste Horste im Untersu-

chungsraum, darunter eine Fortpflan-

zungsstätte innerhalb des zP (BAR-

KOWSKI & ENGEL 2023), betriebsbe-

dingte Kollisionsgefährdung im Vorfeld 

nicht auszuschließen.  

Weiterführende Prüfung 

Schwarzmilan 

(Milvus migrans) 

500 1.000 2.500 keine 

als Nahrungsgast erfasst, keine Fort-

pflanzungsstätten im Umkreis von 2 

Kilometern erfasst (BARKOWSKI & EN-

GEL 2023) 

Wanderfalke 

(Falco peregrinus) 

500 1.000 2.500 keine 

keine Horste im abzufragenden Um-

feld vorhanden (LUNG M-V 2023), 

keine Nachweise im Zuge der Kartie-

rungen (BARKOWSKI & ENGEL 2023) 

Baumfalke 

(Falco subbuteo) 

350 450 2.000 keine 

Nachweis eines nahrungssuchenden 

Altvogels, keine erfassten Fortpflan-

zungsstätten (BARKOWSKI & ENGEL 

2023 

Wespenbussard 

(Pernis apivorus) 

500 1.000 2.000 keine 

Nachweis eines überfliegenden Altvo-

gels, keine erfassten Fortpflanzungs-

stätten (BARKOWSKI & ENGEL 2023) 

Weißstorch 

(Ciconia ciconia) 

500 1.000 2.000 keine 

Keine besetzten Horste im Zuge der 

Kartierungen (BARKOWSKI & ENGEL 

2023), nächstgelegene Fortpflan-

zungsstätten in den Siedlungsberei-

chen von Hagenow und Körchow 

(LUNG M-V 2023), mehr als 5 Kilome-

ter entfernt. 

Sumpfohreule 

(Asio flammeus) 

500 1.000 2.500 keine 

keine bekannten Vorkommen in M-V 

(VÖKLER 2014) 

Uhu1 

(Bubo Bubo) 

500 1.000 2.500 keine 

keine Nachweise im Rahmen der Kar-

tierungen, aufgrund der Höhe der Ro-

torunterkante von über 30 m über dem 

Boden nicht kollisionsgefährdet, da Art 

Flughöhen von unter 30 m aufweist, 
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*Abstände in Metern, gemessen vom Mastfußmittelpunkt / 1 Rohrweihe, Wiesenweihe und Uhu sind nur dann kollisionsgefährdet, 

wenn die Höhe der Rotorunterkante in Küstennähe (bis 100 Kilometer) weniger als 30 m, im weiteren Flachland weniger als 50 m 

oder in hügeligem Gelände weniger als 80 m beträgt. Dies gilt, mit Ausnahme der Rohrweihe, nicht für den Nahbereich. 

 

Von den im Untersuchungsgebiet festgestellten kollisionsgefährdeten Groß- und Greifvögeln (nach Anlage 

1 Abschnitt 1 BNatSchG) wurde der Rotmilan als relevant bewertet, da eine signifikante Tötungs- und Ver-

letzungsgefahr im Vorfeld nicht auszuschließen ist. Es erfolgt daher die einzelartbezogene Prüfung auf 

Verstöße gegen den § 44 BNatSchG (vgl. BIOTA 2024a).  

5.2.1.3 Weitere Groß- und Greifvogelarten 
Neben den in Kapitel 5.2.1.2 genannten windkraftsensiblen Arten wurden weitere Groß- und Greifvogelar-

ten im 2.000-Meter-Umfeld erfasst (BARKOWSKI & ENGEL 2023), darunter Mäusebussard, Waldohreule und 

Kolkrabe (vgl. Tabelle 6). Darüber hinaus ist nach LUNG M-V (2023) der Schwarzstorch im abgefragten 

Umfeld gelistet.  

Tabelle 6: Weitere erfasste Großvogelarten im 2.000-Meter-Umkreis zu WEA-Standorten und nach LUNG M-V 
(2023) 

Art 
Anzahl 
Horste 

Nachweis Relevanz 

Mäusebussard 

Buteo buteo 
12 Kartierung 2023 

nein:  

Nächstgelegener Horst in > 700 m zur WEA 02. Beeinträchtigun-

gen sind auszuschließen. 

Kolkrabe 

Corvus corax 
6 Kartierung 2023 

ja 

Nächstgelegener Horst in 181 m zur WEA 01, baudingte Störun-

gen und Auslösen des Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG nicht auszuschließen. Vermeidung durch AFB-V2. 

Sperber 

Accipiter nisus 
1 Kartierung 2023 

nein 

Brutverdacht in > 1.700 m zur WEA 01. Beeinträchtigungen sind 

auszuschließen. 

Waldohreule 

Asio otus 
1 Kartierung 2023 

nein 

Nächstgelegener Horst in > 600 m zur WEA 01 und WEA 06. Be-

einträchtigungen sind auszuschließen. 

Schwarzstorch 

Ciconia nigra 
2 LUNG-MV 2023 

ja 

Brutvorkommen im abgefragten Umfeld (LUNG-MV 2023);  

keine Sichtungen und Brutnachweise im 2.000-Meter-Umkreis zu 

geplanten WEA (BARKOWSKI & ENGEL 2023). Es ist aktuell davon 

auszugehen, dass das Plangebiet und dessen Umfeld weder als 

Brut- noch als Nahrungshabitat genutzt wird.  

Gemäß AAB M-V (LUNG 2016a) befinden sich mehrere Brutwäl-

der innerhalb des 3-Kilometer-Ausschlussbereiches zu geplanten 

WEA-Standorten und führt daher zu einem Auslösen des Verbots-

tatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Nächstgelegener 

Brutwald nördlich Pritzier (LUNG M-V 2023), 10-jähriger Schutz 

des Brutwaldes, auch bei fehlenden Nachweisen des ansässigen 

Brutpaares (LUNG M-V 2016c)  

 

Groß und Greifvögel Nahbereich* 

(Nb) 

Zentraler  

Prüfbereich* 

(zP)  

Erweiterter  

Prüfbereich* 

(eP)  

Relevanz 

nach LUNG M-V (2023) keine bekann-

ten Vorkommen im abzufragenden 

Umfeld 
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5.2.1.4 Zug- und Rastvögel 
Die Relevanzprüfung in Bezug auf die Gruppe der Zug- und Rastvögel wird unter Verwendung der Anfor-

derungen der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe (AAB) des LUNG M-V (LUNG M-V 

2016a) durchgeführt, da diese nicht im novellierten BNatSchG behandelt werden. Zudem ist diese Arten-

gruppe gem. § 45b BNatSchG nicht als kollisionsgefährdet eingestuft, vielmehr ist die Auslösung des Stö-

rungstatbestandes (§ 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 2) unter Anwendung des Länderleitfadens (LUNG M-V 

2016a) zu prüfen. Laut AAB WEA (LUNG M-V 2016a) sind bezüglich der Rast- und Ruhegebiete besondere 

Schutzabstände einzuhalten (vgl. Tabelle 7). 

 

Tabelle 7: Relevanzprüfung Zug- und Rastvögel auf Grundlage der AAB-WEA (LUNG M-V 2016a) 

Untersuchungsparameter  Untersuchungsumfang nach LUNG 

M-V Kartenportal/ Abfrage beim 

LUNG 

Ergebnisse 

Vogelzugleitlinien  an geplanten WEA- Standorten  Zwei geplante WEA befinden sich im 

Randbereich der Zone B (mittlere bis 

hohe Dichte), weitere Anlagenstand-

orte außerhalb der Bewertung.  

Es besteht kein Verstoß gegenüber 

dem Tötungsverbot, da Zone A freige-

halten wird. 

Schlaf- und Tagesruheplätze 

der Rast- und Überwinterungs-

vögel (Kranich, Gänse) 

3 Kilometer zu Schlafplätzen der Kate-

gorie A und A* 

500 Meter zu Schlafplätzen der Kate-

gorien B, C und D 

Die nächstgelegenen Schlaf- bzw. Ta-

gesruheplätze von Gänsen der Kate-

gorie A/A* befinden sich in  20 Kilo-

meter Entfernung in Teldau, Gülze und 

Besitz. Nächstgelegene Schlafplätze 

von Kranichen der Kategorie A sind in 

> 20 km Entfernung verortet.  

Nahrungsgebiete der Rast- und 

Überwinterungsvögel  

an geplanten WEA- Standorten  Es liegen keine Nahrungs- und Ruhe-

gebiete auf dem Gebiet des geplanten 

Windparks. Der Vorhabenstandort so-

wie umliegende Flächen sind von ge-

ringer Bedeutung (Stufe 1) als terrest-

rische Rastgebiete. Nächstgelegene 

regelmäßig genutzte Rastgebiete 

(Stufe 2) befinden sich südlich von 

Pritzier. 

 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass ein Verstoß gegenüber dem Tötungsverbot sowie dem Schädigungs-

verbot aufgrund der Lage außerhalb der Vogelzugzone A sowie außerhalb zu ausgewiesenen Nahrungs- 

und Rastgebieten, der großen Entfernungen zu Schlaf- und Tagesruheplätzen und den fehlenden potenti-

ellen Flugrouten in diese Gebiete nicht gegeben ist. Signifikante Beeinträchtigungen für Zug- und Rastvögel 

sind auszuschließen. Eine Prüfung der Verbotstatbestände ist nicht erforderlich. 

Zusammenfassung: 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung 2023 wurden insgesamt 54 Arten erfasst (BARKOWSKI & ENGEL 2023). 

Mit 126 Revieren war die Feldlerche die häufigste erfasste Art und ist im Vergleich zu den übrigen Boden-

brütern, als auch zu den vorkommenden Gehölzbrütern, aufgrund ihrer Bindung an Ackerstandorte deutlich 

stärker durch den Bau der WEA beeinträchtigt.  
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Zum Schutz bodenbrütender Arten sowie der Gilde der Frei- und Gehölzbrüter ist eine Bauzeitenregelung 

(Avifauna) [AFB-V2] zur Vermeidung von Verbotstatbeständen einzuhalten. Die Naturschutzfachliche 

Bauüberwachung in Form der ökologischen Baubegleitung [ÖBB] koordiniert die naturschutzfachlichen 

Belange vor und während der Bauausführung und ist ebenfalls in die Umsetzung und Kontrolle der Schutz- 

und Vermeidungsmaßnahmen eingebunden. 

Im Rahmen der Großvogelkartierung wurden insgesamt vier besetzte Horste des Rotmilans im Untersu-

chungsraum festgestellt, wobei einer im zentralen Prüfbereich (zP, 1.200 m) der WEA 01 und WEA 06 liegt. 

Im AFB (BIOTA 2024a) wurde die „Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignis-
sen“ [AFB-V3] für vier Anlagen (WEA 01, WEA 02, WEA 03 und WEA 06) festgelegt, um das Tötungsrisiko 

für die Rotmilane im zP unter die Signifikanzschwelle zu senken und eine betriebsbedingte Kollisionsge-

fährdung weiter zu minimieren. Bei den erfassten Rotmilanen, welche im erweiterten Prüfbereich brüten, 

ist keine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Rotorbereich der geplanten Anlagenstandorte u.a. auf-

grund horstnaher Habitatausstattung und der Entfernung zu den Anlagestandorten zu erwarten (BIOTA 

2024a).  

Auf Grundlage der abgefragten Daten zu Ausschlussgebieten aufgrund von Großvögeln (LUNG M-V 2023) 

wird ersichtlich, dass im näheren als auch erweiterten Umfeld zu den geplanten WEA ausgewiesene Brut-

wälder des Schwarzstorches existieren. Im Zuge der Kartierungen 2023 wurden keine Sichtungen oder 

besetzte Horststandorte der Art im Umkreis von zwei Kilometern zum Vorhabengebiet nachgewiesen (BAR-

KOWSKI & ENGEL 2023). Der Schwarzstorch gilt nach Anlage 1, Abschnitt 1 BNatSchG nicht mehr als kolli-

sionsgefährdet, gemäß der Beurteilungshilfe (LUNG M-V 2016a) jedoch weiterhin als störungsempfindlich. 

Die Prüfung eines Verstoßes gegen das Verbot des § 44 Absatz 1 Nummer 2 bleibt daher von den Rege-

lungen des § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG unberührt. Die geplanten Anlagenstandorte befinden sich in-

nerhalb des 3 km Ausschlussgebiets nach AAB M-V (LUNG M-V 2016a) und stellen somit einen Verstoß 

gegenüber dem Störungsverbot dar.  

Für die Gruppe der Zug- und Rastvögel ist festzustellen, dass ein Verstoß gegenüber dem Tötungsverbot 

sowie dem Schädigungsverbot aufgrund der Lage des Plangebietes außerhalb der Vogelzugzone A sowie 

außerhalb zu ausgewiesenen Nahrungs- und Rastgebieten, der großen Entfernungen zu Schlaf- und Ta-

gesruheplätzen und den fehlenden potentiellen Flugrouten in diese Gebiete nicht gegeben ist. Signifikante 

Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 

Wirkungsprognose 

Im Zuge der Umsetzung des Projektes kommt es zu Auswirkungen, die mit dem Auslösen von Verbotstat-

beständen nach §44 BNatSchG einhergehen können. Die Projektwirkungen reichen von der Habitatinan-

spruchnahme durch die Zuwegung, Kranstellflächen und die Fundamente der WEA über Lärm- und Stoff-

emissionen, einschließlich optischer Störung und Erschütterungen, bis hin zu Barriere- und Vergrämungs-

wirkungen und der Kollisionsgefahr europäischer Vogelarten mit den Rotoren der WEA. Betrachtungsrele-

vant sind u.a. Europäische Vogelarten, darunter die Feldlerche und windkraftsensible Großvögel (Rotmi-

lan). Um das Auslösen von Verbotstatbeständen zu vermeiden, sind Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet 

worden. Für vorkommende Klein- und Großvögel ist eine Bauzeitenregelung zur Vermeidung erforderlich. 

Darüber hinaus sind Abschaltungen bei landwirtschaftlicher Bewirtschaftung umzusetzen, um eine Tö-

tungsgefährdung für ansässige Rotmilane unter die Signifikanzschwelle zu senken (BIOTA 2024a).  

 

5.2.2 Fledermäuse 
In der Tabelle 8 erfolgt die Bestandsdarstellung und Relevanzprüfung der Fledermausarten entsprechend 

Anhang IV der FFH-Richtlinie und in Tabelle 9 eine Übersicht (BIOTA 2024a). 
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Tabelle 8:  Potenzialabschätzung und Relevanzprüfung der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersu-
chungsgebiet  

Legende:  UG = Untersuchungsgebiet; grau hervorgehoben – Beeinträchtigung der Arten im Vorfeld nicht auszuschlie-
ßen, artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich 

Art / Gilde Vorkommen 

Arten Anhang IV FFH-RL 

mögliche Beeinträchtigun-

gen 

Relevanz 

Säugetiere sofern nicht anders angegeben, Verbreitung nach LUNG M-V (2024a) 

und BFN (2019), Habitatansprüche nach BFN (2024) und LUNG M-V 

(2024b) 

 

Abendsegler (Nyctalus 

noctula) 

potenziell 

bevorzugt Baumquartiere in Altbaum-

beständen von Laubwäldern, aber 

auch Kiefernwälder, Parkanlagen, 

baumbestandene Fluss- und Teichufer, 

nutzt diverse Jagdhabitate wie Städte 

und gewässernahe Laubwälder 

potenziell 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen möglich  

Kollisionsgefährdete Art 

(LUNG M-V 2016a) 

ja 

Braunes Langohr 

(Plecotus auritus) 

potenziell 

bevorzugt Waldhabitate unterschiedli-

cher Ausprägung, nutzt Baum- und 

Gebäudequartiere, zu Jagdräumen 

zählen Wälder, Gebüschgruppen, 

Parks, Friedhöfe, Gärten, Wiesen 

potenziell  

Baubedingte Beeinträchtigun-

gen möglich 

ja 

Breitflügelfledermaus 

(Eptesicus serotinus) 

potenziell 

Quartiersbindung an Gebäude, Jagd-

habitate im Offenland mit Gehölzstruk-

turen oder Straßenlaternen  

potenziell 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen möglich  

Kollisionsgefährdete Art 

(LUNG M-V 2016a) 

ja 

Fransenfledermaus 

(Myotis nattereri) 

potenziell  

besiedelt Wälder, Parks, Obstwiesen 

und gehölzreiche Bäche und Feucht-

gebiete, Quartiere an Bäumen und 

Spalten von Gebäuden/ Brücken  

potenziell  

Baubedingte Beeinträchtigun-

gen möglich 

ja 

Graues Langohr 

(Plecotus austriacus) 

nein 

seltene Art, Vorkommen außerhalb des 

Naturraumes; Vorkommen in trocken 

warmen landwirtschaftlich geprägten 

Bereichen des Hügellandes, Jagdge-

biete sind Gehölzränder, Wälder, Obst-

gärten, nachgewiesene Verbreitung in 

Weinanbauregionen, Einzelnachweis 

für M-V im Südwesten bei Lübtheen 

keine nein 

Große Bartfledermaus 

(Myotis brandtii) 

potenziell 

Bindung an Waldhabitate und dessen 

Umland mit Vernetzung zu Feuchtbio-

topen, nutzt vorzugsweise Baumquar-

tiere, aber auch z.B. Dachstühle von 

Gebäuden 

potenziell  

Baubedingte Beeinträchtigun-

gen möglich 

ja 

Großes Mausohr (My-

otis myotis) 

potenziell potenziell  ja 
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Art / Gilde Vorkommen 

Arten Anhang IV FFH-RL 

mögliche Beeinträchtigun-

gen 

Relevanz 

nutzt vorzugsweise Gebäudequartiere 

in Dachböden und Kirchen oder expo-

nierten Gebäuden, Jagdhabitate in of-

fener Feldflur und Wäldern 

Baubedingte Beeinträchtigun-

gen möglich 

Kleine Bartfledermaus 

(Myotis mystacinus) 

nein 

seltene Art, Quartiernutzung in Baum-

höhlen oder Borkenspalten in Wäldern, 

Jagd in kleinräumig gegliederter Land-

schaft; keine Verbreitung nach BFN 

(2019) 

keine nein 

Kleiner Abendsegler 

(Nyctalus leisleri) 

potentielles Vorkommen nicht in Gänze 

auszuschließen 

waldbewohnende Art, Jagdhabitate in 

Wäldern und deren Randbereichen 

potenziell 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen möglich  

Kollisionsgefährdete Art 

(LUNG M-V 2016a) 

ja 

Mopsfledermaus (Bar-

bastella barbastellus) 

potenziell 

Bindung an Waldhabitate und dessen 

Umland, Jagdhabitate auch entlang 

von Feldhecken, Baumreihen und Ge-

wässerläufen, nutzt vorzugsweise 

Baumquartiere in dichten Laubwäldern 

potenziell 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen möglich  

Kollisionsgefährdete Art 

(LUNG M-V 2016a) 

ja 

Mückenfledermaus 

(Pipistrellus pygma-

eus) 

potentiell 

ubiquitäre Art, Quartiere in Bäumen 

und im Siedlungsbereich; präferiert Au-

wälder als Quartier- und Jagdhabitate, 

gewässernahe und naturnahe Land-

schaften dienen der Art als Lebens-

raum  

Kollisionsrisiko mit den Roto-

ren der Windkraftanlage auf 

Jagd- und Transferflügen  

 

ja 

Nordfledermaus (Epte-

sicus nilssonii) 

nein 

Quartiere in Gebäuden. Jagd in Ge-

wässer- und waldreichen Gebieten; 

Hauptverbreitungsgebiete außerhalb 

von M-V, keine Vorkommen zu erwar-

ten 

keine nein 

Rauhautfledermaus 

(Pipistrellus nathusii) 

potenziell  

bevorzugt reich strukturierte Wälder, 

Quartiere vorzugweise in Bäumen, 

Jagdhabitate an Waldrändern und Of-

fenland auch in Siedlungsbereichen in 

Parks, an Hecken und Straßenlaternen 

potenziell 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen möglich  

Kollisionsgefährdete Art 

(LUNG M-V 2016a) 

ja 

Teichfledermaus (Myo-

tis dasycneme) 

potenziell  

seltene Art, Vorkommen entsprechend 

der Verbreitungskarten nicht auszu-

schließen, als Jagdhabitate dienen ste-

hende und fließende Gewässer sowie 

Waldränder,  

potenziell 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen möglich  

ja 

Wasserfledermaus 

(Myotis daubentonii 

potenziell potenziell  ja 
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Art / Gilde Vorkommen 

Arten Anhang IV FFH-RL 

mögliche Beeinträchtigun-

gen 

Relevanz 

Einzeltiere während Transferflüge im 

Plangebiet nicht auszuschließen; 

Quartiere vorzugweise in Bäumen, 

Jagdgebiete sind vornehmlich offene 

Wasserflächen mit Gehölzstrukturen 

Baubedingte Beeinträchtigun-

gen möglich 

Zweifarbfledermaus 

(Vespertilio murinus) 

nein 

sporadische Vorkommen in M-V, 

Hauptverbreitungsgebiete außerhalb 

des Plangebietes jedoch potentielles 

Vorkommen aufgrund von Transferflü-

gen durch das in der Wanderungszeit 

nicht in Gänze auszuschließen, 

Siedlungsfledermaus, bezieht Spalten-

quartiere in Gebäuden, Jagd über und 

an Gewässern sowie im siedlungsna-

hen Offenland 

potenziell, da sehr wanderfreu-

dig 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen möglich  

Kollisionsgefährdete Art 

(LUNG M-V 2016a) 

ja 

Zwergfledermaus (Pi-

pistrellus pipistrellus) 

potenziell  

ubiquitäre, weit verbreitete Art, Jagd-

habitate und Quartiere sowohl in Sied-

lungen als auch in Wäldern, an Hecken 

und landschaftlich genutzten Flächen  

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen möglich  

Kollisionsgefährdete Art 

(LUNG M-V 2016a) 

ja 

 

Tabelle 9:  Übersicht der potentiell im Untersuchungsgebiet vorkommenden Fledermausarten 

Legende:  Artenspektrum und Schutzstatus der im UG potenziell vorkommenden Fledermäuse; RL D = Rote Liste 

Deutschland (MEINIG et al. 2020); RL MV = Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern (LABES et al. 1991), 1 = vom 

Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarnliste, G = Gefähr-

dung unbekannten Ausmaßes, D = Daten unzureichend/keine Einstufung möglich, * = ungefährdet,  

Trivialname Wissenschaftl. Name RL MV RL D FFH-RL 

Braunes Langohr Plecotus auritus 4 3 Anh. IV 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 Anh. IV 

Fransenfledermaus  Myotis nattereri 3 * Anh. IV 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 * Anh. IV 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V Anh. IV 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 4 * Anh. IV 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 4 * Anh. IV 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 4 * Anh. IV 

Großes Mausohr Myotis myotis 2 * Anh. II und 

Anh. IV 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 1 D Anh. IV 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 2 Anh. II und 

Anh. IV 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus  * Anh. IV 
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Trivialname Wissenschaftl. Name RL MV RL D FFH-RL 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 1 G Anh. II und 

Anh. IV 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 D Anh. IV 

 

Zusammenfassung 

Entsprechend der vorkommenden Strukturen und artspezifischen Verbreitung sind 14 Fledermausarten, 

darunter auch kollisionsgefährdete Taxa (Gattungen Eptesicus, Nyctalus, Pipistrellus), im Projektgebiet 

potentiell vorkommend (vgl. Tabelle 8). Die gehölzbestandenen Wegestrukturen, Gehölzgruppen, Wald-

randbereiche sowie wasserführende Sölle können als Jagd- und Leitstrukturen fungieren. Gebäudebewoh-

nende Arten finden in den umliegenden Siedlungsbereichen geeignete Quartiersstrukturen, während 

Spechthöhlen, Rindenspalten und ausgefaulte Astlöcher in den Gehölzstrukturen und umliegenden Wald-

flächen baumbewohnenden Arten Quartierpotenzial bieten. 

Im Zuge der Anlage der Zuwegungen sind nach aktuellem Planungsstand Gehölzentnahmen (Biotope: 

Baumhecke) vorgesehen, welche potenziell eine Quartierseignung aufweisen können, sodass Quartierver-

luste in Verbindung mit einem Tötungsrisiko im Vorfeld nicht auszuschließen sind. Im Rahmen der ökolo-

gischen Baubegleitung [ÖBB] ist die Baufeldfreimachung zu begleiten und zur Fällung vorgesehene 

Baumbestände auf ihre Eignung zu prüfen, ggf. sind zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen 

(Besatzkontrolle). Zur Reduzierung des betriebsbedingten Kollisionsrisikos mit den Rotoren der WEA und 

der Gefahr der Verletzung/ Tötung von Individuen ist die Maßnahme AFB-V1 (Pauschale Abschaltung) 

zu berücksichtigen und umzusetzen (BIOTA 2024a). 

 

Wirkungsprognose 

Im Zuge der Umsetzung des Projektes kommt es zu Auswirkungen, die mit dem Auslösen von Verbotstat-

beständen nach §44 BNatSchG einhergehen können. Die Projektwirkungen reichen von potentieller Habi-

tatveränderung durch mögliche Gehölzeingriffe für die Erschließung der Zuwegungen und der Kranstellflä-

che (WEA 03), über Lärm- und Stoffemissionen, einschließlich optischer Störung und Erschütterungen, bis 

hin zur Kollisionsgefährdung der Fledermäuse mit den Rotoren der WEA. Um das Auslösen von Verbots-

tatbeständen zu vermeiden, sind Maßnahmen erarbeitet worden. Für schlagopfergefährdete Fledermaus-

arten sind pauschale Abschaltzeiten umzusetzen (BIOTA 2024a).  

 

5.2.3 Amphibien 
In der Tabelle 10 erfolgt die Bestandsdarstellung und Relevanzprüfung der Amphibien entsprechend An-

hang IV der FFH-Richtlinie (BIOTA 2024a). 

Tabelle 10:  Potenzialabschätzung und Relevanzprüfung der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Untersu-
chungsgebiet  

Legende:  UG = Untersuchungsgebiet; grau hervorgehoben – Beeinträchtigung der Arten im Vorfeld nicht auszuschlie-
ßen, artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich 

Art / Gilde Vorkommen 

Arten Anhang IV FFH-RL 

mögliche Beeinträchtigun-

gen 

Relevanz 

Amphibien Verbreitung und Ansprüche geprüft nach DGHT (2024) und LUNG M-V (2024b) 
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Art / Gilde Vorkommen 

Arten Anhang IV FFH-RL 

mögliche Beeinträchtigun-

gen 

Relevanz 

Europäischer 

Laubfrosch 

(Hyla arborea) 

potenziell 

die Art besiedelt stehende, flache und 

besonnte Gewässer mit guter Wasser-

qualität und Strukturreichtum im Um-

land; 

Vorkommen in geeigneten Kleingewäs-

sern im UG anzunehmen 

Tötungs-/Verletzungsrisiko 

durch Bautätigkeiten unmittel-

bar an nutzbaren Habitaten so-

wie während saisonaler Wan-

derungen möglich 

ja 

Kammmolch 

(Triturus cristatus) 

potenziell 

besiedelt dauerhaft wasserführende 

tiefe und sonnenexponierte Stillgewäs-

ser mit strukturierter Ufer- und Unter-

wasservegetation in der Nähe von Wäl-

dern; 

Vorkommen in geeigneten Kleingewäs-

sern im UG anzunehmen 

Tötungs-/Verletzungsrisiko 

durch Bautätigkeiten unmittel-

bar an nutzbaren Habitaten so-

wie während saisonaler Wan-

derungen möglich 

ja 

Kleiner Wasserfrosch 

(Pelophylax lessonae) 

nein 

bevorzugt werden kleine Stillgewässer, 

Moorbiotope, Gräben sowie Auenge-

wässer mit reichem Makrophytenbe-

wuchs; keine Vorkommen im Natur-

raum  

keine nein 

Knoblauchkröte 

(Pelobates fuscus) 

nein 

bevorzugt in sandigen Landschaften mit 

vegetationsreichen und gut besonnten 

Stillgewässern fürs Laichgeschehen; 

keine hinreichenden Habitatbedingun-

gen im UG 

keine  nein 

Kreuzkröte 

(Bufo calamita) 

nein 

besiedelte offene, vegetationsarme 

Trockenbiotope mit sandigen Böden 

und strukturreichem Umland, temporä-

ren Wasserflächen sowie Flach- und 

Kleingewässer werden zur Reproduk-

tion genutzt;  

keine hinreichenden Habitatstrukturen 

in den Eingriffs- und Wirkbereichen 

keine nein 

Moorfrosch 

(Rana arvalis) 

potenziell 

die Art besiedelt eine Vielzahl perma-

nent und temporär wasserführender Le-

bensräume (u.a. Bruchwälder, Moorge-

biete, Nasswiesen, Ackersölle); Vor-

kommen in geeigneten Kleingewässern 

im UG anzunehmen 

Tötungs-/Verletzungsrisiko 

durch Bautätigkeiten unmittel-

bar an nutzbaren Habitaten so-

wie während saisonaler Wan-

derungen möglich 

ja 
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Art / Gilde Vorkommen 

Arten Anhang IV FFH-RL 

mögliche Beeinträchtigun-

gen 

Relevanz 

Rotbauchunke 

(Bombina  

bombina) 

potenziell 

bevorzugt sonnenexponierte Stillge-

wässer mit Flachwasserzonen und rei-

cher Submersvegetation als Laichhabi-

tat; Feuchtwiesen, Bruchwälder sowie 

Feldgehölze dienen als Landlebens-

raum;  

Vorkommen in geeigneten Kleingewäs-

sern im UG anzunehmen 

Tötungs-/Verletzungsrisiko 

durch Bautätigkeiten unmittel-

bar an nutzbaren Habitaten so-

wie während saisonaler Wan-

derungen möglich 

ja 

Springfrosch 

(Rana dalmatina) 

nein 

die Art ist an gewässerreiche Laub-

mischwälder gebunden, besonnte 

Kleingewässer und Gräben mit Flach-

wasserzonen dienen als Laichhabitat; 

keine Vorkommen im Naturraum 

keine nein 

Wechselkröte 

(Bufo viridis) 

potenziell 

in anthropogen geprägten Sekundärha-

bitaten wie Kiesgruben anzutreffen, ve-

getationsarme Ruderalflächen wie 

Bahndämme gehören ebenfalls zu ge-

nutzten Habitaten, als Laichgewässer 

dienen sich schnell erwärmende tempo-

räre Stillgewässer;  

keine hinreichenden Habitatbedingun-

gen im UG, Vorkommen sind auszu-

schließen 

keine  nein 

 

Zusammenfassung 

Im gesamten Untersuchungsgebiet sind Kleingewässer vorhanden, welche eine Eignung als Laichhabitat 

und Sommerlebensraum für Amphibien darstellen. Entsprechend der vorkommenden Gehölzstrukturen in 

der näheren Umgebung der geplanten WEA sind saisonale Wanderbewegungen durch den Windpark zwi-

schen den Laichgewässern, Sommer- und Winterhabitaten nicht auszuschließen. Als potentiell vorkom-

mende Arten sind Rotbauchunke, Moorfrosch, Laubfrosch, Wechselkröte und Kammmolch zu nennen. Pro-

jektrelevant sind alle genannten Amphibienarten mit Ausnahme der Wechselkröte (vgl. Tabelle 10). Mit der 

Umsetzung einer lokalen Bauzeitenregelung (Amphibien) [AFB-V4] oder alternativ das Errichten eines 

Amphibienschutzzaunes, sind Verbotstatbestände durch baubedingte Wirkungen auszuschließen (BIOTA 

2024a). 

Das Vorkommen streng geschützter Reptilienarten ist entsprechend der Habitatausstattung und der inten-

siven Nutzungsformen im Untersuchungsgebiet auszuschließen. Beeinträchtigung für die Artengruppe sind 

nicht zu erwarten (BIOTA 2024a). 

Wirkungsprognose 

Im Zuge der Umsetzung des Projektes kommt es zu Auswirkungen, die mit dem Auslösen von Verbotstat-

beständen nach §44 BNatSchG einhergehen können. Die Projektwirkungen reichen von der potentiellen 

Habitatinanspruchnahme durch Eingriffe in Gehölzstrukturen für die Erschließung/Zuwegung über Lärm- 

und Stoffemissionen, einschließlich optischer Störung und Erschütterungen, bis hin zu Barrierewirkungen. 

Um das Auslösen von Verbotstatbeständen zu vermeiden, sind Maßnahmen erarbeitet worden. Amphibien 

finden in den wasserführenden Senken geeignete Lebensraumstrukturen. Zum Schutz der Artengruppe 
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sind die Bautätigkeiten außerhalb der Aktivitätszeit durchzuführen, alternativ sind Amphibienschutzzäune 

zu errichten (BIOTA 2024a).  

 

5.3 Biotope 
Es erfolgte eine flächendeckende Biotopkartierung u.a. in einem Umkreis von 200 m um die geplanten 

WEA und 30 m um die durch Versiegelung beanspruchten Flächen (vgl. Abbildungen 6 bis 11). Die Bio-

toptypen auf der Fläche des F-Plans sind in Abbildung 5 dargestellt. Die Biotoptypen wurden anhand der 

Geländebegehung und mittels aktueller Luftbilder abgegrenzt und auf Vorliegen eines gesetzlichen Schutz-

status überprüft. Die Biotopansprache erfolgte nach der „Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und 
FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“ (LUNG M-V 2013). Die u. a. am 17.04.2024 im ge-

planten Windpark kartierten Biotoptypen innerhalb des sonstigen Sondergebiets „Windenergie und Land-
wirtschaft“ der 3. Änderung des F-Plans der Gemeinde Pritzier sowie deren Flächengröße, -anteil und der 

durchschnittliche Biotopwert sind in der Tabelle 11 aufgeführt. Einen Schwerpunkt bildet der Biotoptyp 

„Lehm- bzw. Tonacker“ (ACL), welcher 75,8 % der F-Planfläche einnimmt. Eine „Obstbaum- / Beerstrauch-

Plantage nimmt ca. 18,1 % ein. Nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotoptypen nehmen 9.526,2 m² ein, 

was einem Flächenanteil von 1,2 % des UG entspricht. Zu den nach § 20 NatSchAG M-V geschützten 

Biotoptypen zählen „Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten“, „Feuchtgebüsch eutropher 

Moor- und Sumpfstandorte“, „Baumhecken“ und „Ruderalgebüsch“. Zu den nach §§ 18 und 19 NatSchAG 

M-V geschützten Biotoptypen zählen Baumreihen, Baumgruppen und geschlossene Baumreihen sie neh-

men 4.148,8 m² der Fläche des sonstigen Sondergebietes ein (vgl. Tabelle 11). 

 

Tabelle 11: Übersicht über Biotopwert, Flächengrößen und prozentuale Anteile der Biotoptypen innerhalb des 
sonstigen Sondergebiets „Windenergie und Landwirtschaft“ orange: gesetzlich geschützte Biotope 
gemäß §§ 18-20 NatSchAG M-V 

Code Biotoptyp 
Durchschn. 

Biotopwert 
Fläche [m²] Anteil [%] 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 1 592.917,2 75,8 

AGO Obstbaum- / Beerstrauch-Plantage 1 141.360,7 18,1 

BBG Baumgruppe - 721,4 < 1 

BFX Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten 3 3.459,8 < 1 

BHB Baumhecke 6 4.040,9 < 1 

BLM Mesophiles Laubgebüsch 3 31,9 < 1 

BLR Ruderalgebüsch 3 520,1 < 1 

BRG Geschlossene Baumreihe - 346,2 < 1 

BRR Baumreihe - 3.081,3 < 1 

GMA Artenarmes Frischgrünland 3 11.030,9 1,4 

RHK Ruderaler Kriechrasen 3 3.771,2 < 1 

RHU Ruderale Staudenflur frischer bis trockener Mineral-

standorte 
3 

147,7 < 1 

OSS Sonstige Ver- und Entsorgungsanlage 0,5 6.993,9 < 1 

OVD Pfad, Rad- und Fußweg 0,5 1.425,9 < 1 

OVL Straße 0,5 1.139,0 < 1 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt 0,8 7.962,3 1,0 
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Code Biotoptyp 
Durchschn. 

Biotopwert 
Fläche [m²] Anteil [%] 

SEV Vegetationsfreier Bereich nährstoffreicher Stillgewäs-

ser 
6 

728,5 < 1 

VWN Feuchtgebüsch eutropher moor- und Sumpfstandorte 6 1.505,3 < 1 

WXS Sonstiger Laubholzbestand heimischer Arten 3 1.035,2 < 1 

Gesamt  782.221,9 100 

 

Während der Begehung des UG wurden keine Anhang IV Arten der Farn- und Blütenpflanzen nachgewie-

sen. 

 

Wirkungsprognose 

Durch den dauerhaften, anlagebedingten Flächenverlust (Turmfundament, Kranstellflächen, Zuwegung) 

sind überwiegend intensiv genutzte Ackerstandorte betroffen. Die temporäre Beeinträchtigung von Acker-

standorten im Bereich der Lager- und Vormontageflächen wird als nicht erheblich angesehen, da diese nur 

vorübergehend, während der Baumaßnahmen auftritt und die Flächen unmittelbar danach wieder rekulti-

viert werden. Eingriffe in gesetzlich geschützte Gehölze (größtenteils Baumhecken) sind im Zuge der Zu-

wegungsplanung und der WEA-Erschließung notwendig. Der Schutz der Biotope wird bei der weiteren 

Planung jedoch verstärkt berücksichtigt, wodurch es zu einer Reduzierung der Eingriffe kommen kann (BI-

OCONSTRUCT 2024). 
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Abbildung 5:  Biotopausprägung im räumlichen Geltungsbereich der 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Pritzier im Bereich des sonstigen Sondergebiets 
„Windenergie / Landwirtschaft“ 
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Fotodokumentation: 

 

 

 

Abbildung 6: Vegetationsfreier Bereich nährstoffrei-
cher Stillgewässer in einem Soll umgeben 
von Baumgruppe und Ruderalgebüsch 

 Abbildung 7:  Lehm- bzw. Tonacker mit Artenarmem 
Frischgrünland und Ruderalgebüsch an 
einem Soll 

 

 

 

Abbildung 8:  Lehm- bzw. Tonacker und Wirtschafts-
weg nicht oder teilversiegelt  

 Abbildung 9: Lehm- bzw. Tonacker und Sonstiger 
Laubholzbestand heimischer Baumarten 
(nicht als sonstiges Sondergebiet ausge-
wiesen) 

 

 

 

Abbildung 10:  Wirtschaftsweg nicht oder teilversie-
gelt mit Baumhecken 

 Abbildung 11:  Lehm- bzw. Tonacker mit Baumhecke 
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5.4 Lebensraumfunktion 
Die Lebensraumfunktion des UG ist von mittlerer Bedeutung. Anhand der vorherrschenden strukturierten 

Ackerflächen bzw. Obstbaum- / Beerstrauch-Plantage mit Feldgehölzen, Kleingewässern und angrenzen-

den Baumreihen, Ruderalfluren sowie Waldflächen sind Vögel, Fledermäuse und Amphibien zu betrachten. 

Die Gehölzstrukturen und Kleingewässer stellen Leitstrukturen und Jagdräume von Fledermäusen dar. Für 

Vögel stellen diese ebenfalls Habitate dar. Es befinden sich jedoch keine Schlaf- bzw. Tagesruheplätze 

von Gänsen oder Schlafplätze von Kranichen im Plangebiet. Diese befinden sich mehr als 20 km entfernt 

vom Plangebiet. Innerhalb des Plangebiets sind die Nahrungsgebiete der Rast- und Überwinterungsvögel 

von geringer Bedeutung. Der Vogelzug (Zone A) verläuft nicht über den geplanten Windpark (vgl. BIOTA 

2024a). Des Weiteren sind die Waldflächen potentielle Sommer- und Winterlebensräume von Amphibien 

und die Kleingewässer können als Laichgewässer bzw. Sommerlebensraum dienen.  

Die Bundesstraße B 321, die u.a. durch das UG führt, stellt eine Vorbelastung dar. Die intensive Bewirt-

schaftung der Ackerflächen und die Obstbaum- / Beerstrauch-Plantage stellt eine Biodiversitätsminderung 

dar.  

Wirkungsprognose 

Baubedingt wird sich kurzfristig die Lebensraumqualität mindern. Wanderbewegungen von Amphibien kön-

nen bei Bautätigkeiten während der Herbst- und Frühlingsmonate beeinträchtigt werden. Eingriffe in an-

grenzende Gehölzbiotope zur Anlage der Zuwegungen führen zu einer langfristigen Reduzierung der Bio-

top- und Habitatflächen. Da jedoch die Biotope nicht zerstört werden, besteht keine erhebliche Beeinträch-

tigung. Zu den dauerhaften Biotopverlusten zählen größtenteils Ackerflächen, die eine geringe Lebens-

raumqualität aufweisen. Durch die Leuchtbefeuerung der Anlagen sowie die Bewegung des Rotors entste-

hen optische Störreize, die eine Beeinträchtigung für die Tierwelt und daraus resultierend negative Ein-

flüsse auf die biologische Vielfalt und Lebensraumfunktion haben. Diese werden jedoch durch die Synchro-

nisierung der WEA-Befeuerung und die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung minimiert. Ebenfalls sind 

Lärmimmissionen durch die drehenden Rotorblätter zu erwarten, die bei entsprechenden Überschreitungen 

durch Abschaltungen minimiert werden. Emissionen durch Baustellen- und Wartungsfahrzeuge werden als 

gering eingestuft, da Vorbelastungen durch Verkehr auf den angrenzenden Straßen u.a. einer Bundes-

straße und der Befahrung der Felder zur Bewirtschaftung vorliegen. 
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5.5 Wasser 
Zur Darstellung des IST-Zustands des Schutzgutes Wasser werden die zwei Parameter Oberflächenge-

wässer und Grundwasser beschrieben.  

 

Grundwasser: 

Der Windpark zählt zum Grundwasserkörper MEL_SU_3_16 (Sude), der zur Flussgebietseinheit Elbe ge-

hört. Der chemische Zustand ist nicht gut, der mengenmäßige Zustand wird mit „gut“ beschrieben. Die 

Verschmutzung durch Chemikalien ist unter anderem auf die Landwirtschaft zurückzuführen, deren Schad-

stoffbelastung sich durch eine hohe Konzentration an Phosphat und Ammonium äußert. Das Erreichen der 

WRRL-Ziele bis 2027 wird aufgrund des chemischen und des mengenmäßigen Zustandes als „gefährdet“ 
eingestuft (FIS WRRL 2024).  

Es werden Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme sowie konzeptionelle Maßnahmen geplant. 

Dazu zählen die Erstellung von Konzepten, Studien und Gutachten zur Phosphatbelastung und Informa-

tions- und Fortbildungsmaßnahmen zu weiteren Schadstoffbelastungen (FIS WRRL 2024). Der Grundwas-

serflurabstand liegt bei allen geplanten Windenergieanlagen und der westlich der Bundesstraße B 321 

gelegenen Plan-Fläche bei > 10 m (LUNG M-V 2024a). Jedoch gilt der nordwestliche Bereich des Wind-

parks mit den geplanten WEA 01 bis 05 sowie der Fläche westlich der B 321 als gering geschützt aufgrund 

einer geringen Deckschicht (< 5 m). Somit gilt der Grundwasserleiter als unbedeckt. Durch den hohen 

Sandanteil liegt eine stärkere Gefährdung gegenüber Schadstoffeinträgen vor (LUNG M-V 2024a, vgl. Ka-

pitel 5.7). Bedeutend für die Bewertung des Grundwassers sind insbesondere die Grundwasserneubil-

dungsrate und die hydrologischen Verhältnisse des Bezugsraumes. Die Grundwasserneubildungsrate ist 

größtenteils im F-Plangebiet bei > 250 mm/a. Ein kleiner Bereich im Westen des F-Plans östlich der Bun-

desstraße weist eine Grundwasserneubildungsrate < 100 – 150 mm/a auf (LUNG M-V 2024a). 

 

Oberflächenwasser: 

Südlich von WEA 04 verläuft in ca. 300 m Entfernung ein Graben. Kleingewässer befinden sich verstreut 

im Windpark. Der geringste Abstand zu einem Kleingewässer weist WEA 02 mit ca. 100 m auf (vgl. Bio-

topkartierung Abbildungen 5). Im direkten Eingriffsbereich der Anlagen sind keine Oberflächengewässer 

vorhanden. Die Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Hagenow II (Warlitz) (MV_WSG_2632_04) 
grenzt im Osten an die F-Planfläche an. Überschwemmungsschutzgebiete befinden sich nicht im Windpark 

bzw. um 500 m Umkreis (LUNG M-V 2024a). 

 

Wirkungsprognose 

Durch bau- und anlagebedingte Versiegelung ist mit geringfügigen Beeinträchtigungen der Grundwasser-

neubildung und der Abflussregulation zu rechnen. Diese sind teils temporär (wenn baubedingt) und betref-

fen jeweils nur kleine Flächen. 

Die Niederschläge können weiterhin auf den benachbarten Flächen versickern, sodass keine signifikanten 

Auswirkungen auf das Grundwasserdargebot auftreten werden. 

Oberflächengewässer sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Insgesamt wird das Schutzgut Wasser weder anlage- noch betriebsbedingt erheblich beeinträchtigt. Bau-

bedingte Auswirkungen sind bei Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz des Grundwassers 

und unter Berücksichtigung des neusten Stands der Technik ebenfalls als unerheblich zu bewerten (siehe 

Kapitel 11, BIOTA 2024b). 
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5.6 Fläche 
Das Schutzgut Fläche wird hier separat vom Schutzgut Boden betrachtet, um explizit zwischen dem quan-

titativen Verlust von Grund und Boden und dem Einfluss der Windparkfläche auf qualitative Bodenmerk-

male zu unterscheiden. Demzufolge ist der Verlust an Fläche bzw. die Umnutzung von Grund und Boden 

ausschließlich punktuell für die geplanten Maßnahmen zu bewerten und hat keine weitreichenden Wirkun-

gen auf umliegende Flächen, die es wiederum beim Schutzgut Boden zu berücksichtigen gilt.  

Die geplanten WEA sollen auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen errichtet werden. Der ge-

samte Eingriffsbereich, inkl. der temporär benötigten Flächen, beträgt ca. 5,8 ha (vgl. Abbildung 12, Tabelle 

12). 

Für die Betonfundamente muss je Mastfuß 730,6 m² Boden versiegelt werden (Vollversiegelung, insgesamt 

3.653,0 m²). Alle weiteren Befestigungen, wie Stichwege zu den Anlagenstandorten, Wegeausbau sowie 

die Stellflächen werden als wasserdurchlässige Schotterwege und -flächen (Teilversiegelung) ausgebaut. 

Lager-, und Montageflächen und temporäre Zuwegungen werden nur temporär teilversiegelt und nach Ab-

schluss der Bauarbeiten zurückgebaut. Temporär beanspruchte Flächen werden in einer Größenordnung 

von 33.034,2 m² benötigt. Ein dauerhafter Ausbau (Voll- und Teilversiegelung) wird auf insgesamt rd. 

25.434,9 m² notwendig. Die Erschließung der Windenergieanlagen erfolgt zum Teil auf vorhandenen We-

gen. 

 

Tabelle 12: Flächenbeanspruchung im F-Plangebiet (BIOCONSTRUCT 2024) 

Eingriffsbereich Versiegelung Flächenbedarf 

Fundament  Vollversiegelung (dauerhaft) 730,6 m² je WEA = 3.653,0 m²  

Kranstellflächen Teilversiegelung (dauerhaft) 1.990,5 m² je WEA = 9.952,5 m² 

Zuwegung Teilversiegelung (dauerhaft) 11.829,4 m² 

Temporäre Flächen  temporäre Beanspruchung 33.034,2 m² 

 

Wirkungsprognose 

Die Teilversiegelung der temporär in Anspruch genommenen Flächen für Zuwegungen, Kranstellflächen 

oder Lager- und Montageflächen beschränkt sich auf die Bauphase. Nach Abschluss der Bautätigkeiten 

werden die Flächen in ihren Ursprungszustand rückgeführt. Die dauerhaft beanspruchten Flächen werden 

größtenteils teilversiegelt, nur die Flächen für die Fundamente werden vollversiegelt. Nach Ablauf der Be-

triebsdauer der WEA werden die Flächen ebenfalls wieder rekultiviert. Insgesamt ist der dauerhafte Flä-

chenverlust gering. Es erfolgt eine Kompensation des Flächenbedarf im Zuge der Eingriffs- Ausgleichsbi-

lanzierung (vgl. Kapitel 10, 11, BIOTA 2024b). 
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Abbildung 12: Darstellung der versiegelten Flächen für die Errichtung der geplanten WEA sowie sonstiges Sondergebiet „Windenergie / Landwirtschaft“
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5.7 Boden 
Die Böden bestehen im Eingriffsbereich der WEA 03 – 05 aus Tieflehm- Fahlerde/ Parabraunerde-Pseu-

dogley (Braunstaugley). Die Grundmoränen weisen Stauwasser- und/ oder Grundwassereinfluss auf. Das 

Relief ist eben bis wellig. Bei den WEA 01 und WEA 02 und der F-Planfläche westlich der Bundesstraße 

B 321 bestehen die Böden aus Sand- Braunerde/ Braunerde- Podsol (Braunerdepodsol unter Wald, Rost-

erde unter Acker). Die Hochflächensande und Sande in und unter den Grundmoränen weisen zum Teil 

Grundwassereinfluss auf. Im Bereich der WEA 04 und WEA 05 besteht die Oberfläche aus Geschiebelehm 

der Grundmoräne. Bei WEA 01 – 03 und der F-Planfläche westlich der Bundesstraße ist sowohl Sand, als 

auch Kiessand (glazifluviatil) vorzufinden (LUNG M-V 2024a). 

Rohstofflagerstätten sind im Windpark nicht dokumentiert (LUNG M-V 2024a). Die nutzbare Feldkapazität 

ist im Windpark hoch (140 – 200 mm/100 cm). Der Boden hat somit eine hohe Wasserspeicherkapazität. 

Er kann das Wasser gegen die Schwerkraft pflanzenverfügbar über mehrere Tage halten. Die WEA 01 – 

03 und die F-Planfläche westlich der B 321 liegen in einem Bereich, in dem die potentielle Nitratauswa-

schungsgefährdung extrem hoch ist. Die WEA 05 liegt in einem Bereich, in dem die Nitratauswaschungs-

gefährdung mittel ist. Bei WEA 04 liegen keine Daten vor. Die effektive Durchwurzelungstiefe ist gering bei 

den Standorten der WEA 01 – 04 sowie bei der F-Planfläche westlich der B 321 und mittel bei der WEA 05 

(LUNG M-V 2024a). Moorflächen befinden sich nordöstlich der WEA. Die Entfernung beträgt zu WEA 01 

ca. 1,2 km (vgl. Abbildung 13, LUNG M-V 2024a). 

Zudem wird das Gebiet intensiv landwirtschaftlich genutzt, weshalb der Boden daher einer gewissen Be-

lastung durch Befahrung mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen sowie dem Einsatz von Pestiziden und Dün-

gern ausgesetzt ist. 

Es befinden sich keine Bodendenkmale im Eingriffsbereich (LK LUP 2024). 

 

Abbildung 13: Moore nach KBK 25 in der Umgebung des F-Plans der Gemeinde Pritzier 
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Wirkungsprognose 

Böden sind im Allgemeinen besonders empfindlich gegenüber Versiegelungen, da diese zu einer nachhal-

tigen Schädigung aller Bodenfunktionen führen. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes ist durch Versie-

gelung, Teilversiegelung, notwendige Abgrabungen und Aufschüttungen beim Bau der Anlagen und Wege 

sowie der Kabelverlegung zu erwarten. 

Die anlagenbedingte Vollversiegelung (Turmfundament) bzw. Teilversiegelung (Zuwegung, Kranstellflä-

che) geht dauerhaft mit einem vollständigen Verlust bzw. mit Beeinträchtigungen aller Bodenfunktionen 

einher. Es handelt sich um Eingriffe, die entsprechend zu kompensieren sind. 

Baubedingte Abgrabungen bzw. Aufschüttungen zerstören den natürlichen Bodenaufbau und führen zu 

temporären Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen. Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung ist 

die Bodenstruktur am Standort allerdings bereits gestört. Beeinträchtigungen durch Bau und Betrieb haben 

eine mittlere Intensität. Mit Umsetzung von Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen ist die Intensität der 

Beeinträchtigung geringer. 

Generell sind Versiegelung und Bodenaushub auf das geringmögliche Maß zu reduzieren und der Boden 

nach Beendigung der Bauarbeiten wiederherzurichten. Maßnahmen zum Bodenschutz sind entsprechend 

dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften bei der Bauausführung vorzusehen 

(siehe Kapitel 11, BIOTA 2024b).  

 

5.8 Klima/Luft 
Beeinträchtigungen von Klima und Luft sind durch die WEA-Errichtung, inklusive aller damit einhergehen-

den Schutzvorkehrungen bezüglich des Umgangs mit Schadstoffen bei Anlagenerrichtung, -betrieb und -

rückbau nicht zu erwarten.  

Die Errichtung der WEA, welche Zielsetzung des F-Plans ist, erfolgt im „Nordostdeutschen Tiefland“, wel-
ches von der Meeresnähe und niedrigen Geländehöhen geprägt ist. In näherer Umgebung des Windparks 

befindet sich in Wittenburg eine Temperatur- und Niederschlagserfassung. Das Klima wird hier nach Köp-

pen-Geiger als Seeklima (Cfb) klassifiziert. Das bedingt ein insgesamt warmes und gemäßigtes Klima. Die 

Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 9,7 °C. Im Juli liegen die Temperaturen bei durchschnittlich 18,6 

°C und im Januar bei 1,3 °C. Die Niederschlagsmenge beträgt im Jahr insgesamt 746 mm (AM ONLINE 

2024). Der Windpark wird von landwirtschaftlich genutzten Bereichen dominiert, welche als Kaltluftprodu-

zenten fungieren. Wälder, die die Funktion als Frischluftproduzenten erfüllen, sind u.a. im Süden, Norden 

und Osten in ca. 1 km Entfernung und im Westen ca. 100 m Entfernung vom Windpark verortet (LUNG M-

V 2024a).   

Luftqualität beeinträchtigende Emissionsquellen fallen in der Umgebung des F-Plans zum einen im Stra-

ßenverkehr an. Hier sind die Bundesstraßen 321 (ca. 100 m nördlich von den WEA 01, 02 und 04) und B 

5 (ca. 1.200 m südlich der F-Planfläche) sowie die von der B 321 abzweigende Kreisstraße K 12 (ca. 400 

m westlich von WEA 02) u.a. zu nennen. Darüber hinaus sind in der Umgebung der geplanten Anlagen 

verschiedene Rinderanlagen und Biogasanlagen verortet, die eine Minderung der Luftqualität hervorrufen 

(vgl. Tabelle 13, STALU WM 2024). Untergeordnet besteht darüber hinaus die Gefahr von Emissionen, die 

durch Brände an Häusern oder durch die Landwirtschaft auftreten, aber seltene Sonderfälle darstellen. 

Tabelle 13: Auflistung der relevanten Vorbelastung durch weitere Anlagen (STALU WM, Stand April 2024) 

Anlage Betriebsort Quelle 

Biogasanlage Schwechow Pritzier  

 Biogasanlage Schwechow Gärrestlager Pritzier 
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Anlage Betriebsort Quelle 

Gärrestlagune Pritzier Pritzier  

 

 

 

 

 

STALU WM (2024) 

Rinderanlage Agrargenossenschaft Goldenitz-Warlitz e.G. Warlitz 

Rinderanlage - Biogasanlage Gut Pritzier Pritzier 

Rinderanlage – BHKW Pritzier 

Rinderanlage Pritzier 

Rinderanlage Jesow Vellahn 

Rinderanlage Melkof Vellahn 

Biogasanlage Vellahn 

Rinderanlage Agrarvereinigung Toddin e.G. Pätow 

Rinderanlage Agrar e.G. Setzien – Schwaberow Setzin 

Rinderanlage Neuenroder Land und Tier GmbH Lübtheen 

Biogasanlage - Energiehof ToddinPätow GmbH Toddin 

Rinderanlage - Milchviehanlage Brink GbR Güllelager Toddin 

Rinderanlage - Milchviehanlage Brink GbR Toddin 

Biogasanlage - Energiehof Toddi-Pätow GmbH Toddin 

Rinderanlage Schwaberow Setzin 

Rinderanlage - Neuenroder Land und Tier GmbH Lübtheen 

 

 

Wirkungsprognose 

Während des Betriebes der WEA sind Auswirkungen durch Emissionen, Immissionen oder Veränderungen 

auf das lokale Klima ausgeschlossen. Die Möglichkeit einer leichten Beeinflussung der örtlichen Windver-

hältnisse ist allerdings durch die von den Rotorblättern bewirkten Verwirbelungen vorhanden, welche je-

doch als nicht erheblich zu bewerten sind. Eine weitere geringfügige Beeinträchtigung ist in Form der loka-

len Besonnungs- bzw. Beschattungsverhältnisse vorhanden. Durch den laufenden Betrieb der WEA ist hier 

eine fortwährende Bewegung gegeben, die sich jedoch ebenfalls als nicht erheblich darstellt. 

Die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung des Vorhabens könnte sich im Laufe 

der Zeit geringfügig ändern. Sollte der aktuell viel diskutierte Klimawandel sich fortsetzen, so ist ein Anstieg 

der Temperaturen und eine Häufung von Extremereignissen (Sturm, Hitze, Trockenheit) möglich (DWD 

2018). 

 

5.9 Landschaft 
Die WEA-Errichtung, welche die Zielsetzung der F-Planänderung darstellt, soll auf Lehm- bzw. Tonacker-

flächen realisiert werden. Der Windpark „Pritzier-Goldenitz“ ist durch landwirtschaftliche Nutzung und Struk-

turelemente, wie Baumreihen und Feldhecken sowie Einzelbäume und Feldgehölze geprägt. Ackerhohlfor-

men (Sölle) mit Kleingewässern, Baumgruppen oder Ruderalgebüschen sind in die Landschaft eingestreut. 

Ein Graben verläuft südlich von WEA 04 in ca. 300 m Entfernung. Obstbaumplantagen befinden sich nord-

westlich innerhalb des F-Plans und südöstlich des geplanten Windparks in ca. 1.500 m Entfernung zum F-

Plan der Gemeinde Pritzier. Größere Waldflächen befinden sich u.a. im Süden in 1.400 m Entfernung, im 

Osten in ca. 100 m Entfernung und im Norden in ca. 1.100 m Entfernung zum F-Plan. Während die B 321 

im Nordwesten der F-Planfläche verläuft, befindet sich die B 5 südlich zum Windpark und ist ca. 1.200 m 
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von der F-Planfläche entfernt. Eine Bahntrasse befindet sich im Süden in ca. 2.000 m Entfernung zum F-

Plan. Des Weiteren verläuft eine Energiefreileitung durch den geplanten Windpark von Nordost nach Süd-

west und eine weitere Energiefreileitung erstreckt sich nördlich des Windparks in ca. 400 m Entfernung. 

5.9.1 Landschaftsbild - Abgrenzung des Bemessungskreises 
WEA sind technische Bauwerke, die eine Konfrontation zwischen Technik und Landschaftsbild darstellen. 

Die Schwere des Eingriffs in das Landschaftsbild wird auf Grundlage des Kompensationserlass Windener-

gie MV (LM M-V 2021), am Bemessungskreis (BMK) bestimmt, der anhand der 15-fachen Anlagenhöhe 

der geplanten Anlagen berechnet wird. Für die Erstellung des BMK wurden für die Anlagenhöhe der WEA 

01 – 12 mit 266,5 m Gesamthöhe ein Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe berechnet. Der BMK jeder 

einzelnen geplanten WEA nimmt ein Ausmaß von 5.020,1 ha ein (Tabelle 14). Die Berechnung der Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes erfolgt für den Bemessungskreis jeder geplanten Anlage einzeln (vgl. 

Abbildung 14). 

 

Tabelle 14: Übersicht zu den technischen Daten des geplanten Anlagentyps 

 WEA-Typ  

Anlagentyp  Nordex N-175 6.X 

Nabenhöhe [m] 179 

Rotordurchmesser [m] 175 

Rotorradius [m] 87,5 

Gesamthöhe [m] 266,5 

BMK [ha]  5.020,1 
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Abbildung 14: Ausdehnung des errechneten Bemessungskreises der geplanten Anlagen WEA 01 bis WEA 05 in-
nerhalb des F-Plans der Gemeinde Pritzier  

5.9.2 Landschaftsbildräume im Bemessungskreis 
Innerhalb des Bemessungskreises der geplanten Windenergieanlagen liegen insgesamt drei Landschafts-

bildräume (vgl. Tabelle 15).  

Tabelle 15: Zusammenfassung der Landschaftsbildräume (LBR) im jeweiligen Bemessungskreis (BMK) 

Landschaftsbildnummer Landschaftsbildraum 

7 Ackerlandschaft um Wittenburg 

21 Hagenower Heide 

36 Forstberg 

 

Nachfolgend werden die Landschaftsbildräume hinsichtlich ihrer Vielfalt, Naturnähe bzw. Kulturgrad sowie 

ihrer Eigenart kurz beschrieben. 

 

Ackerlandschaft um Wittenburg (7) 

Vielfalt 

Das Relief des Landschaftsbildraumes (LBR) ist am stärksten zwischen Perdöhl 

und Dersenow ausgeprägt. Brahlstorfer Bach, De Beck, Motel, Nagelsbach und 

Schmaar sind die Fließgewässer im LBR. Diese sind über Grabensysteme öst-

lich von Wittenburg verbunden. Die Vegetation besteht aus einem dichten Netz 

aus Hecken und Alleen um Rodenwalde, Vellahn und Wittenburg. Des Weiteren 

sind im Gebiet einige Restwaldflächen verortet sowie Einzelbäume, die als Na-

turdenkmale um Rodenwalde und Goldenbow ausgewiesen sind. Im LBR domi-

niert die Ackernutzung. Grünwaldnutzung findet südlich von Brahlstorf, bei Ha-

genow und Wittenburg statt. Die Städte Hagenow und Wittenburg sind im LBR 

verortet. Sie weisen eine markante Stadtsilhouette auf. Die A 24 und andere 

Trassen sowohl für Verkehr als auch für Energie verlaufen durch den LBR. 

Naturnähe/ Kulturgrad Das Relief ist kaum anthropogen verändert. Das Fließgewässer Beck ist jedoch 

zwischen Toddin und Hagenow stark anthropogen beeinflusst. Das Fließgewäs-

ser Motel ist bei Wittenburg ebenfalls überprägt. Die Restwaldflächen nördlich 

von Hagenow, bei Hülseburg und Wittenburg sind naturnah ausgebildet, ebenso 

die Hecken, die das Landschaftsbild strukturieren. Zu einer Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes führt die intensive Nutzung der Acker- und Grünlandflä-

chen. Die Städte Hagenow und Wittenburg haben jeweils einen wertvollen his-

torischen Stadtkern und Dörfer sind durch zahlreiche landschaftstypische Bau-

ten gekennzeichnet. Zu einer Beeinträchtigung führen die Autobahn A 24 und 

die Energiefreileitungen aufgrund einer Zerschneidung des Raumes. 

Eigenart Auf den Geländekuppen bei Düssin, Gammelin und Rodenwalde ist ein weiter 

Blick über die Landschaft möglich. Als weitere Eigenschaften des LBR sind das 

relativ dichte Heckennetz, das die anthropogen überformte Landschaft begrenzt, 

und die zahlreichen Bodendenkmale, die sichtbar zwischen Brahlstorf und Ro-

denwalde sind, zu nennen. 

Bewertung Schutzwürdigkeit 

(LUNG M-V 2024a) 
mittel 
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Hagenower Heide (21) 

Vielfalt 

Das Relief ist größtenteils eben. Flach wellig ist das Gebiet südlich von Ha-

genow. Die Fließgewässer Schmaar und kleine Sude fließen in Nord-Süd-Rich-

tung durch den LBR im Osten. Es befinden sich Wälder wie Laub-, Nadel- und 

Erlenbruchwälder sowie Feuchtgrünland im LBR. An den Fließgewässern ist 

Ufervegetation vorzufinden. Die Forstnutzung ist hier großflächig dominierend. 

An den Randbereichen findet Grünlandnutzung und Ackernutzung statt. Im Süd-

westen des LBR liegt der Ortsteil Quassel. 

Naturnähe/ Kulturgrad Es liegt ein naturnahes unbeeinträchtigtes Relief vor. Die Fließgewässer sind 

technisch ausgebaut, weisen jedoch teilweise naturnahe Uferabschnitte auf. Es 

sind Wälder aus reinen Kiefernbeständen, Mischwälder und Laubwälder vorhan-

den, die naturnah ausgebildet sind. Die Waldränder können reich strukturiert 

sein und eine große Natürlichkeit aufweisen. Nadelwald wird vor allem intensiv 

forstwirtschaftlich genutzt. Die Grünlandnutzung ist teilweise extensiv. Quassel 

ist eine kleine Siedlung, die eine maßstäbliche Bebauung aufweist. 

Eigenart Die Besonderheiten, mit denen sich der LBR von anderen abhebt, sind die Fließ-

gewässer, die in kleinen naturnahen Räumen gut erlebbar sind. Zudem besteht 

eine enge Verzahnung der naturnahen Vegetation der Feuchtgrünlandbereiche 

und der Fließgewässer. Die intensive Nutzung des Grünlandes nimmt des Wei-

teren ab. 

Bewertung Schutzwürdigkeit 

(LUNG M-V 2024a) 
hoch 

 

Forstberg (36) 

Vielfalt 

Der LBR weist ein welliges Relief mit einzelnen Kuppen auf. Gewässer sind nicht 

vorhanden. Die Waldflächen bestehen aus Fichten, Kiefern, Buchen und Erlen. 

Es dominiert eine forstwirtschaftliche Nutzung der Flächen. Im LBR befindet sich 

die Ortschaft Schwechow. Energiefreileitungen, die in West-Ost-Richtung den 

LBR kreuzen, wirken sich negativ auf das Landschaftsbild aus. 

Naturnähe/ Kulturgrad Das Relief ist sehr stark von Waldvegetation überformt. Es sind dennoch Gelän-

dekuppen erkennbar. Die kleinteiligen Laubwaldflächen zeichnen sich durch ei-

nen schichtenförmigen Waldaufbau aus, der eine große Naturnähe aufweist. Die 

Kiefern- und Fichtenbestände sind jedoch aufgrund der großflächigen intensiven 

forstwirtschaftlichen Nutzung von geringer Naturnähe geprägt. Die Siedlung 

Schwechow ist gut in die Landschaft integriert. 

Eigenart Der Landschaftsbildraum zeichnet sich durch keine Besonderheiten aus. 

Bewertung Schutzwürdigkeit 

(LUNG M-V 2024a) 
mittel 

 

Die Landschaftsbildräume, die sich im BMK der jeweiligen WEA innerhalb des F-Planes befinden, werden 

in den Karten 4.1 bis 4.5 dargestellt. In Abbildung 15 werden die LBR im BMK der WEA des gesamten 

Projektes mit der Bewertung ihrer Schutzwürdigkeit dargestellt 
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Abbildung 15: Landschaftsbildräume (LBR) mit Landschaftsbildnummern im gesamten Bemessungskreis (BMK) 
der geplanten WEA im Windpark „Pritzier-Goldenitz“ 

 

5.9.3 Ersatzzahlung für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Der Eingriff in das Landschaftsbild ist nicht quantifizierbar und soll gemäß LUNG M-V (LM M-V 2021) nach 

dem Kompensationserlass Windenergie MV kompensiert werden. Demnach ist für die Errichtung von Wind-

kraftanlagen eine Ersatzzahlung vorzunehmen, deren Betrag sich nach der Höhe der sichtbaren Teile des 

Bauwerks sowie der Qualität des Landschaftsbildes im Eingriffsraum richtet. Das Ersatzgeld kann nicht mit 

Kompensationsflächenäquivalenten oder Kosten von Ökokonten verrechnet werden und ist nach § 12 Abs. 

4 NatSchAG M-V an das Land zu zahlen. 

Insgesamt wurde für die Errichtung der zwölf WEA eine Ersatzgeldzahlung von 1.499.473,7 € berechnet, 

die als Kompensation für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erbracht werden muss (vgl. BIOTA 

2024b). Für die fünf innerhalb des sonstigen Sondergebiets „Windenergie / Landwirtschaft“ der Gemeinde 
Pritzier geplanten WEA sind 609.843,5 € zu erbringen (vgl. BIOTA 2024b). 

 

Wirkungsprognose 

Die Bautätigkeiten führen zu einer geringen Beeinträchtigung, da die Bauphase nur temporär ist und zudem 

das Landschaftsbild durch Straßenverkehr und Bewirtschaftung der Ackerflächen mit großen Geräten vor-

belastet ist. Jedoch sind die WEA über eine große Entfernung sichtbar. Die Anlagen als auch der Betrieb 

führen zu einer hohen optischen Beeinträchtigung. Die WEA stellen eine technische Überprägung der 

Landschaft dar. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Anlagen innerhalb des sonstigen 

Sondergebietes „Windenergie / Landwirtschaft“ der Gemeinde Pritzier ist durch eine Ersatzgeldzahlung 

von 609.843,5 € an das Land auszugleichen. 
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5.10 Kultur- und Sachgüter 
Das Schutzgut umfasst sowohl Baudenkmale wie Gebäude, Brücken oder Schlösser, als auch sonstige 

Kultur- und Sachgüter wie beispielsweise besondere altertümliche Bewirtschaftungsformen. Es wird ein 

Radius von 5.000 m um den Eingriffsbereich angenommen, um auch die Beeinflussung der Sichtachsen 

der Baudenkmäler bewerten zu können. Es befindet sich das Gut Schwechow ca. 2,5 km und die Dorfkirche 

Warlitz ca. 3,5 km entfernt vom F-Plan (LUNG M-V 2024a). Des Weiteren befindet sich das Flächennatur-

denkmal „Warlitz (Bruchwald)“ in ca. 4,7 km Entfernung und das Kranichbrutgebiet im Eichofer Revier Abt. 

106/107 in ca. 5,4 km Entfernung zum F-Plan. Beide Naturdenkmäler liegen südöstlich zum Windpark. Der 

Bruchwald „Viereck“ liegt nordwestlich von Setzin in einer Entfernung von ca. 5,0 km zum F-Plan. Das 

Flächennaturdenkmal Hagenow – Leberblümchenbestand (bei Steegen) liegt ca. 5,5 km entfernt und  das 

Flächennaturdenkmal Hagenow – Orchideenvorkommen „Käthorst“ (bei Toddin) ca. 5,0 km entfernt (LUNG 

M-V 2024a). 

Besondere Sachgüter sind im UG nicht vertreten. Generell gilt eine Dokumentations-, Melde-, und Siche-

rungspflicht bei Vorfinden potentieller Denkmäler während der Bauarbeiten. 

Bei der Bewertung der Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern variieren die Beurteilungsradien. 

Während für Bodendenkmale der unmittelbare Eingriffsbereich aufgrund von Überbauung und Überprä-

gung von Relevanz ist, sind die Bewertungen für Bau- und Sachdenkmale großräumiger anzusetzen, da 

auch die indirekte Auswirkung in Form von optischer Überprägung mit beurteilt werden muss. 

Wirkungsprognose 

Die baubedingten Auswirkungen im Zuge der F-Planänderung sind aufgrund ihrer temporären Wirkung von 

keiner Relevanz für Baudenkmale. Anlage- und Betriebsbedingt ist aufgrund der Lage der Dorfkirche in-

nerhalb einer Ortschaft und der umgebenden Bäume von keiner erheblichen Sichtbeeinträchtigung zu rech-

nen. Zwischen den geplanten WEA innerhalb des F-Plans und dem Gut Schwechow befindet sich eine 

Waldfläche. Zudem sind Bäume direkt um das Gut vorhanden, die eine direkte Sichtbeziehung zu den WEA 

verschatten. Die Sicht zu den Flächennaturdenkmalen wird durch vorgelagerte Ortschaften und/oder Wald-

flächen verschattet. Zudem führt die Entfernung zu einer Reduzierung der Sichtbarkeit und infolgedessen 

der Beeinträchtigung. Es ist mit keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes zu rechnen. 

 

5.11 Wechselwirkungen 
Da eine separate Bewertung für viele Schutzgüter aufgrund der komplexen Zusammenhänge und Wech-

selwirkungen unvollständig wäre, erfolgt hier eine kurze Abhandlung zu eben diesen gegenseitigen Wir-

kungen der Schutzgüter. Diese beinhaltet zum einen Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen 

Schutzgütern und zum anderen Wechselwirkungen innerhalb eines Schutzgutes. Einzelne Schutzgüter 

sind nicht explizit voneinander abzugrenzen. So sind Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter auch als 

Auswirkungen auf den Menschen zu sehen, der der Konsument dieser Güter ist, diese aber gleichzeitig 

auch beeinflusst. Der Mensch steht im Allgemeinen mit allen anderen Schutzgütern in Wechselbeziehung. 

Er hat Einfluss auf den Lebensraum der Tiere, auf Biotope, die Veränderung von Landschaft und Boden, 

sowie Fläche und verursacht durch die Freisetzung von Schadstoffen Klima- und Wasserveränderungen. 

Diese bedingen umgekehrt wieder die menschliche Gesundheit, sodass ein Kreislauf entsteht. Ebenso 

stehen Auswirkungen auf den Boden gleichermaßen in Verbindung mit Auswirkungen aufs Grundwasser 

und bedingen Luftverunreinigungen auch die Kontamination von Oberflächenwasser und umgekehrt. Die 

Verbindung zum Schutzgut Pflanzen und Biotoptypen ist ebenso offensichtlich und wird von den Eigen-

schaften von Boden und Wasser geprägt.  
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Da die Wechselwirkungen auf der gegenseitigen Beeinflussung aller Schutzgüter beruht, ist die Betrach-

tung der Auswirkungen durch die einzelnen Schutzgutkapitel abgedeckt und eine gesonderte Auswirkungs-

betrachtung hier nicht erforderlich.  

 

5.12 Kumulationswirkungen 
Vorhaben, die räumlich oder funktional miteinander in Verbindung stehen, können sich gegenseitig in ihren 

Projektwirkungen verstärken. Diese Verstärkung kann positiver oder negativer Natur sein. 

Die ganzheitliche Projektbetrachtung erfordert die Berücksichtigung von Kumulationswirkungen. Als solche 

werden Wirkungen verstanden, die sich aufgrund der Nähe zum Projekt einwirkungssteigernd auswirken 

können Im Planungsportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind in der Umgebung des F-Plans fol-

gende B-Pläne aufgeführt (MIBD M-V 2024): 

- Vorhabenbezogener B-Plan Bresegard bei Picher OT Niels Sondergebiet Biogas-Agrarzentrum 

- Vorhabenbezogener B-Plan Kuhsorf „Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik – zwischen dem Rede-

finer Weg und der L04“ Nr. 2 

- Bebauungsplan Pritzier OT Schwechow Gutsanlage 1. Änderung Nr. 3 

- Bebauungsplan Pritzier für den Bereich südlich vom Schwechower Weg Nr. 5 

- Bebauungsplan Toddin „KITA Toddin“ Nr. 3 

- Bebauungsplan Toddin OT Toddin Erweiterung Gewerbegebiet Schmitz Cargobull Nr. 2 

Gemäß Maßnahmenportal der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, LUNG M-V 2024c) überschneidet sich der 

F-Plan mit dem Wasserkörper MEL_SU_3_16. Bis 2027 sind die in Tabelle 16 beschriebenen Maßnahmen 

für diesen Wasserkörper zu realisieren. 

 

Tabelle 16: Maßnahmen auf der F-Planfläche und Umgebung gemäß Maßnahmenportal der Wasserrahmenrichtli-
nie (WRRL, LUNG M-V 2024c) 

Maßnahme  

(Umsetzung bis 

2027) 

Maßnahmen-

Code Kategorie Beschreibung 

MEL_SU_3_16_M1 

58: Maßnah-

men zur Redu-

zierung der 

Wasserent-

nahme für die 

öffentliche Was-

serversorgung 

(GW) 

Reduzie-

rung der 

Wasserent-

nahme 

Maßnahme zur Verringerung der Wasserentnahme aus 

GW für die öffentliche Wasserversorgung zur Verbesserung 

des mengenmäßigen Zustands des GWK, Anpassung der 

behördlichen Genehmigung 

MEL_SU_3_16_M2 

57: Maßnah-

men zur Redu-

zierung der 

Wasserent-

nahme für die 

Landwirtschaft 

(GW) 

Reduzie-

rung der 

Wasserent-

nahme 

Maßnahme zur Verringerung der Wasserentnahmen aus 

GW zur Verbesserung des mengenmäßigen Zustandes des 

GWK, Anpassung der behördlichen Genehmigung; Be-

schränkung GW-Entnahme zur landwirtschaftlichen Bereg-

nung. 
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Maßnahme  

(Umsetzung bis 

2027) 

Maßnahmen-

Code Kategorie Beschreibung 

MEL_SU_3_16_M3 

60: Maßnah-

men zur Redu-

zierung anderer 

Wasserentnah-

men (GW) 

Reduzie-

rung der 

Wasserent-

nahme 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus 

GW zur Verbesserung des mengenmäßigen Zustandes des 

GWK, Anpassung der behördlichen Genehmigung 

MEL_SU_3_16_M4 

501: Konzeptio-

nelle Maß-

nahme; Erstel-

lung von Kon-

zeptionen / Stu-

dien / Gutach-

ten 

Konzeptio-

nelle Maß-

nahmen 

Stoff: Phosphat – mit Schwellüberschreitung führt zum Ri-

siko oder schlechten Wasserkörper-Zustand 

Ermittlung der Ursachen der Phosphatbelastung 

MEL_SU_3_16_M5 

503: Konzeptio-

nelle Maß-

nahme; Infor-

mations- und 

Fortbildungs-

maßnahmen 

Konzeptio-

nelle Maß-

nahmen 

Stoff: CAS_171118-09-5 Metolachlorsulfonsäure – mit 

Schwellüberschreitung führt zum Risiko oder schlechten 

Wasserkörper-Zustand 

 

Wirkungsprognose 

Die 3. Änderung des F-Plans beinhaltet das Planziel der Errichtung eines Windparks in der Gemeinde 

Pritzier. Eine negative Kumulationswirkung mit dem geplanten sonstigen Sondergebiet „Windenergie / 
Landwirtschaft“ auf dem Hoheitsgebiet der Gemeinde Pritzier ist durch die Entfernung und die Art der Bau-

vorhaben nicht zu erwarten. Des Weiteren führt der geplante Windpark zu keinem Konflikt mit den Maß-

nahmen der WRRL. Eine Kumulationswirkung ist bau-, betriebs- und anlagebedingt nicht zu erwarten. 
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6 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen 
Die Inhalte des F-Plans weisen keine Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen auf.  

Es ist davon auszugehen, dass der geplante Windpark mit fünf Windenergieanlagen auf der F-Planfläche 

im Gemeindegebiet Pritzier und insgesamt zwölf Windenergieanlagen, nach den allgemein gültigen Vor-

schriften errichtet wird und eine regelmäßige Wartung die Betriebsphase begleitet, sodass Unfällen vorge-

beugt wird.  

 

7 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser 
Mit der Berücksichtigung allgemein gültiger Maßnahmen zum Schutz von Boden und Wasser wird ein sach-

gerechter Umgang sichergestellt. Dies bezieht sich auf die rechtskräftigen Schutzvorkehrungen für den 

Umgang mit Baumaschinen und die Verwendung von schadstoffbelastetem Baumaterial während der Bau- 

und Betriebsphase.  

 

8 Planungsalternativen 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurden die energie- und planungsrechtlichen Rahmenbedingun-

gen, die Ziele der Landesplanung, der „Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Krite-

rien für Windenergiegebiete an Land“ sowie die Ziele der regionalen Raumordnung angewandt und be-

rücksichtigt. Da die in der Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklen-

burg, Kapitel 6.5 Energie, ausgewiesenen Windvorranggebiete außerhalb der F-Planfläche liegen, wird ein 

Zielabweichungsverfahren durchgeführt (PATT-PLAN 2024). Darüber hinaus sind keine konkurrierenden 

Planungen bekannt. Oberflächengewässer, wie Gräben, werden nicht überbaut und Waldflächen werden 

ausgespart. Der Schutz der geschützten Biotope wird bei der weiteren Detailplanung verstärkt berücksich-

tigt, wodurch es zu einer Reduzierung der Eingriffe kommen kann (BIOCONSTRUCT 2024). Dies ist jedoch 

nicht Bestandteil des F-Planes. Denkmäler und Schutzgebiete befinden sich nicht im Plangebiet. Flächen 

mit einer hohen Bedeutung für Rast- und Zugvögel befinden sich des Weiteren nicht auf der Planfläche.  

Der anthropogen vorbelastete und gut angebundene Standort erweist sich zudem aufgrund der guten An-

bindung über die südlich verlaufende B 5 und westlich verlaufende B 321 als geeignet. 

 

9 Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
Die Ermittlung des Kompensationserfordernisses für die Schutzgüter Tiere/ Pflanzen und Boden/ Wasser 

wird auf der Grundlage der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ (LM M-V 2018) realisiert.  

Feststellung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung von Vermeidungs-

maßnahmen 

Generell unterliegen Beeinträchtigungen nur dann der Eingriffsregelung, wenn ihre Wirkungen erheblich 

und/ oder nachhaltig sind. Erheblichkeit zielt dabei auf die Schwere, und Nachhaltigkeit auf die Dauer des 

Eingriffs ab. Darüber hinaus sind alle Beeinträchtigungen von Funktionen mit besonderer Bedeutung, un-

abhängig vom Maß der Beeinträchtigung, erheblich.  

Ein Eingriff ist dann als befristet zu werten, wenn der Genehmigungszeitraum nicht mehr als 15 Jahre 

beträgt bzw. wenn der Biotoptyp innerhalb von 15 Jahren wiederherstellbar ist. Dies bedeutet, dass Ein-

griffe nur auf solchen Biotoptypen als befristet gewertet werden können, die eine Regenerationsfähigkeit 
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von Stufe 0 oder 1 nach LM M-V (2018) aufweisen. Ab Stufe 2 sind alle Eingriffe in Biotope als dauerhaft 

zu werten.  

Mit Bezug auf das Vorhaben werden aufgrund ihrer nachhaltigen Wirkung alle dauerhaften Flächenver-

siegelungen als Eingriffe angesehen. Die temporären Teilversiegelungen von Erschließungsflächen be-

stehen nur für einen Zeitraum von mehreren Wochen und führen zu reversiblen Beeinträchtigungen von 

Funktionen allgemeiner Bedeutung (z. B. verminderte Lebensraumfunktion). Die Acker-, Ruderalfluren und 

Grünlandflächen werden zudem nach dem Rückbau der Schotterdeckschichten wiederhergerichtet, sodass 

von keiner besonderen Schwere oder Nachhaltigkeit der Beeinträchtigungen auszugehen ist. 

9.1 Darstellung des Eingriffes 
Die Windpark Pritzier-Goldenitz GmbH & Co. KG plant den Windpark „Pritzier-Goldenitz“. Es sollen zwölf 

Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Nordex N-175 6.X errichtet und in Betrieb genommen werden. Im 

sonstigen Sondergebiet „Windenergie / Landwirtschaft“ im Zuge der 3. Änderung des F-Plans der Ge-

meinde Pritzier sind fünf Windenergieanlagen (WEA 01 – WEA 05) geplant. Der Rotordurchmesser der 

Anlagen entspricht 175 m und die Nabenhöhe beträgt 179 m. Insgesamt besitzen die Anlagen eine Höhe 

von 266,5 m. Ihre Leistung entspricht 6,22 MW.  

Eine Übersicht zur Lage des Untersuchungsgebietes sowie zu den geplanten Versiegelungsflächen ist den 

Abbildungen 12 und 16 zu entnehmen. Die Tabelle 1 beinhaltet die Standorte der geplanten Anlagen. 

Für die Errichtung der geplanten WEA erfolgt eine Erschließung der Wege- und Kranstellflächen (dauer-

hafte Flächen). Während die temporär angelegten Wege, Lager- und Montageflächen nach Fertigstellung 

der Anlagen zurückgebaut und die Flächen in den Ausgangszustand zurückversetzt werden, sollen Wege 

zu den WEA und Kranstellflächen dauerhaft angelegt und innerhalb des Anlagenbetriebs für Wartungsar-

beiten genutzt werden. Die Verkehrs- und Stellflächen werden als sickerfähige Tragdeckschichten ange-

legt. Vollversiegelt werden lediglich die Flächen der WEA-Fundamente. 
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Abbildung 16: Lage der geplanten Windenergieanlagen im Windpark „Pritzier-Goldenitz“ und sonstiges Sonder-
gebiet der Gemeinde Pritzier 

 

9.2 Ermittlung des Biotopwertes 
Im Zuge der vereinfachten Bilanzierung wird auf eine dezidierte Ermittlung des Biotopwertes verzichtet. Als 

Kriterium wird gemäß den Vorgaben in LM M-V (2018) die Regenerationsfähigkeit bzw. die regionale Ein-

stufung des Biotoptyps in die Rote Liste der Biotoptypen Deutschlands (Gefährdung) genutzt (vgl. Tabelle 

18). Die jeweils höhere Einstufung ergibt dabei die Wertstufe. Diese wiederum ergibt entsprechend der 

Tabelle 17 den durchschnittlichen Biotopwert. Da von dem Eingriff auch gesetzlich geschützte Biotope bzw. 

solche Biotope mit einer Wertstufe >3 und einer betroffenen Fläche über 0,5 ha betroffen sind, wird der 

Biotopwert hier anhand einer Biotopkartierung festgelegt. 

Tabelle 17: Durchschnittlicher Biotopwert 

Wertstufe (nach Anlage 3) Durchschnittlicher Biotopwert 

0 1 – Versiegelungsgrad 

1 1,5 

2 3 

3 6 

4 10 
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Tabelle 18: Ermittlung der Wertstufen nach LM M-V (2018) für die vom Eingriff betroffenen Biotope (unmittelbar & 
mittelbar), orange: gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 20 NatSchAG M-V 

Code Biotoptyp Regenerations-

fähigkeit 

Gefährdung Wert- 

stufe 

Biotop-

wert 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 0 0 0 1 

BFX Feldgehölz aus überwiegend heimi-

schen Baumarten 
1-3 2 2 3 

BHB Baumhecke 1-3 3 3 6 

BHF Strauchhecke 2 3 3 6 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt 0 0 0 0,8 

RHK Ruderaler Kriechrasen 2 1 2 3 

 

9.2.1 Ermittlung des Lagefaktors 
Das zu ermittelnde Kompensationserfordernis ist nach der Lage der betroffenen Biotoptypen in wertvollen 

und ungestörten Räumen zu erhöhen bzw. bei bereits gegebener Vorbelastung des Raumes zu senken. 

Dabei wird auf den jeweils betroffenen Biotoptypen Bezug genommen. Der Berechnung liegt nachfolgende 

Tabelle zugrunde. 

Tabelle 19: Bestimmung der Lage des Eingriffsvorhabens zu vorhandenen Störquellen und Zuordnung von Lage-
faktoren nach LM M-V (2018) 

Lage des Eingriffsvorhabens Lagefaktor 

< 100 m Abstand von vorhandenen Störquellen 0,75 

100 m bis 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen*  1,00 

> 625 m Abstand von vorhandenen Störquellen 1,25 

Innerhalb von Natura 2000-Gebiet, Biosphärenreservat, LSG, Küsten- und Gewässerschutzstrei-

fen, landschaftliche Freiräume der Wertstufe 3 (1.200-2.399 ha) 

1,25 

Innerhalb von NSG, Nationalpark, landschaftlichen Freiräumen der Wertstufe 4 (>2.400 ha) 1,50 

 

Als Störquellen gelten dabei Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Straßen und vollversiegelte ländliche 

Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Windparks. 

Der Windpark befindet sich innerhalb eines landschaftlichen Freiraumes der Wertstufe 2 (LUNG M-V 

2024a). Wenn der Abstand zu einer Störquelle unter 100 m beträgt, wird vom erfassten Lagefaktor der 

Wert 0,25 abgezogen. Somit ergibt sich ein Lagefaktor von 0,75 für die bebauten Flächen im 100 m Abstand 

zur Bundesstraße 5 und 321, Dorfstraße und zum vollversiegelten ländlichen Weg. Ein Lagefaktor von 1,00 

ergibt sich für die Flächen, die zwischen 100 m und 625 m von den Straßen und dem vollversiegelten 

ländlichen Weg entfernt sind. Die beplanten Bereiche, die einen größeren Abstand als 625 m von den 

Störquellen aufweisen, werden mit einem Lagefaktor von 1,25 berechnet (vgl. Abbildung 17, Karte 2 im 

Anhang).  
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Abbildung 17: Abstand zur Störquelle zur Bestimmung der Lagefaktoren der Planfläche 
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9.2.2 Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents  
Bei der Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents (EFÄ) wird zwischen unmittelbaren und mittelbaren Wir-

kungen unterschieden. Zu den unmittelbaren Wirkungen zählen Biotopbeeinträchtigungen wie Flächen- 

oder Funktionsverlust, die direkt infolge des Eingriffs entstehen. Mittelbare Wirkungen entstehen im Umfeld 

des Eingriffsbereiches (Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen, optische Reize, Eutrophierung).  

9.2.2.1 Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 
Bei der Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents (EFÄ) für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 

werden unmittelbare Wirkungen des geplanten Vorhabens betrachtet. Dazu zählen Biotopbeeinträchtigun-

gen wie Flächen- oder Funktionsverlust, die direkt infolge des Eingriffs entstehen.  

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt oder verändert werden, wird das Eingriffsflächenäquivalent 

durch Multiplikation der vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert und dem Lagefak-

tor berechnet. Bereits vollversiegelte Fläche werden nicht in die Kompensation mit eingerechnet.: 

Fläche [m²] des 

betroffenen Bio-

tops 

x 

Biotopwert des 

betroffenen Bio-

toptyps 

x Lagefaktor = 

Eingriffsflächenäquivalent 

für die Biotopbeseitigung 

bzw. Biotopveränderung 

[m²] 

 

Bei WEA 03 wird ein Lichtraumprofil von 4,5 x 4,5 m neben der Kranstellfläche hergestellt, dadurch ist ein 

Eingriff in den gesetzlich geschützten Biotoptyp Baumhecke (BHB) notwendig und zu kompensieren. Des 

Weiteren werden Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotoptypen („Baumhecke“ und „Gebüsch trockenwar-
mer Standorte“) durch die Herstellung von temporären Zuwegungen oder Überschwenkbereichen als un-

mittelbare Wirkungen eingestuft und im Folgenden bilanziert (vgl. Tabelle 20, Abbildungen 17, Karte 2 im 

Anhang). 

Tabelle 20: Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für unmittelbare Wirkungen; grau: WEA 06 bis 12 des Gel-
tungsbereiches des Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ der Gemeinde Warlitz; orange: gesetz-
lich geschützte Biotope gemäß § 20 NatSchAG M-V 

Code Biotoptyp* Flächenverbrauch 

[m²] 
Bio-

topwert 

Lagefak-

tor 

EFÄ [m²] 

WEA 01      

ACL Lehm- bzw. Tonacker 5.382,6 1 1,00 5.382,6 

   Zwischensumme 5.382,6 

WEA 02    

ACL Lehm- bzw. Tonacker 3.883,3 1 1,00 3.883,3 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 52,6 1 0,75 39,4 

RHK Ruderaler Kriechrasen 121,5 3 0,75 273,4 

   Zwischensumme 4.196,1 

WEA 03      

ACL Lehm- bzw. Tonacker 3.532,0 1 1,00 3.532,0 

BHB Baumhecke (Lichtraumprofil) 158,6 6 1,00 951,3 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

13,2 0,8 1,00 10,6 

   Zwischensumme 4.493,8 

WEA 04      
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Code Biotoptyp* Flächenverbrauch 

[m²] 
Bio-

topwert 

Lagefak-

tor 

EFÄ [m²] 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 5,5 1 0,75 4,1 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 5.553,6 1 1 5.553,6 

RHK Ruderaler Kriechrasen 40,4 3 0,75 90,8 

RHK Ruderaler Kriechrasen 64,8 3 1 194,3 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

58,6 0,8 0,75 35,2 

   Zwischensumme 5.878,0 

WEA 05      

ACL Lehm- bzw. Tonacker 4.157,7 1 1,00 4.157,7 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 531,0 1 1,25 663,8 

BHB Baumhecke (Schwenkbereich, 

temporäre Zuwegung)  

243,7 6 1,0 1.462,2 

RHK Ruderaler Kriechrasen 49,1 3 1,00 147,2 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

1.271,2 0,8 1,00 1.016,9 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

480,2 0,8 1,25 480,2 

   Zwischensumme 7.927,9 

 Gesamtsumme WEA Geltungsbereich F-Plan Pritzier 27.878,5 

WEA 06      

ACL Lehm- bzw. Tonacker 325,7 1 1,00 325,7 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 6.922,7 1 1,25 8.653,4 

BHB Baumhecke (Baumfällung) 69,4 6 1,00 416,5 

RHK Ruderaler Kriechrasen 83,8 3 1,00 251,4 

   Zwischensumme 9.647,0 

WEA 07       

ACL Lehm- bzw. Tonacker 4.464,0 1 1,00 4.464,0 

GMA Artenarmes Frischgrünland 79,2 3 0,75 178,2 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

447,0 0,8 0,75 268,2 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

214,1 0,8 1,00 171,3 

RHK Ruderaler Kriechrasen 33,4 3 0,75 75,0 

    Zwischensumme 5.156,7 

WEA 08      

ACL Lehm- bzw. Tonacker 5.947,2 1 1,00 5.947,2 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 517,2 1 1,25 646,5 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

1.683,4 0,8 1,00 1.346,7 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

1.090,5 0,8 1,25 1.090,5 
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Code Biotoptyp* Flächenverbrauch 

[m²] 
Bio-

topwert 

Lagefak-

tor 

EFÄ [m²] 

RHK Ruderaler Kriechrasen 271,5 3 1,00 814,4 

RHK Ruderaler Kriechrasen 29,6 3 1,25 110,8 

    Zwischensumme 9.956,2 

WEA 09      

ACL Lehm- bzw. Tonacker 2.773,6 1 1,25 3.467,0 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

5,8 0,8 1,00 4,6 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

1.004,0 0,8 1,25 1.004,0 

    Zwischensumme 4.475,7 

WEA 10      

ACL Lehm- bzw. Tonacker 6.735,5 1 1,25 8.419,3 

BHB Baumhecke (Baumfällung) 109,8 6 1,25 823,3 

BLT Gebüsch trockenwarmer Stand-

orte (Schwenkbereich) 

46,4 6 1,25 348,0 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

153,4 0,8 1,25 153,4 

    Zwischensumme 9.744,0 

WEA 11      

ACL Lehm- bzw. Tonacker 4.961,8 1 1,25 6.202,2 

BHB Baumhecke (Baumfällung) 287,9 6 1,25 2.159,2 

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilver-

siegelt 

5,2 0,8 1,25 5,2 

    Zwischensumme 8.366,6 

WEA 12     

ACL Lehm- bzw. Tonacker 4.958,9 1 1,00 4.958,9 

ACL Lehm- bzw. Tonacker 2.257,6 1 1,25  2.822,1 

   Zwischensumme 7.781,0  

 Gesamtsumme Windpark 71.079,7 83.005,7 

 

Integriert in die Berechnung des Totalverlustes wurden Zuwegungen, Kranstellflächen und Turmfunda-

mente (vgl. Abbildung 17, Karte 2 im Anhang). 

9.2.2.2 Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen 
Vom Vorhaben bzw. Vorhabenort gehen in unterschiedlicher Intensität auch erhebliche und nachhaltige 

Einwirkungen auf die Umgebung bzw. umgebende Biotoptypen aus. Hierbei handelt es sich um projektbe-

zogene negative Randeinflüsse, wie Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen, optische Reize, Eutrophie-

rung. Für den Bau von Windenergieanlagen ist die Wirkzone 1 mit einem Radius von 187,5 m (100 m + 

Rotorradius) zu beachten. Für Wirkzone I wird ein Wirkfaktor von 0,5 veranschlagt. Hierbei werden nur 

gesetzlich geschützte Biotope und solche mit einer Wertstufe ab 3 in Betracht gezogen (vgl. Tabelle 21 

und Abbildung 18; LM M-V 2018). 

Die Funktionsbeeinträchtigung wird wie nachfolgend ermittelt: 



Umweltbericht 3. ˜ nderung Fl chennutzungsplan der Gemeinde Pritzier 

Seite 76 | 106  Institut  
 

Fläche [m²] des 

betroffenen Bio-

tops 

x 

Biotopwert des 

betroffenen Bio-

toptyps 

x Wirkfaktor = 

Eingriffsflächenäquivalent 

für die Funktionsbeeinträch-

tigung [m²] 

Tabelle 21: Ermittlung der Funktionsbeeinträchtigung durch mittelbare Wirkungen für WEA 01 bis WEA 12; grau: 
WEA 06 bis 12 des Geltungsbereiches des Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ der Gemeinde 
Warlitz; orange: gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 20 NatSchAG M-V 

Code Biotoptyp Flächen-

ver-

brauch 

[m²] 

Bio-

topwert 

Wirkfak-

tor 

EFÄ [m²] 

WEA 01      

BFX Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baum-

arten 
3.862,8 3 0,5 5.794,2 

BHB Baumhecke  2.386,4 6 0,5 7.159,2 

 Zwischensumme 6.249,2   12.953,4 

WEA 02      

BFX Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baum-

arten 
1.926,8 3 0,5 2.890,3 

 Zwischensumme 1.926,8   2.890,3 

WEA 03      

BHB Baumhecke 2.362,1 6 0,5 7.086,3 

BHF Strauchhecke 472,3 6 0,5 1.416,9 

 Zwischensumme 2.834,4   8.503,2 

 Gesamtsumme WEA Geltungsbereich F-Plan Pritzier 24.346,9 

WEA 06      

BHF Strauchhecke 2.277,2 6 0,5 6.831,7 

BHB Baumhecke 957,1 6 0,5 2.871,4 

 Zwischensumme 3.234,4   9.703,1 

WEA 08      

BLM Mesophiles Laubgebüsch 527,8 3 0,5 791,7 

 Zwischensumme  527,8   791,7 

WEA 09      

BFX Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baum-

arten 
1.660,6 3 0,5 2.490,8 

 Zwischensumme 1.660,6   2.490,8 

WEA 10      

BLM Mesophiles Laubgebüsch 524,5 3 0,5 786,7 

  Zwischensumme  524,5   786,7 

 Gesamtsumme  16.957,7   38.119,2 
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Abbildung 18: Mittelbar beeinträchtigte Biotope
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9.2.3 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 
Da die Versiegelung und Überbauung von Flächen nicht nur negative Auswirkungen auf betreffende Bio-

tope, sondern auch auf die abiotischen Schutzgüter Wasser und Boden haben, entstehen hier zusätzliche 

Kompensationsverpflichtungen. Daher ist unabhängig von den Biotoptypen die Beeinträchtigung durch 

Teil- und Vollversiegelung mit einem Zuschlag zu berücksichtigen. Hierzu wird die versiegelte Fläche in m² 
mit dem Faktor 0,2 (Teilversiegelung) bzw. 0,5 (Vollversiegelung) multipliziert (vgl. Tabelle 22, Abbildung 

19). Bereits vollversiegelte Flächen werden nicht berücksichtigt, da dadurch die neu zu versiegelnde Fläche 

reduziert wird. 

Tabelle 22: Ermittlung der Eingriffsflächenäquivalente für eine teil- oder vollversiegelte Flächen (dauerhafte Zu-
wegungs- und Kranstellflächen sowie Fundamente, Flächenangaben: BIOCONSTRUCT 2024; grau: 
WEA 06 bis 12 des Geltungsbereiches des Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ der Gemeinde 
Warlitz 

Teil-/Vollversiegelte bzw. überbaute 

Fläche in m² 
Zuschlag für Teil-/Vollversiege-

lung bzw. Überbauung  

Eingriffsflächenäquivalent für 

Teil-/Vollversiegelung bzw. 

Überbauung [m²] 

WEA 01 

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

2.661,9  

(Zuwegung) 

0,2 532,4 

 Zwischensumme 1.295,8 

WEA 02  

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

1.356,3  

(Zuwegung) 

0,2 271,3 

 Zwischensumme 1.034,7 

WEA 03  

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

1.183,3 

(Zuwegung) 

0,2 236,7 

 Zwischensumme 1.000,1 

WEA 04  

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

2.988,1 

(Zuwegung) 

0,2 597,6 
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Teil-/Vollversiegelte bzw. überbaute 

Fläche in m² 
Zuschlag für Teil-/Vollversiege-

lung bzw. Überbauung  

Eingriffsflächenäquivalent für 

Teil-/Vollversiegelung bzw. 

Überbauung [m²] 

 Zwischensumme 1.361,0 

WEA 05  

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

3.639,8 

(Zuwegung) 

0,2 728,0 

 Zwischensumme 1.491,4 

Gesamtsumme WEA Geltungsbereich F-Plan Pritzier 6.182,9 

WEA 06  

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

4.559,6 

(Zuwegung) 

0,2 911,9 

 Zwischensumme 1.675,3 

WEA 07  

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

6.370,7 

(Zuwegung) 

0,2 1.274,1 

 Zwischensumme 2.037,5 

WEA 08   

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

6.827,0 

(Zuwegung) 

0,2 1.365,4 

 Zwischensumme 2.128,8 

WEA 09   

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

1.059,6 

(Zuwegung) 

0,2 211,9 

 Zwischensumme 975,3 
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Teil-/Vollversiegelte bzw. überbaute 

Fläche in m² 
Zuschlag für Teil-/Vollversiege-

lung bzw. Überbauung  

Eingriffsflächenäquivalent für 

Teil-/Vollversiegelung bzw. 

Überbauung [m²] 

WEA 10   

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

4.221,8 

(Zuwegung) 

0,2 844,4 

 Zwischensumme 1.607,8 

WEA 11   

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

2.322,6 

(Zuwegung) 

0,2 464,5 

 Zwischensumme 1.227,9 

WEA 12   

730,6 

(Fundament) 

0,5 365,3 

1.990,5 

(Kranstellfläche) 

0,2 398,1 

4.498,7 

(Zuwegung) 

0,2 899,7 

 Zwischensumme 1.663,1 

Gesamtsumme Windpark 17.498,7 
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Abbildung 19: Übersicht der temporär-, teil- und vollversiegelten Fläche 
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9.2.4 Temporäre Biotopbeseitigung 
Weiterhin werden einige Biotope nur für den Zeitraum der Bauaktivität beeinträchtigt. Diese Bereiche (Mon-

tageflächen, temporäre Zuwegungen) werden nach dem Eingriff zurückgebaut. Der Kompensationsbedarf 

befristeter Eingriffe bemisst sich an dem zeitlichen Verhältnis zwischen befristetem und dauerhaftem Ein-

griff (15 Jahre zu 150 Jahre) und entspricht 10 % bzw. einem Befristungsfaktor von 0,1 des Kompensati-

onsbedarfs eines dauerhaften Eingriffs. Der Kompensationsbedarf befristeter Eingriffe ergibt sich aus der 

Multiplikation der beeinträchtigten Fläche des Biotoptyps, des Biotopwertes und des Befristungsfaktors (vgl. 

Tabelle 23). 

Temporäre Biotopbeeinträchtigungen aufgrund der Errichtung des Windparks entstehen für die Biotopty-

pen „Lehm- bzw. Tonacker“, „Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt", „Wirtschaftsweg, versiegelt“, „Ar-
tenarmes Frischgrünland“, “Ruderaler Kriechrasen“. 
Die Ackerbereiche werden während der Bautätigkeiten mit Platten ausgelegt, sodass keine tiefgreifenden 

Veränderungen entstehen. Zudem ist der Biotoptyp aufgrund der intensiven Ackerbewirtschaftung starker 

Beeinflussung und Umwälzung unterlegen und kann durch entsprechende landwirtschaftliche Maßnahmen 

schnell wieder in den Ausgangszustand zurückgeführt werden. Daher werden für diesen Biotoptyp keine 

temporären Beeinträchtigungen berechnet. 

Die Flächen mit „Artenarmem Frischgrünland“ und „Ruderalem Kriechrasen“ sind aufgrund der Nähe zur 
Bundesstraße und Wirtschaftsweg anthropogen beeinflusst, weshalb die Regeneration innerhalb von 5 

Jahren nach Fertigstellung des Vorhabens zu erwarten ist. Die während der Bauphase beanspruchten Flä-

chen werden nach Beendigung der Bauzeit zurückgebaut. Eingriffe durch temporäre Zuwegungen in Baum-

hecken werden als unmittelbare Wirkung gewertet (vgl. Kapitel 9.2.2.1). 

Flächen, die dem Biotoptyp Wirtschaftsweg zugeordnet werden, werden hier nicht bilanziert (vgl. Abbildung 

20, Karte 1 im Anhang und Tabelle 23). 

 

Fläche [m²] des 

betroffenen Bio-

toptyps 

x 

Biotopwert des 

betroffenen Bio-

toptyps 

x 

Befris-

tungsfak-

tor 0,1 

= 
Kompensationsbedarf be-

fristeter Eingriffe [m²] 

Tabelle 23: Ermittlung der Eingriffsflächenäquivalente für befristete Eingriffe; grau: WEA 06 bis 12 des Geltungs-
bereiches des Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ der Gemeinde Warlitz 

Code Biotoptyp Flächenver-

brauch [m²] 
Biotopwert Befristungs-

faktor 

EFÄ [m²] 

RHK Ruderaler Kriechrasen 128,1 3 0,1 38,4 

 Gesamtsumme WEA Geltungsbereich F-Plan Pritzier 38,4 

RHK Ruderaler Kriechrasen 1.339,4 3 0,1 401,8 

GMA Artenarmes Frischgrünland 156,8 3 0,1 47,0 

   Gesamtsumme Windpark 487,3 
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Abbildung 20: Temporär beeinträchtigte Biotope (westlicher Teilbereich) 
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9.2.5 Berechnung des Multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
Der multifunktionale Kompensationsbedarf berechnet sich wie folgt: 

 Eingriffsflächenäquivalent für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung [m² EFÄ] 

+ Eingriffsflächenäquivalent für Funktionsbeeinträchtigung [m² EFÄ] 

+ Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung [m² EFÄ] 

+ Eingriffsflächenäquivalent für befristete Beseitigung von Biotoptypen [m² EFÄ] 

= Multifunktionaler Kompensationsbedarf [m²] 

 

Tabelle 24: Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs für WEA 01 bis WEA 05 

Eingriffsflächen-

äquivalent für Bio-

topbeseitigung [m²] 

Eingriffsflächen-

äquivalent für 

Funktionsbeein-

trächtigung [m²] 

Eingriffsflächen-

äquivalent für 

Teil-/Vollversie-

gelung bzw. 

Überbauung [m²] 

Eingriffsflä-

chenäquivalent 

für befristeten 

Eingriff [m²] 

Multifunktionaler 

Kompensations-

bedarf [m²] 

WEA Geltungsbereich F-Plan Pritzier    

27.878,5 24.346,9 6.182,9 38,4 58.446,7 

 

Aus den oben genannten Angaben und Berechnungen ergibt sich ein Kompensationsbedarf von insgesamt 

58.446,7 m² (5,84 ha) Flächenäquivalenten für die WEA 01 bis 05, die im Geltungsbereich des F-Plans der 

Gemeinde Pritzier geplant werden. Die Kompensation ist im Rahmen von Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnah-

men zu erreichen (vgl. Kapitel 10.1).  

 

10 Kompensationsmaßnahmen 
Laut Aussage des Auftraggebers wird ein Ausgleich über Kompensationsmaßnahmen in der Umgebung 

des Windparks geplant. Die Kompensationsmaßnahmen sind entsprechend den Hinweisen zur Eingriffs-

regelung (HzE) umzusetzen (LM M-V 2018). Die Kompensationsmaßnahmen und Flächen wurden mit dem 

Grundstückseigentümer abgestimmt. 

10.1 Multifunktionaler Kompensationsbedarf 
Als Kompensationsmaßnahmen sind vorrangig Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Aufwertung der 

Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft auszuwählen. Dazu gehören v. a. Maßnahmen zum Rückbau funkti-

onsloser technischer Anlagen oder landschaftspflegerische Maßnahmen wie die Pflanzung von Hecken 

oder Alleen. 

Es sollen folgende Kompensationsmaßnahmen in der Umgebung des Windparks „Pritzier-Goldenitz“ um-

gesetzt werden (vgl. BIOTA 2024b), um den Kompensationsbedarf von 58.446,7 m² für die WEA 01 bis 05, 

die im Geltungsbereich des F-Plans der Gemeinde Pritzier geplant werden, auszugleichen: 

- Anlage von neun Feldhecken (Maßnahme 2.21) 

- Anlage eines Krautsaumes an einer bestehenden Feldhecke (Maßnahme 2.23) 

- Anlage von einer Waldfläche durch Sukzession mit Initialbepflanzung (Maßnahme 1.12)
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10.1.1 Kompensationsmaßnahme 2.21 - Anlage von Feldhecken 
Es sind insgesamt sieben Feldhecken in Flur 1 der Gemarkung Pritzier und zwei Feldhecken in Flur 1 der 

Gemarkung Goldenitz geplant (vgl. Tabelle 25, vgl. BIOTA 2024b). 

Tabelle 25: Kompensationsmaßnahme 2.21 Anlage von Feldhecken mit Lage der Fläche und Flächenangaben   

Kompensationsmaß-

nahme 

Lage  Länge Breite 

 Pritzier, Flur 1   

Anlage von Feldhecken  Fl-St. 77/4; im Süden, westlich 110 m 7 m 

 
 

 
 

Anlage von Feldhecken  Fl-St. 80/3; im Süden 200 m 9 m 

 
 

 
 

Anlage von Feldhecken  Fl-St. 80/2; Mitte (Nord-Süd) 101 m 10 m 

 
 

 
 

Anlage von Feldhecken  Fl-St. 124/52; im Westen, nördlich 447 m 10 m  

 
 

 
 

Anlage von Feldhecken  größtenteils Fl-St. 145/2; Mitte 136 m 9 m 

Anlage von Feldhecken  größtenteils Fl-St. 145/2; im Süden 263 m 10 m  

Anlage von Feldhecken  größtenteils Fl-St. 145/2, im Norden 250 m 7 m  

  Goldenitz, Flur 1    

Anlage von Feldhecken  Fl-St. 110/2; im Süden 374 m 10 m  

    

Anlage von Feldhecken  Fl-St. 79/1; im Süden weiter Fl-St. 76; im Süden, östlich 319 m 10 m  

 

Bei der Pflanzung können folgende standortheimische Gehölzarten verwendet werden: 

Tabelle 26: Standorttypische, einheimische Gehölzarten für die Anlage von Feldhecken mit Überhältern 

Gehölzarten 

Bäume 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Pyrus pyraster Wildbirne 

Carpinus betulus Hainbuche 

Betula pendula Hänge-Birke 

Sträucher 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen 

Lonicera xylosteum Gewöhnliche Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina Hunds-Rose 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
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Gehölzarten 

Ribes uva-crispa Wilde Stachelbeere 

Amelanchier ovalis Felsenbirne 

 

Für die Anpflanzung ist im Grundsatz das nachfolgende beispielhafte Pflanzschema heranzuziehen (Abbil-

dung 21). Um den Eindruck einer symmetrischen Pflanzung zu verringern, sollten die angepflanzten Arten 

innerhalb der Reihen permanent wechseln und die Reihen- und Pflanzabstände leicht variieren. Die dar-

gestellten Bäume und Sträucher sind als Beispiele erwähnt und sollten entsprechend der Tabelle 26 vari-

ieren. 

 

Abbildung 21: Beispielhaftes Pflanzschema für die Anlegung einer Feldhecke 

Anforderungen für Anerkennung: 

• stufiger Aufbau des Feldgehölzes (Strauchsaum und Baumschicht aus Bäumen I. und II. Ord-
nung) 

• keine wirtschaftliche Nutzung 

Vorlage eines Pflanzplanes: 

• Verwendung von Arten naturnaher Feldhecken (siehe Definition gesetzlich geschützter Biotope, 
Nr. 4.4 der Anlage 2 zu § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V) 

• Verwendung standortheimischer Gehölzarten aus möglichst gebietseigener Herkunft 

• Verwendung von mind. fünf Straucharten und mindestens zwei Baumarten 

• Pflanzqualitäten und -größen: Sträucher 60/100 cm, dreitriebig 

• Pflanzung von einzelnen großkronigen Bäumen als Überhälter (Bäume I. Ordnung) in Abständen 
von ca. 15-20 m untereinander (Stammumfang 12/14 cm) mit Zweibocksicherung 

• Pflanzabstände: Sträucher im Verband 1,0 m x 1,5 m 

• Sicherung der Pflanzung durch Schutzeinrichtung gegen Wildverbiss 

20 3010

2

7

3,5

0
Gitter 1 x 1 m

5

Prunus spinosa - Schlehe
Quercus robur - Stiel-Eiche

Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball

Rosa canina - Hunds-Rose

Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn

SträucherBäume

Corylus avellana - Gewöhnliche HaselPrunus padus - Gewöhnliche Traubenkirsche
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• Mindestreihenzahl: Drei im Abstand von 1,5 m inkl. beidseitiger Saum von 2 m Abstand vom 
Stammfuß 

• Mindestbreite und -länge der Heckenpflanzung: 7 m bzw. 50 m 

Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 

• Pflege der Gehölze durch ein- bis zweimalige Mahd je nach Standort und Vergrasung über einen 
Zeitraum von fünf Jahren 

• Nachpflanzen der Bäume bei Ausfall, bei Sträuchern bei mehr als zehn Prozent Ausfall 

• bedarfsweise Bewässerung und Instandsetzung der Schutzeinrichtungen 

• Verankerung der Bäume nach dem fünften Standjahr entfernen 

• Abbau der Schutzeinrichtungen bei gesicherter Kultur, frühestens nach fünf Jahren 

Vorgaben zur Unterhaltungspflege: 

• Pflegemaßnahmen des Strauchsaumes beschränken sich auf seitliche Schnittmaßnahmen, um 
ein weiteres Ausbreiten zu verhindern 

• kein Auf-den-Stock-Setzen 

 

Die Kompensationsflächenäquivalente (KFÄ), die durch das Anlegen von Feldhecken entstehen, werden 

wie folgt berechnet. 

Fläche der Kom-

pensationsmaß-

nahme [m²] 
x 

Kompensati-

onswert der 

Maßnahme 

x 
Leistungs-

faktor 
= 

Kompensationsflächenäqui-

valent für beeinträchtigte 

Kompensationsmaßnahme 

[m² KFÄ] 

 

Kompensationsflächen, die in Wirkzonen (I bzw. II) von Störquellen liegen, werden mit einem Leistungs-

faktor verrechnet (vgl. Tabelle 27). Störquellen, die die Feldhecken-Kompensationsflächen beeinträchtigen, 

sind Straßen (Wirkzone I: bis 50 m, Leistungsfaktor: 0,5) und Wohnbebauung (Wirkzone II: bis 200 m, 

Leistungsfaktor: 0,85).  

Tabelle 27: Bilanzierung des Kompensationsflächenäquivalentes der Maßnahme 2.21 

Kompensationsmaßnahme 
Fläche 

(m2) 

Kompensa-

tionswert 

Wirk-

zone 

Leistungs-

faktor 

Kompensationsflä-

chenäquivalent (m2) 

Anlage von Feldhecken (Fl-St. 

77/4, Pritzier, Flur 1; im Süden, 

westlich) 

308,0 2,5 I 0,5 385,0 

  

Anlage von Feldhecken (Fl-St. 

80/3, Pritzier, Flur 1; im Süden) 

270,0 2,5 I 0,5 337,5 

Anlage von Feldhecken (Fl-St. 

80/3, Pritzier, Flur 1; im Süden) 

1.530,0 2,5 - - 3.825,0 

  

Anlage von Feldhecken (Fl-St. 

80/2, Pritzier, Flur 1; Mitte) 

1.010,0 2,5 - - 2.525,0 
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Anlage von Feldhecken (Fl-St. 

124/52, Pritzier, Flur 1; im Wes-

ten, nördlich) 

2.200,0 2,5 II 0,85 4.675,0 

Anlage von Feldhecken (Fl-St. 

124/52, Pritzier, Flur 1; im Wes-

ten, nördlich) 

2.270,0 2,5 - - 5.675,0 

  

Anlage von Feldhecken (größ-

tenteils Fl-St. 145/2, Pritzier, 

Flur 1; im Norden) 

532,0 2,5 II 0,85 1.130,5 

Anlage von Feldhecken (größ-

tenteils Fl-St. 145/2, Pritzier, 

Flur 1, im Norden) 

1.218,0 2,5 - - 3.045,0 

  

Anlage von Feldhecken (größ-

tenteils Fl-St. 145/2, Pritzier, 

Flur 1; Mitte) 

1.224,0 2,5 - - 3.060,0 

  

Anlage von Feldhecken (größ-

tenteils Fl-St. 145/2, Pritzier, 

Flur 1; im Süden) 

2.630,0 2,5 - - 6.575,0 

  

Anlage von Feldhecken (Fl-St. 

110/2, Goldenitz, Flur 1; im Sü-

den) 

3.240,0 2,5 II 0,85 6.885,0 

      

Anlage von Feldhecken (Fl-St. 

79/1 und 76, Goldenitz, Flur 1; 

im Süden) 

3.190,0 2,5 II 0,85 6.778,8 

Für WEA Geltungsbereich F-

Plan Pritzier 
19.622,0  

44.896,8 

 

Es sollen 44.896,8 m² KFÄ über die Maßnahme 2.21 für die WEA des Geltungsbereichs des F-Plans der 

Gemeinde Pritzier erbracht werden. 

10.1.2 Kompensationsmaßnahme 2.23 - Anlage eines Krautsaumes an bestehender Feldhecke 
An der bestehenden ca. 770 m langen unterbrochenen Feldhecke im Süden des Flurstückes 128/1 bei 

Gramnitz, Flur 3 soll ein vorgelagerter Krautsaum entstehen (vgl. BIOTA 2024b). Dieser soll 5 m breit sein 

und eine Fläche von 3.850,0 m² umfassen. Um die Maßnahme auf der gesamten Fläche umsetzten zu 

können, wird die unterbrochene Feldhecke in den Lücken durch Anpflanzungen von Bäumen und Sträu-

chern entsprechend der Maßnahme 2.21 zu einer durchgängigen Feldhecke ergänzt (vgl. BIOTA 2024b). 

 

Zusätzliche Anforderungen für Anerkennung: 

• Heckenbreite und -länge von mindestens 7 m bzw. 50 m 
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• Unmittelbar angrenzend an bestehende naturnahe Feldhecke 

(siehe Definition gesetzlich geschützter Biotope, Nr. 4.4 der Anlage 2 zu § 20 Abs. 1 NatSchAG 

M-V) 

• Selbstbegrünung oder Initialeinsaat mit regional- und standorttypischem Saatgut („Regiosaatgut“) 

• Sicherung gegen Bewirtschaftung z.B. durch Eichenspaltpfähle 

• Gewährleistung eines dauerhaften Erhalts der Hecke und des Krautsaums 

Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 

• Aushagerungsmahd des Krautsaumes auf nährstoffreichen und gedüngten Standorten im 1.-5. 

Jahr zweimal jährlich zwischen dem 1. Juni und dem 30. Oktober mit Abfuhr des Mähgutes 

• Mahdhöhe mind.10 cm über Geländeoberkante, mit Messerbalken 

Vorgaben zur Unterhaltungspflege: 

• Mahd des Krautsaumes nicht vor dem 1. Juli je nach Standort einmal jährlich aber mindestens 

alle 3 Jahre mit Abfuhr des Mähgutes 

• Mahdhöhe mind.10 cm über Geländeoberkante, mit Messerbalken 

Mindestbreite: 3 m auf einer Heckenseite; Maximalbreite: 5 m zur Abgrenzung von Brachland 

Mindestlänge: 50 m 

Bezugsfläche für Aufwertung: Krautsaum 

 

In der Wirkzonen I von Störquellen (Windenergieanlagen 100 m + Rotorradius: WEA 03, WEA 06; Freilei-

tung 50 m Abstand) befindet sich die Kompensationsfläche. Für die Berechnung des KFÄ wird für die ent-

sprechende Fläche der Leistungsfaktor 0,5 mit einbezogen (vgl. Tabelle 28). 

Das Kompensationsflächenäquivalent wird wie folgt berechnet: 

Fläche der Kom-

pensationsmaß-

nahme [m²] 
x 

Kompensati-

onswert der 

Maßnahme 

x 
Leistungs-

faktor 
= 

Kompensationsflächenäqui-

valent für beeinträchtigte 

Kompensationsmaßnahme 

[m² KFÄ] 

Tabelle 28: Bilanzierung des Kompensationsflächenäquivalentes der Maßnahme 2.23 

 

Es sollen 2.310,0 m² KFÄ über die Maßnahme 2.23 für die WEA des Geltungsbereichs des F-Plans der 

Gemeinde Pritzier erbracht werden. 

 

Kompensationsmaß-

nahme 

Fläche 

(m2) 

Kompensati-

onswert 

Wirkzone Leistungs-

faktor 

Kompensationsflä-

chenäquivalent (m2) 

Anlage eines Krautsaumes 

an bestehender Feldhecke 

1.540,0 3 I 0,5 2.310,0 

Für WEA Geltungsbe-

reich F-Plan Pritzier 

1.540,0    2.310,0 
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10.1.3 Kompensationsmaßnahme 1.12 - Anlage von Wald durch Sukzession mit Initialbepflan-
zung 

Auf Flur 1, Flurstück 80/3 der Gemarkung Pritzier soll angrenzend im Westen an das bestehende Gehölz-

biotop eine Waldfläche durch Sukzession mit Initialbepflanzung entstehen (vgl. BIOTA 2024b). Die Erwei-

terung des Baumbestandes soll insgesamt eine Fläche von 4.500 m² umfassen. 

Anforderungen für Anerkennung: 

• Anlage auf Acker oder Intensivgrünland  

• Mindestabstand von 30 m zu wertvollen Biotopstrukturen (wie Feldgehölze) 

• Flächenvorbereitung, Durchführung sowie die Sicherung der Fläche gegen Wildverbiss nach forst-

lichen Vorgaben 

• Pflanzung und Durchführung von Pflegemaßnahmen nach forstlichen Vorgaben 

• Keine naturschutzrechtliche Sicherung erforderlich (Genehmigung nach Landeswaldgesetz) 

Zusätzliche Anforderung für Anerkennung für Maßnahme 1.12 

• Natürliche Sukzession mit horstweiser Initialbepflanzung durch standortheimische Baum- und 

Straucharten aus möglichst gebietseigenen Herkünften auf ca. 30% der Fläche 

• Natürliche Waldbildung nicht auf Flächen mit der Gefahr der Ausbreitung von invasiven Arten 

• Mindestflächengröße: 0,2 ha i. S. d. LWaldG 

 

Für die Initialbepflanzung sind Erle, Ahorn und Eiche auf den Flurstücken 80/3 der Flur 1, Gemarkung 

Pritzier, zu verwenden.  

Das Kompensationsflächenäquivalent wird wie folgt berechnet: 

Fläche der Kom-

pensationsmaß-

nahme [m²] 
x 

Kompensati-

onswert der 

Maßnahme 

x 
Leistungs-

faktor 
= 

Kompensationsflächenäqui-

valent für beeinträchtigte 

Kompensationsmaßnahme 

[m² KFÄ] 

 

Es sind keine Leistungsfaktoren zu berücksichtigen, da die geplanten Waldflächen außerhalb der Wirkbe-

reiche von Störquellen liegen (vgl. Tabelle 29).  

Tabelle 29: Bilanzierung des Kompensationsflächenäquivalentes der Maßnahme 1.12 

 

Es sollen 11.250,0 m² KFÄ über die Maßnahme 1.12 für die WEA des Geltungsbereichs des F-Plans der 

Gemeinde Pritzier erbracht werden. 

Kompensationsmaß-

nahme 

Fläche 

(m2) 

Kompensati-

onswert 

Wirkzone Leistungs-

faktor 

Kompensationsflä-

chenäquivalent (m2) 

Anlage von Wald durch 

Sukzession mit Initialbe-

pflanzung (ohne Nutzungs-

verzicht) (Fl-St 80/3) 

4.500,0 2,5 - - 11.250,0 

WEA Geltungsbereich F-

Plan Pritzier 
4.500,0    11.250,0 
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Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kompensationsmaßnahmen, die benötigten Flä-
chengrößen und die resultierenden Kompensationsflächenäquivalente für die Errichtung (dauerhafte und 
temporäre Beeinträchtigungen) der WEA 01 bis 05 des Geltungsbereiches des F-Plans der Gemeinde 
Pritzier. 

Tabelle 30: Zusammenfassung Kompensationsmaßnahmen 

 

Es ist ein Eingriffsflächenäquivalent von 58.446,7 m² für die WEA des Geltungsbereiches des F-Plans 

Pritzier (dauerhafte und temporäre Beeinträchtigungen) durch die Kompensationsmaßnahmen und Kom-

pensationsflächen auszugleichen. 

 

11 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
 

Nr. Bezeichnung Artengilden 

Schutzgut Boden 

V1 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ergeben sich insbesondere durch Verdichtungen, Ab-

grabungen und Aufschüttungen während des Baugeschehens. Diese sollten daher möglichst flä-

chensparend durchgeführt werden. 

Schutzgut Wasser 

V2 Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser ergeben sich insbesondere durch die Versiegelung, 

welche eine verminderte Versickerung, einen erhöhten Oberflächenabfluss sowie eine erhöhte Ver-

dunstungsrate zur Folge hat und durch das Eindringen von Schadstoffen ins Grundwasser. 

Schutzgut Biotope, Fläche 

A1 Anlage von Feldhecken (Maßnahme 2.21) 

Anlage eines Krautsaumes an einer bestehenden Feldhecke (Maßnahme 2.23) 

Anlage von Waldflächen durch Sukzession mit Initialbepflanzung (Maßnahme 1.12) 

Schutzgut Tiere (gemäß BIOTA 2024a)  

[öBB] Ökologische Baubegleitung alle Artengilden 

 die Errichtung der geplanten WEA können Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 

eintreten. Die Naturschutzfachliche Bauüberwachung in Form der ökologischen Baubegleitung ist 

ein geeignetes Mittel, um naturschutzfachliche Belange vor und während der Bauausführung zu 

Kompensationsmaßnahme Fläche (m2) 
Kompensationsflächenäquivalent 

(m2) 

Anlage von Feldhecken (2.21) 19.622,0 44.896,8 

Anlage eines Krautsaumes an bestehender 

Feldhecke (2.23) 

1.540,0 2.310,0 

Anlage von Wald durch Sukzession mit Initialbe-

pflanzung (ohne Nutzungsverzicht) (1.12) 

4.500,0 11.250,0 

Für WEA Geltungsbereich F-Plan Pritzier ge-

samt 

25.662,0 58.456,8 
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Nr. Bezeichnung Artengilden 

berücksichtigen und die Umsetzung spezieller Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zu koordinie-

ren und zu kontrollieren.  

[AFB-V1] Pauschale Abschaltung für Fledermäuse und 

Höhenmonitoring  

Fledermäuse 

 Die zu errichtenden zwölf WEA-Standorte befinden sich in weniger als 250 m Entfernung zu poten-

tiell bedeutenden Lebensräumen und demzufolge potenziell hoch frequentierten Flugrouten vor-

kommender Fledermausarten. Diese umfassen lineare Gehölzstrukturen sowie Gewässerstrukturen 

und Baumbestände. Während des Betriebs einer WEA in einem bedeutenden Fledermauslebens-

raum ist nach AAB-WEA (LUNG M-V 2016b) von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko durch die 

Rotoren der Anlagen auszugehen, da diese Habitatstrukturen häufig als Flugstraßen und Jagdge-

biete genutzt werden. 

[AFB-V2] Bauzeitenregelung  Brutvögel 

 Während der Brutperiode reagieren Vögel generell empfindlicher auf Störungen jeglicher Art. Durch 

Baufahrzeuge und eingesetzte Bautechnik entstehende Lärmemissionen und Erschütterungen. Die 

mögliche Lagerung von Baumaterialen sowie die Scheuchwirkung durch sich bewegende Fahr-

zeuge und Menschen können Störungen von Vögeln während der Brutzeit hervorrufen. Weiterhin 

können Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie geeignete Nisthabitate versehentlich zerstört, be-

schädigt oder verändert werden. 

[AFB-V3] Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirt-

schaftungsereignissen    

Europäische Vogelarten, hier insbesondere Rot-

milan 

 Sobald die geplanten WEA in Betrieb gehen, erhöht sich gem. § 45b Abs. 3 BNatSchG unter Be-

rücksichtigung der Anlage 1 zu § 45b BNatSchG und der Lage der WEA-Standorte das Tötungsri-

siko durch Vogelschlag für nachweislich vorkommende Brutpaare des Rotmilans signifikant. 

[AFB-V4] Lokale Bauzeitenregelung (Amphibien) / Leitein-

richtungen 

Amphibien 

 Durch stattfindende Bautätigkeiten und damit verbundenem Baustellenverkehr zu Aktivitätszeiten 

der Artengruppe werden potenzielle Wanderkorridore zu potenziell genutzten Gewässerhabitaten 

zerschnitten. Das Plangebiet bietet eine Vielzahl an geeigneten Habitatstrukturen für Amphibienar-

ten. Betroffene Individuen sind zudem einer erhöhten Verletzungs- und Tötungsgefahr durch das 

Baugeschehen in Gewässernähe ausgesetzt. 
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12 Zusammenfassung 
Die Gemeinde Pritzier beabsichtigt die 3. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plans), um aktiv den 

Ausbau erneuerbarer Energien voranzubringen. Die Änderung des F-Plans dient der Ausweisung von Flä-

chen für Windenergie im Hoheitsgebiet der Gemeinde Pritzier. Es soll ein „sonstiges Sondergebiet“ mit der 
Zweckbestimmung „Windenergie / Landwirtschaft“ im Sinne des § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
auf einer Fläche von ca. 78 ha der Gemeinde Pritzier ausgewiesen werden.  

Im Rahmen des Umweltberichtes wurde eine Bestandsanalyse aller Schutzgüter einschließlich ihrer Wech-

selwirkungen durchgeführt, die Auswirkungen der Inhalte des F-Plans auf die einzelnen Schutzgüter be-

wertet, eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen und Kompensationsmaßnahmen abgeleitet.  

Das großflächig ackerbaulich genutzte Gebiet enthält Sölle mit Kleingewässern, die u.a. von Frischgrünland 

umgeben werden, sowie Baumreihen, Feldgehölze und Ruderalfluren. Im Norden des Plangebietes befin-

det sich eine Obstbaum- bzw. Beerstrauch-Plantage. Eine sonstige Ver- und Entsorgungsanlage befindet 

sich des Weiteren im Plangebiet. Ein Graben ist südlich des Plangebietes verortet. Sölle und Gewässer 

werden von den Bauarbeiten freigehalten. Bäume von Baumhecken müssen für die Realisierung des Vor-

habens gerodet werden.  

Es ergeben sich artenschutzrechtliche Konfliktbereiche, denen mit Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kapitel 

11), wie der Bauzeitenregelung für Vögel entgegengewirkt werden kann. 

Der Kompensationsbedarf für die geplanten WEA auf der Fläche des F-Plans der Gemeinde Pritzier beträgt 

nach der HzE (MLU M-V 2018) 58.446,7 m². 

Die nachfolgende Tabelle 31 ist eine zusammenfassende Übersicht der Schutzgüter hinsichtlich zu erwar-

tender Auswirkungen, erforderlicher Vermeidungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen. Dargelegt wird auch 

kurz der wesentliche Einfluss des F-Plans auf das jeweilige Schutzgut. 

Tabelle 31: Zusammenfassende Übersicht der Auswirkungen auf Schutzgüter und ggf. notwendige Vermeidungs- 
oder Ausgleichsmaßnahmen  

Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

Vermeidungs- und  

Ausgleichsmaßnahmen 

Menschen und 

menschliche Ge-

sundheit 

gering Erholungsfunktion 

mittel,  

Arbeitsfunktion 

sehr gering, 

Wohnfunktion mit-

tel 

gering keine 

Das Gebiet mit den umliegenden Dörfern und Ortschaften weist ein mittleres touristisches Angebot auf. Die Wohn-

funktion beschränkt sich größtenteils auf die 14 Ortslagen innerhalb des UG. Die Arbeitsfunktion ist entsprechend 

gering. Arbeitsstätten sind in geringer Anzahl vorhanden und konzentrieren sich auf den Landwirtschaftssektor, so-

wie auf Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe. 

Mit der Einhaltung festgelegter Abstandskriterien und dem Einbau von Eiserkennungssystemen sowie der Program-

mierung von Abschaltalgorithmen (Nachtmodus Schall, Schattenwurfmodul) ist mit keinen erheblichen Auswirkun-

gen zu rechnen. Demzufolge kann fast allen Auswirkungen vorab entgegnet werden und es besteht keine Gefahr 

für die menschliche Gesundheit. 

Somit beschränkt sich die Betroffenheit des Menschen durch die geplanten WEA auf die Veränderung der subjekti-

ven Wahrnehmung des SG Landschaft. Eine frühzeitige Information der Bevölkerung vermeidet Konfliktpotenzial. 

Tiere  

Teilschutzgut Vögel 

hoch sehr gering hoch Vermeidungsmaßnahme:  

Ökologische Baubegleitung 

[ÖBB], Bauzeitenregelung 

(Avifauna) [AFB-V2], „Ab-
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Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

Vermeidungs- und  

Ausgleichsmaßnahmen 

schaltung bei landwirtschaft-

lichen Betriebsereignissen“ 
[AFB-V3] 

Die Bedeutung des UG für Zug- und Rastvögel ist gering. Hinsichtlich der Großvögel wurden mit dem Rotmilan, eine 

kollisionsgefährdete Großvogelart kartiert. Es wurden vier Rotmilanhorste im Untersuchungsraum erfasst, darunter 

eine Fortpflanzungsstätte innerhalb des zentralen Prüfbereichs (zP) der Art (BARKOWSKI & ENGEL 2023). Im AFB 

(BIOTA 2024a) wurde die „Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen“ [AFB-V3] für vier An-

lagen (u.a. WEA 01, WEA 02 und WEA 03) festgelegt, um das Tötungsrisiko für die Rotmilane im zP unter die 

Signifikanzschwelle zu senken und eine betriebsbedingte Kollisionsgefährdung weiter zu minimieren. Ohne Umset-

zung der Vermeidungsmaßnahme ist die Auswirkung auf die kollisionsgefährdete Großvogelart hoch. 

Hinsichtlich der Brutvögel wurden 54 Arten erfasst. Um Bodenbrüter zu schützen sowie die Gilde der Frei- und 

Gehölzbrüter ist eine Bauzeitenregelung (Avifauna) und eine ökologische Baubegleitung erforderlich. Die Beein-

trächtigungsintensität bezogen auf die Störung durch Bauarbeiten konnte durch die Vermeidungsmaßnahmen auf 

ein sehr geringes Niveau herabgesenkt werden. Ohne diese Vermeidungsmaßnahmen ist das Niveau der Auswir-

kung hoch. 

Die projektbezogenen Wirkfaktoren reichen von der Störung durch optische und akustische Reize sowie Vibrationen 

und Erschütterungen und Stoffemissionen über die potentielle Habitatinanspruchnahme bis hin zur Kollision mit den 

Rotoren der WEA.  

Tiere  

Teilschutzgut Fle-

dermäuse 

hoch keine hoch Vermeidungsmaßnahme: 

Ökologische Baubegleitung 

[ÖBB], Pauschale Abschal-

tung für Fledermäuse und 

Höhenmonitoring [AFB-V1]  

Das UG weist sowohl potentielle Quartierstrukturen, als auch Jagd- und Nahrungshabitate für Fledermäuse auf. Die 

Strukturdichte und die Strukturvielfalt sind mit mittel zu bewerten, da es sich um gehölzbestandene Wegestrukturen, 

Gehölzgruppen, Waldrandbereiche sowie wasserführende Sölle handelt. Durch die im Süden, im Westen und mittig 

des Plangebietes befindlichen Waldflächen gewinnt das Gebiet an Bedeutung und es ist von einem breiten Arten-

spektrum auszugehen. Die Auswirkungen werden unter Berücksichtigung der Pauschalen Abschaltung für die Be-

triebsphase mit gering und für die Bauphase aufgrund der ökologischen Baubegleitung ebenfalls mit gering bewertet. 

Bei Nichtumsetzung der Vermeidungsmaßnahmen ist das Niveau der Auswirkungen hoch. Anlagebedingt sind keine 

Auswirkungen zu erwarten. 

Tiere 

Teilschutzgut Am-

phibien 

mittel keine gering Vermeidungsmaßnahme: 

Lokale Bauzeitenregelung 

(Amphibien) / Leiteinrichtung 

[AFB-V4] 

Das UG stellt sich für Amphibien als vielfältig geeignet dar. Es sind sowohl Sommerhabitatstrukturen in Form von 

Kleingewässern, als auch potentielle Winterhabitate (wie Feldgehölze, Wald, Baumreihe) vorhanden. Daher sind 

Wanderungen durch den Windpark im Frühjahr und Herbst wahrscheinlich. Durch das Bauvorhaben wird von einer 

maximal mittleren Beeinträchtigung von Amphibien durch den Baubetrieb ausgegangen. Mit Berücksichtigung der 

Vermeidungsmaßnahme ist von einer geringen Auswirkung auszugehen. Anlage- und baubedingte Auswirkungen 

sind maximal in geringem Umfang zu erwarten.  

Biotope hoch gering keine Kompensationsmaßnahme: 

Ausgleich entsprechend 

Kompensationsäquivalente 

über Anlage von Feldhecken, 

Anlage eines Krautsaumes 

an einer bestehenden Feld-

hecke und Anlage von Wald-

flächen durch Sukzession mit 

Initialbepflanzung  
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Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

Vermeidungs- und  

Ausgleichsmaßnahmen 

Das Vorkommen von geschützten Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-RL konnte im Rahmen des AFB (BIOTA 

2024a) und der Biotopkartierung ausgeschlossen werden.  

Das UG zeichnet sich durch mittleren Strukturreichtum aus. Die vorherrschende Rolle im Gebiet übernehmen land-

wirtschaftliche Nutzflächen. Wertgebende Biotoptypen sind u. a. Feldgehölze, Baumreihen und Kleingewässer. Es 

sind sieben gesetzlich geschützte Biotope vorhanden.  

Die Anlagenerrichtung ist mit Eingriffen in mehrere Biotope verbunden. Die unmittelbaren Beeinträchtigungen be-

schränken sich auf Lehm- und Tonacker, Wirtschaftsweg, Ruderalen Kriechrasen und einer Baumhecke. Durch die 

Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen kommt es zum Ausgleich des Eingriffs.  

Für die Zuwegungsplanung gilt es, möglichst konfliktfreie Korridore zu finden, um die Zerschneidungswirkung zu 

minimieren und Lebensräume zu erhalten. Der Schutz der Biotope wird bei der weiteren Planung verstärkt berück-

sichtigt, wodurch es zu einer Reduzierung der Eingriffe kommen kann (BIOCONSTRUCT 2024). 

Lebensraumfunktion mittel  gering mittel vgl. Biotope, Tiere 

Die baubedingten Beeinträchtigungen sind als mittel eingestuften. Die anlagebedingten Beeinträchtigungen haben 

in der Summe eine geringe Auswirkung. Die betriebsbedingten Beeinträchtigungen können als mittel bewertet wer-

den. Die geplanten WEA wirken sich in ihrer Gesamtheit lediglich kleinräumig auf Lebensraumfunktionen aus. Für 

die meisten Arten ist keine direkte Wirkung auf die Lebensraumfunktion zu erwarten. Das größte Beeinträchtigungs-

risiko besteht für den Lebensraum der Vögel und Fledermäuse. Daraus ergibt sich die Festlegung entsprechender 

Vermeidungsmaßnahmen für die betroffenen Artengruppen. Der Lebensraumverlust wird über die Kompensation 

der Biotope ausgeglichen.  

Wasser mittel sehr gering sehr gering Allgemeine Maßnahme zum 

Schutz des Grundwassers 

während der Bauphase 

Die Oberflächengewässer des UG umfassen einen Graben im Süden und einige Kleingewässer verstreut im UG. 

Größere Still- oder Fließgewässer sind im 500 m-UG nicht vorhanden. Die Schutzzone III des Wasserschutzgebietes 

„Hagenow II (Warlitz) (MV_WSG_2632_04) grenzt an das Plangebiet an. 

Die Beeinträchtigung der Oberflächengewässer ist für die baubedingten Parameter als gering zu bewerten. Anlage-

bedingt ist keine Beeinträchtigung zu erwarten. Es werden keine Abwässer in die Oberflächengewässer geleitet 

bzw. Frischwasser von diesen entnommen. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind temporär begrenzt und sehr 

gering. 

Im UG befindet sich der Grundwasserkörper MEL_SU_3_16 (Sude). Die Grundwasserneubildungsrate ist größten-

teils > 250 mm/a und der Grundwasserflurabstand beträgt > 10 m. Die Planfläche gilt als gering geschützt aufgrund 

einer geringen Deckschicht (< 5 m), somit ist der Grundwasserleiter unbedeckt. Bei der Bauausführung sind Ver-

meidungsmaßnahmen sowie der neuste Stand der Technik zu berücksichtigen, um den Schutz des Grundwassers 

zu sichern und eine mittlere Beeinträchtigung zu vermeiden. Die vorhabenbedingten Beeinträchtigungen auf das 

Grundwasser wirken sich baubedingt bei Berücksichtigung der allgemeinen Maßnahmen im geringen Maß auf die 

untersuchten Parameter aus. Wohingegen anlagebedingt und betriebsbedingt sehr geringe Beeinträchtigungen der 

Parameter möglich sind. 

Fläche mittel gering keine Wird über Kompensation der 

Biotope mit abgedeckt 

Der quantitative absolute dauerhafte Flächenverlust durch das Vorhaben ist gering. Komplett versiegelt werden le-

diglich die Fundamente. Die Kompensation des Flächenbedarfs ist mit der Kompensation der Biotope abgedeckt. 

Boden mittel mittel gering Allgemeine Maßnahmen 

zum Bodenschutz während 

der Bauphase 

Die Errichtung der WEA ist mit einem lokal begrenzten Verlust von Boden verbunden. Damit einher gehen auch 

Auswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen. Moorflächen befinden sich nicht im Eingriffsbereich oder der 

näheren Umgebung. Es sind keine Bodendenkmale im Eingriffsbereich bekannt. Durch die intensive landwirtschaft-

liche Nutzung im UR ist eine Vorbelastung gegeben.  
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Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

Vermeidungs- und  

Ausgleichsmaßnahmen 

Die vorhabenbedingten Beeinträchtigungen des SG Boden können baubedingt und anlagebedingt als mittel einge-

stuft werden. Betriebsbedingt ist mit einer geringen Beeinträchtigung zu rechnen. Vorgeschriebene Standards zum 

Umgang mit umweltschädlichen Betriebsmitteln tragen zum Schutz der Bodenfunktionen bei. Die Allgemeinen Maß-

nahmen zum Bodenschutz beugen erheblichen Beeinträchtigungen vor. 

Klima/ Luft sehr gering sehr gering sehr gering keine 

Die vorhabenbedingten Beeinträchtigungen des SG Klima und Luft können insgesamt als sehr gering eingestuft 

werden. Sie wirken sich in ihrer Gesamtheit kaum auf das Klima, die Windverhältnisse sowie die Luftqualität aus.  

Landschaft gering hoch Ersatzzahlung an das Land 

Die geplanten WEA werden auf landwirtschaftlich geprägten Flächen errichtet. Der Landschaftsraum ist auch 

großflächig von Landwirtschaft geprägt. Strukturelle Aufwertung erfährt dieser durch einige Kleingewässer, Gräben 

und vor allem durch Gehölzstrukturen wie Hecken, Baumreihen und Waldflächen. Innerhalb des Bemessungskrei-

ses um die geplanten WEA befinden sich zwei Landschaftsbildräume mit der Bewertung „mittel“ und ein Land-
schaftsbildraum der Bewertung „hoch“. Die anlage- und betriebsbedingte Störung des Landschaftsbildes ist unver-

meidlich und mit hoch eingestuft. Es ist eine Ersatzzahlung nach § 12 Abs. 4 NatSchAG M-V an das Land zu er-

richten. Baubedingt ist von einer geringen Beeinträchtigung aufgrund der Vorbelastungen auszugehen. 

Kultur- und Sachgü-

ter 

keine gering gering keine 

Eine Sichtbeeinträchtigung von Baudenkmalen durch die WEA wird als gering eingeschätzt.  

Kumulation keine keine keine keine 

Zum derzeitigen Stand sind keine kumulativen Projekte ersichtlich.  
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Anhang 
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F-Plan Gemeindegebiet Pritzier

sonstiges Sondergebiet "Windenergie / Landwirtschaft"

Windpark Pritzier

Versiegelungsflächen

Biotope temporär beeinträchtigt

RHK - Ruderaler Kriechrasen

Marcus Stock
Hinweis:
Diese Planunterlagen wurden in der Zeit vom 22.04.2025 bis 23.05.2025 auf der Internetseite der Gemeinde sowie im Bau- und Planungsportal M-V veröffentlicht und haben alternativ im Amt Hagenow-Land öffentlich ausgelegen.



F-Plan Gemeindegebiet Pritzier

sonstiges Sondergebiet "Windenergie / Landwirtschaft"
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100 m zu Störquelle

100-625 m zu Störquelle

Biotope dauerhafte Versiegelung
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OVU - Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

RHK - Ruderaler Kriechrasen

Marcus Stock
Hinweis:
Diese Planunterlagen wurden in der Zeit vom 22.04.2025 bis 23.05.2025 auf der Internetseite der Gemeinde sowie im Bau- und Planungsportal M-V veröffentlicht und haben alternativ im Amt Hagenow-Land öffentlich ausgelegen.



geplante WEA-Standorte

Bemessungskreis
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Bewertung der Landschaftsbildräume für WEA 01

hoch bis sehr hoch

mittel bis hoch

Legende
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Hinweis:
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Legende
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Legende
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